
 

 

VOL/A  
 

Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen – Teil A vom 20. November 

2009 (Bundesanzeiger 196a vom 
29.12.2009) 

 

mit einer 

 

Synopse 
 

Januar 2010 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forum vergabe e.V. 

Breite Straße 29 

10178 Berlin 

Telefon: 030/2028-1631 

Telefax: 030/2028-2631 

www.forum-vergabe.de  

E-Mail: info@forum-vergabe.de  



forum vergabe e.V.  Inhalt 

1 

 

Inhaltsverzeichnis:  

 

I. Normtexte 

1. Abschnitt VOL/A 2009  

2. Abschnitt VOL/A 2009  

 

II. Erläuterungen zur VOL/A 

 

III. Synopse 

Synopse 1. Abschnitt VOL/A 2006/VOL/A 2009  

Synopse 2. Abschnitt VOL/A 2006/VOL/A 2009 

 

 

2 

5 

25 

 

77 

 

89 

92 

138 

 



Inhalt  forum vergabe .e.V. 

2 

Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistun gen 
VOL Teil A  

 
Abschnitt 1 Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen..... 5 

§ 1 Anwendungsbereich ........................................................... 5 

§ 2 Grundsätze......................................................................... 5 

§ 3 Arten der Vergabe .............................................................. 6 

§ 4 Rahmenvereinbarungen ..................................................... 9 

§ 5 Dynamische elektronische Verfahren ................................. 9 

§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb.............................................. 11 

§ 7 Leistungsbeschreibung..................................................... 12 

§ 8 Vergabeunterlagen........................................................... 13 

§ 9 Vertragsbedingungen ....................................................... 14 

§ 10 Fristen ............................................................................ 14 

§ 11 Grundsätze der Informationsübermittlung....................... 15 

§ 12 Bekanntmachung, Versand von Vergabeunterlagen....... 15 

§ 13 Form und Inhalt der Angebote ........................................ 17 

§ 14 Öffnung der Angebote .................................................... 18 

§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlungsverbot.... 19 

§ 16 Prüfung und Wertung der Angebote ............................... 19 

§ 17 Aufhebung von Vergabeverfahren .................................. 21 

§ 18 Zuschlag......................................................................... 21 

§ 19  Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote, 
Informationen ......................................................................... 22 

§ 20 Dokumentation ............................................................... 23 



forum vergabe e.V.   Inhalt 

3 

Abschnitt 2 Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen im 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/18/EG (VOL/A-EG).. 25 

§ 1 EG Anwendungsbereich ................................................... 25 

§ 2 EG Grundsätze................................................................. 26 

§ 3EG  Arten der Vergabe ...................................................... 26 

§ 4 EG Rahmenvereinbarungen ............................................. 33 

§ 5 EG Dynamische elektronische Verfahren ......................... 34 

§ 6 EG Teilnehmer am Wettbewerb........................................ 37 

§ 7 EG Nachweis der Eignung................................................ 39 

§ 8 EG Leistungsbeschreibung, Technische Anforderungen .. 44 

§ 9 EG Vergabeunterlagen..................................................... 47 

§ 10 EG Aufforderung zur Angebotsabgabe und zur Teilnahme 
am wettbewerblichen Dialog................................................... 48 

§ 11 EG Vertragsbedingungen ............................................... 49 

§ 12 EG Fristen ...................................................................... 50 

§ 13 EG Grundsätze der Informationsübermittlung................. 52 

§ 14 EG Anforderungen an Teilnahmeanträge ....................... 53 

§ 15 EG Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen . 53 

§ 16 EG Form und Inhalt der Angebote .................................. 56 

§ 17 EG Öffnung der Angebote .............................................. 57 

§ 18 EG Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlungsverbot
............................................................................................... 58 

§ 19 EG Prüfung und Wertung der Angebote ......................... 58 

§ 20 EG Aufhebung von Vergabeverfahren............................ 60 

§ 21 EG Zuschlag................................................................... 60 

§ 22 EG Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote... 61 



Inhalt  forum vergabe .e.V. 

4 

§ 23 EG Bekanntmachung über die Auftragserteilung ............ 61 

§ 24 EG Dokumentation ......................................................... 62 

Anhang I................................................................................. 64 

Teil A...................................................................................... 64 

Teil B...................................................................................... 67 

Anhang II................................................................................ 70 

Anhang III............................................................................... 71 

Anhang IV .............................................................................. 76 

Anhang TS ............................................................................. 86 

 



forum vergabe e.V.  Gesetzestext VOL/A 

5 

Abschnitt 1 
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen 

 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
über Leistungen (Lieferungen und Dienstleistungen). Sie gelten nicht  
 

- für Bauleistungen, die unter die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen – VOB – fallen und  

 
- für Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit1 er-

bracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten 
werden. Die Bestimmungen der Haushaltsordnungen bleiben un-
berührt. 

 
 

§ 2 
Grundsätze 

 
(1) Aufträge werden in der Regel im Wettbewerb und im Wege transparen-
ter Vergabeverfahren an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige 
(geeignete) Unternehmen zu angemessenen Preisen vergeben. Dabei darf 
kein Unternehmen diskriminiert werden. 

                                                
1 vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG: 

(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: 

Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig 
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieheri-
sche Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwäl-
te, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemi-
ker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buch-
prüfer (vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Kran-
kengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnli-
cher Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann 
freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Vor-
aussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tä-
tig wird. Eine Vertretung im Fall vorübergehender Verhinderung steht der Annahme einer lei-
tenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen; ... 
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(2) Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art 
oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann auf eine 
Aufteilung oder Trennung verzichtet werden, wenn wirtschaftliche oder 
technische Gründen dies erfordern. 
 
(3) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung 
und zum Zwecke von Ertragsberechnungen ist unzulässig. 
 
(4) Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen 
Aufträgen zu beachten.2 
 
 

§ 3 
Arten der Vergabe 

 
(1) Öffentliche Ausschreibungen sind Verfahren, in denen eine unbe-
schränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten 
aufgefordert wird. Bei Beschränkten Ausschreibungen wird in der Regel öf-
fentlich zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb), aus dem Bewerberkreis 
sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe 
aufgefordert. Freihändige Vergaben sind Verfahren, bei denen sich die Auf-
traggeber mit oder auch ohne Teilnahmewettbewerb grundsätzlich an meh-
rere ausgewählte Unternehmen wenden, um mit einem oder mehreren 
über die Auftragsbedingungen zu verhandeln. Bei Beschränkten Aus-
schreibungen und Freihändigen Vergaben sollen mehrere - grundsätzlich 
mindestens drei - Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. 
 
(2) Die Vergabe von Aufträgen erfolgt in Öffentlicher Ausschreibung. In be-
gründeten Ausnahmefällen ist eine Beschränkte Ausschreibung oder eine 
Freihändige Vergabe zulässig. 
 
(3) Eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb ist zulässig, 
wenn  
 

                                                
2 Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 
1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), zuletzt geändert durch Verordnung PR Nr. 
1/86 vom 15. April 1986 (BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 
13. Juni 1989 (BGBl. I S. 1094 und BAnz. S. 3042) 
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a) die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis 
von Unternehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, 
besonders wenn außergewöhnliche Eignung (§ 2 Abs. 1 Satz 1) er-
forderlich ist, 
 

b) eine Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dring-
lichkeit, Geheimhaltung) unzweckmäßig ist. 

 
(4) Eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist zuläs-
sig, wenn  
 

a) eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis ge-
habt hat, 

 

b) die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Be-
werber einen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichten 
Vorteil oder dem Wert der Leistung im Missverhältnis stehen wür-
de. 

 
(5) Eine Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn 
 

a) nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschrei-
bung eine Wiederholung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht, 

 
b) im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemesse-

nem Umfang und für angemessene Zeit an Unternehmen, die an 
der Entwicklung beteiligt waren, vergeben werden müssen, 

 
c) es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 

Dienstleistungen zur Erfüllung wissenschaftlich-technischer Fach-
aufgaben auf dem Gebiet von Forschung, Entwicklung und Unter-
suchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des allgemeinen 
Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftrag-
gebers dienen, 

 
d) bei geringfügigen Nachbestellungen im Anschluss an einen beste-

henden Vertrag kein höherer Preis als für die ursprüngliche Leis-
tung erwartet wird, und die Nachbestellungen insgesamt 20 vom 
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Hundert des Wertes der ursprünglichen Leistung nicht überschrei-
ten, 

 
e) Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom 

Lieferanten der ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen 
und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von anderen Unter-
nehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen bezo-
gen werden können,  

 
f) es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 

 
g) die Leistung aufgrund von Umständen, die die Auftraggeber nicht 

voraussehen konnten, besonders dringlich ist und die Gründe für 
die besondere Dringlichkeit nicht dem Verhalten der Auftraggeber 
zuzuschreiben sind, 

 
h) die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so ein-

deutig und erschöpfend beschrieben werden kann, dass hinrei-
chend vergleichbare Angebote erwartet werden können, 

 
i) sie durch Ausführungsbestimmungen von einem Bundesminister – 

ggf. Landesminister – bis zu einem bestimmten Höchstwert zuge-
lassen ist, 

 
j) Aufträge ausschließlich an Werkstätten für behinderte Menschen 

vergeben werden sollen, 
 

k) Aufträge ausschließlich an Justizvollzugsanstalten vergeben wer-
den sollen,  

 
l) für die Leistung aus besonderen Gründen nur ein Unternehmen in 

Betracht kommt. 
 
(6) Leistungen bis zu einem Auftragswert von 500 Euro (ohne Umsatzsteu-
er) können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit ohne ein Vergabeverfahren beschafft werden (Di-
rektkauf). 
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§ 4 
Rahmenvereinbarungen 

 
(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftragge-
ber an ein oder mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedin-
gungen für Einzelaufträge, die während eines bestimmten Zeitraumes ver-
geben werden sollen, festzulegen, insbesondere über den in Aussicht ge-
nommenen Preis. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist so ge-
nau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht ab-
schließend festgelegt zu werden. Die Auftraggeber dürfen für dieselbe 
Leistung nicht mehrere Rahmenvereinbarungen abschließen. Die Laufzeit 
darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn, der Auftragsgegenstand 
oder andere besondere Umstände rechtfertigen eine Ausnahme. 
 
(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen den Auf-
traggebern, die ihren voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren 
gemeldet haben und den Unternehmen, mit denen Rahmenvereinbarungen 
abgeschlossen wurden. 
 
 

§ 5 
Dynamische elektronische Verfahren 

 
(1) Die Auftraggeber können für die Vergabe von Aufträgen ein dynami-
sches elektronisches Verfahren einrichten. Ein dynamisches elektronisches 
Verfahren ist ein zeitlich befristetes ausschließlich elektronisches offenes 
Vergabeverfahren zur Beschaffung marktüblicher Leistungen, bei denen 
die allgemein auf dem Markt verfügbaren Spezifikationen den Anforderun-
gen des Auftraggebers genügen. Die Auftraggeber verwenden bei der Ein-
richtung des dynamischen elektronischen Verfahrens und bei der Vergabe 
der Aufträge dabei ausschließlich elektronische Mittel gemäß § 11 Absatz 2 
und 3 und § 13 Abs. 1 und 2. Sie haben dieses Verfahren als offenes Ver-
gabeverfahren unter Einhaltung der Vorschriften der Öffentlichen Aus-
schreibung in allen Phasen von der Einrichtung bis zur Vergabe des zu 
vergebenden Auftrags durchzuführen. Alle Unternehmen, die die Eig-
nungskriterien erfüllen und ein erstes vorläufiges Angebot im Einklang mit 
den Vergabeunterlagen und den etwaigen zusätzlichen Dokumenten vor-
gelegt haben, werden zur Teilnahme zugelassen. Die Unternehmen kön-
nen jederzeit ihre vorläufigen Angebote nachbessern, sofern die Angebote 
mit den Vergabeunterlagen vereinbar bleiben. 
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(2) Beim dynamischen elektronischen Verfahren ist Folgendes einzuhalten: 
 

a) In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dy-
namisches elektronisches Verfahren handelt. 

 
b) In den Vergabeunterlagen sind insbesondere der Gegenstand der 

beabsichtigten Beschaffungen sowie alle erforderlichen Informatio-
nen zum dynamischen elektronischen Verfahren, zur verwendeten 
elektronischen Ausrüstung des Auftraggebers, zu den Datenforma-
ten und zu den technischen Vorkehrungen und Merkmalen der 
elektronischen Verbindung zu präzisieren. 

 
c) Es ist auf elektronischem Wege ab dem Zeitpunkt der Veröffentli-

chung der Bekanntmachung und bis zur Beendigung des dynami-
schen elektronischen Verfahrens ein freier, unmittelbarer und un-
eingeschränkter Zugang zu den Vergabeunterlagen und den zu-
sätzlichen Dokumenten zu gewähren und in der Bekanntmachung 
die Internet- Adresse anzugeben, unter der diese Dokumente ab-
gerufen werden können. 

 
d) Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des 

dynamischen elektronischen Verfahrens jedem Unternehmen, ein 
vorläufiges Angebot zu unterbreiten, um zur Teilnahme am dyna-
mischen elektronischen Verfahren zugelassen zu werden. Sie prü-
fen dieses Angebot innerhalb einer angemessenen Frist. Die Auf-
traggeber unterrichten das Unternehmen unverzüglich darüber, ob 
das Unternehmen zur Teilnahme am dynamischen elektronischen 
Verfahren zugelassen ist oder sein vorläufiges Angebot abgelehnt 
wurde. 

 
e) Die Auftraggeber fordern alle zugelassenen Unternehmen auf, 

endgültige Angebote für die zu vergebenden Aufträge einzurei-
chen. Für die Einreichung der Angebote legen sie eine angemes-
sene Frist fest. Sie vergeben den Auftrag an das Unternehmen, 
das nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung des dy-
namischen elektronischen Verfahrens aufgestellten Zuschlagskrite-
rien das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat. Die Zuschlagskri-
terien können in der Aufforderung zur Abgabe eines endgültigen 
Angebots präzisiert werden. 
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f) Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf 

grundsätzlich vier Jahre nicht überschreiten. Eine Überschreitung 
der Laufzeit ist nur in besonders zu begründenden Fällen zulässig.  

 
(3) Eine Entscheidung der Auftraggeber, auf ein eingeleitetes dynamisches 
elektronisches Verfahren zu verzichten, ist den zugelassenen Unterneh-
men unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

§ 6 
Teilnehmer am Wettbewerb 

 
(1) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -
bieter zu behandeln. Für den Fall der Auftragserteilung können die Auf-
traggeber verlangen, dass eine Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechts-
form annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auf-
trages notwendig ist. 
 
(2) Von den Bewerbern und Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung 
der Vergabeverfahren nicht erhoben werden. 
 
(3) Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) nur Unterlagen und Angaben 
gefordert werden, die durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt 
sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu verlangen. Die Forderung 
von anderen Nachweisen als Eigenerklärungen haben die Auftraggeber in 
der Dokumentation zu begründen. 
 
(4) Die Auftraggeber können Eignungsnachweise, die durch Präqualifizie-
rungsverfahren erworben werden, zulassen. 
 
(5) Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen 
werden, 
 

a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleich-
bares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt 
oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist; 

 
b) die sich in Liquidation befinden; 
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c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ih-

re Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; 
 

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie 
der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungs-
gemäß erfüllt haben; 

 
e) die im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärungen in Bezug auf 

ihre Eignung abgegeben haben. 
 
(6) Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den 
Auftraggeber beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber si-
cherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme des Bieters oder 
Bewerbers nicht verfälscht wird. 
 
(7) Justizvollzugsanstalten sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unter-
nehmen nicht zuzulassen. 
 
 

§ 7 
Leistungsbeschreibung 

 
(1) Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle 
Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass 
miteinander vergleichbare Angebote zu erwarten sind (Leistungsbeschrei-
bung). 
 
(2) Die Leistung oder Teile derselben sollen durch verkehrsübliche Be-
zeichnungen nach Art, Beschaffenheit und Umfang hinreichend genau be-
schrieben werden. Andernfalls können sie 
 

a) durch eine Darstellung ihres Zweckes, ihrer Funktion sowie der an 
sie gestellten sonstigen Anforderungen, 

 
b) in ihren wesentlichen Merkmalen und konstruktiven Einzelheiten 

oder  
 

c) durch Verbindung der Beschreibungsarten beschrieben werden. 
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(3) Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte 
und Bezugsquellen dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, 
wenn dies durch die Art der zu vergebenden Leistung gerechtfertigt ist. 
 
(4) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Mar-
kennamen) dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz "oder 
gleichwertiger Art", verwendet werden, wenn eine hinreichend genaue Be-
schreibung durch verkehrsübliche Bezeichnungen nicht möglich ist. Der 
Zusatz „oder gleichwertiger Art“ kann entfallen, wenn ein sachlicher Grund 
die Produktvorgabe rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt dann vor, wenn die 
Auftraggeber Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedlichen Merkmalen 
zu bereits bei ihnen vorhandenen Erzeugnissen oder Verfahren beschaffen 
müssten und dies mit unverhältnismäßig hohem finanziellen Aufwand oder 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei Integration, Gebrauch, Betrieb 
oder Wartung verbunden wäre. Die Gründe sind zu dokumentieren.  

 
 

§ 8 
Vergabeunterlagen 

 
(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, 
um eine Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur An-
gebotsabgabe zu ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus 
 

a) dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe oder Begleit-
schreiben für die Abgabe der angeforderten Unterlagen), 

 
b) der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfah-

rens (Bewerbungsbedingungen), einschließlich der Angabe der 
Zuschlagskriterien, sofern nicht in der Bekanntmachung bereits 
genannt und, 

 
c) den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Ver-

tragsbedingungen bestehen. 
 
(2) Bei Öffentlicher Ausschreibung darf bei direkter oder postalischer 
Übermittlung für die Vervielfältigung der Vergabeunterlagen Kostenersatz 
gefordert werden. Die Höhe des Kostenersatzes ist in der Bekanntma-
chung anzugeben. 
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(3) Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer 
abschließenden Liste zusammenzustellen 
 
(4) Die Auftraggeber können Nebenangebote zulassen. Fehlt eine entspre-
chende Angabe in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen, sind 
keine Nebenangebote zugelassen. 
 

 
§ 9 

Vertragsbedingungen 
 
(1) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOL/B) sind grundsätzlich zum 
Vertragsgegenstand zu machen. Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedin-
gungen dürfen der VOL/B nicht widersprechen. Für die Erfordernisse einer 
Gruppe gleichgelagerter Einzelfälle können Ergänzende Vertragsbedin-
gungen Abweichungen von der VOL/B vorsehen. 
 
(2) Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfris-
ten vereinbart werden, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile ver-
ursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu halten. 
(3) Andere Verjährungsfristen als nach § 14 VOL/B sind nur vorzusehen, 
wenn dies nach der Eigenart der Leistung erforderlich ist. 
 
(4) Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es 
sei denn, sie erscheinen ausnahmsweise für die sach- und fristgemäße 
Durchführung der verlangten Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Er-
füllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll 5 vom Hundert der 
Auftragssumme nicht überschreiten. 
 

 
§ 10 

Fristen 
 
(1) Für die Bearbeitung und Abgabe der Teilnahmeanträge und der Ange-
bote sowie für die Geltung der Angebote sind ausreichende Fristen (Teil-
nahme-, Angebots- und Bindefristen) vorzusehen. 
 
(2) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in allen für deren 
Einreichung vorgesehenen Formen zurückgezogen werden. 

 



forum vergabe e.V.  Gesetzestext VOL/A 

15 

§ 11 
Grundsätze der Informationsübermittlung 

 
(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeun-
terlagen an, ob Informationen auf dem Postweg, mittels Telekopie, direkt, 
elektronisch oder durch eine Kombination dieser Kommunikationsmittel 
übermittelt werden. 
(2) Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein 
verfügbar sein und darf den Zugang der Bewerber oder Bieter zu den Ver-
gabeverfahren nicht beschränken. Die dafür zu verwendenden Programme 
und ihre technischen Merkmale müssen 
 

− allgemein zugänglich, 
 

− kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie und 

 
− nicht diskriminierend 

 
sein. 
 
(3) Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten 
Unternehmen die Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die 
für die elektronische Übermittlung der Anträge auf Teilnahme und der An-
gebote erforderlich sind, einschließlich Verschlüsselung zugänglich sind. 
 
 

§ 12 
Bekanntmachung, Versand von Vergabeunterlagen 

 
(1) Öffentliche Ausschreibungen, Beschränkte Ausschreibungen mit Teil-
nahmewettbewerb und Freihändige Vergaben mit Teilnahmewettbewerb 
sind in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern, Fachzeit-
schriften oder Internetportalen bekannt zu machen. Bekanntmachungen in 
Internetportalen müssen zentral über die Suchfunktion des Internetportals 
www.bund.de ermittelt werden können. 
 
(2) Aus der Bekanntmachung müssen alle Angaben für eine Entscheidung 
zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe ersichtlich 
sein. Sie enthält mindestens:  
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a) die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffor-
dernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stel-
le, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind, 

 
b) die Art der Vergabe, 

 

c) Die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen 
sind, 

 
d) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbrin-

gung, 
 

e) gegebenenfalls die Anzahl Größe und Art der einzelnen Lose, 
 

f) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten, 
 

g) etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist, 
 

h) die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunter-
lagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können, 

 
i) die Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist, 

 
j) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen, 

 
k) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterla-

gen, in denen sie enthalten sind, 
 

l) die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden 
Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung 
des Bewerbers oder Bieters verlangen, 

 
m) sofern verlangt, Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Verga-

beunterlagen im offenen Verfahren, 
 

n) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Ver-
gabeunterlagen genannt werden. 

 
(3) Die Vergabeunterlagen sind zu übermitteln 
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a) bei Öffentlicher Ausschreibung an alle anfordernden Unternehmen, 
 

b) bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb und 
Freihändiger Vergabe mit Teilnahmewettbewerb an die Unterneh-
men, die einen Teilnahmeantrag gestellt haben, geeignet sind und 
ausgewählt wurden, oder 

 
c) bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ohne 

Teilnahmewettbewerb an die Unternehmen, die von den Auftrag-
gebern ausgewählt wurden. 

 
(4) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder 
eingesehen haben, sind vertraulich zu behandeln. 
 
 

§ 13 
Form und Inhalt der Angebote 

 
(1) Die Auftraggeber legen fest, in welcher Form die Angebote einzurei-
chen sind. Auf dem Postweg oder direkt eingereichte Angebote müssen 
unterschrieben sein; elektronisch übermittelte Angebote sind mit einer 
„fortgeschrittenen elektronischen Signatur“ nach dem Signaturgesetz3 und 
den Anforderungen der Auftraggeber oder mit einer „qualifizierten elektro-
nischen Signatur“ nach dem Signaturgesetz zu versehen; in den Fällen des 
§ 3 Abs. 5 Buchstabe i) genügt die „elektronische Signatur“ nach dem Sig-
naturgesetz, bei Abgabe des Angebotes mittels Telekopie die Unterschrift 
auf der Telekopievorlage. 
 
(2) Die Auftraggeber haben bei Ausschreibungen die Unversehrtheit und 
Vertraulichkeit der Angebote zu gewährleisten. Auf dem Postweg oder di-
rekt zu übermittelnde Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag 
einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der Ange-
botsfrist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch zu übermittelnden 
Angeboten ist die Unversehrtheit durch entsprechende organisatorische 
und technische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und 
die Vertraulichkeit durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsse-
lung muss bis zum Ablauf der Angebotsfrist aufrechterhalten bleiben. 
 
                                                
3 Gesetz zur digitalen Signatur – Signaturgesetz 



Gesetzestext VOL/A  forum vergabe e.V. 

18 

(3) Die Angebote müssen alle geforderten Angaben, Erklärungen und Prei-
se enthalten. 
 
(4) Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Korrekturen 
des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 
 
(5) Der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den Ge-
genstand des Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von dem 
Bieter oder anderen beantragt sind. Der Bieter hat stets anzugeben, wenn 
er erwägt, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerb-
lichen Schutzrechtes zu verwerten. 
 
(6) Bietergemeinschaften haben in den Angeboten jeweils die Mitglieder 
sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Ab-
schluss und die Durchführung des Vertrages zu benennen. Fehlt eine die-
ser Angaben im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubrin-
gen. 

 
 

§ 14 
Öffnung der Angebote 

 
(1) Bei Ausschreibungen sind auf dem Postweg und direkt übermittelte An-
gebote ungeöffnet zu lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen und bis 
zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Elektronische An-
gebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt auf-
zubewahren. Mittels Telekopie eingereichte Angebote sind ebenfalls ent-
sprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu 
halten. 
 
(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des 
Auftraggebers gemeinsam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht 
zugelassen. Dabei wird mindestens festgehalten: 
 

a) Name und Anschrift der Bieter, 
 

b) die Endbeträge ihrer Angebote und andere den Preis betreffende 
Angaben, 

 
c) ob und von wem Nebenangebote eingereicht worden sind. 
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(3) Die Angebote und ihre Anlagen sowie die Dokumentation über die An-
gebotsöffnung sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig 
zu verwahren und vertraulich zu behandeln. 
 
 

§ 15 
Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlungsverbot 

 
Bei Ausschreibungen dürfen die Auftraggeber von den Bietern nur Aufklä-
rungen über das Angebot oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen 
sind unzulässig. 
 
 

§ 16 
Prüfung und Wertung der Angebote 

 
(1) Die Angebote sind auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fach-
liche Richtigkeit zu prüfen. 
 
(2) Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Auftraggeber bis 
zum Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ab-
lauf einer zu bestimmenden Nachfrist nachgefordert werden. Dies gilt nicht 
für die Nachforderung von Preisangaben, es sei denn, es handelt sich um 
unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht 
verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beein-
trächtigen. 
 
(3) Ausgeschlossen werden: 
 

a) Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklä-
rungen und Nachweise enthalten, 

 
b) Angebote, die nicht unterschrieben bzw. nicht elektronisch signiert 

sind, 
 

c) Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragun-
gen nicht zweifelsfrei sind, 
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d) Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Ver-
gabeunterlagen vorgenommen worden sind,  

e) Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, so-
fern der Bieter dies zu vertreten hat, 

 
f) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzuläs-

sige, wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen haben,  
 

g) nicht zugelassene Nebenangebote. 
 
(4) Außerdem können Angebote von Bietern, ausgeschlossen werden, die 
auch als Bewerber von der Teilnahme am Wettbewerb hätten ausge-
schlossen werden können (§ 6 Absatz 5). 
 
(5) Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kom-
men, sind nur Bieter zu berücksichtigen, die für die Erfüllung der vertragli-
chen Verpflichtungen die erforderliche Eignung besitzen. 
 
(6) Erscheint ein Angebot im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung 
ungewöhnlich niedrig, verlangen die Auftraggeber vom Bieter Aufklärung. 
Auf Angebote, deren Preise in offenbarem Missverhältnis zur Leistung ste-
hen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden. 
 
(7) Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber voll-
ständig und ausschließlich die Kriterien, die in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen genannt sind. 
 
(8) Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftrag-
geber verschiedene durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Krite-
rien, beispielsweise Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmä-
ßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Lebenszykluskosten, Ren-
tabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- 
oder Ausführungsfrist. 
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§ 17 

Aufhebung von Vergabeverfahren 
 
(1) Die Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch 
teilweise aufgehoben werden, wenn 
 

a) kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen 
entspricht, 

 
b) sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert 

haben, 
 

c) sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt haben, 
 

d) andere schwerwiegende Gründe bestehen. 
 
(2) Die Bewerber oder Bieter sind von der Aufhebung der Vergabeverfah-
ren unter Bekanntgabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
 

§ 18 
Zuschlag 

 
(1) Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirt-
schaftlichste Angebot zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist 
nicht entscheidend. 
 
(2) Die Annahme eines Angebotes (Zuschlag) erfolgt in Schriftform, elekt-
ronischer Form oder mittels Telekopie. 
 
(3) Bei einer Zuschlagserteilung in elektronischer Form genügt eine „fort-
geschrittene elektronische Signatur, in den Fällen des § 3 Abs. 5 Buchst. i) 
eine „elektronische Signatur“ nach dem Signaturgesetz, bei Übermittlung 
durch Telekopie die Unterschrift auf der Telekopievorlage. 
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§ 19  
Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote, Inf ormationen 

 
(1) Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Ta-
gen nach Eingang eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtig-
ten Bietern die Gründe für die Ablehnung ihres Angebotes, die Merkmale 
und Vorteile des erfolgreichen Angebotes sowie den Namen des erfolgrei-
chen Bieters und den nicht berücksichtigten Bewerbern die Gründe für die 
Nichtberücksichtigung mit. 
 
(2) Die Auftraggeber informieren nach Beschränkten Ausschreibungen oh-
ne Teilnahmewettbewerb und Freihändigen Vergaben ohne Teilnahme-
wettbewerb für die Dauer von drei Monaten über jeden vergebenen Auftrag 
ab einem Auftragswert von 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer auf Internet-
portalen oder ihren Internetseiten. Diese Information enthält mindestens 
folgende Angaben: 
 

− Adressdaten des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle 
sowie deren Adressdaten, 
 

− Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine na-
türliche Person handelt, ist deren Einwilligung einzuholen oder die 
Angabe zu anonymisieren, 
 

− Vergabeart, 
 

− Art und Umfang der Leistung, 
 

− Zeitraum der Leistungserbringung. 
 
(3) Die Auftraggeber können die Informationen zurückhalten, wenn die 
Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öf-
fentlichen Interesse läge, oder die berechtigten Geschäftsinteressen von 
Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde. 
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§ 20 

Dokumentation 
 
Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so 
dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen so-
wie die Begründung der einzelnen Entscheidungen festgehalten werden. 
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Abschnitt 2 
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen 

im Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/18/EG 1 (VOL/A-EG) 
 
 

§ 1 EG 
Anwendungsbereich 

 
(1) Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von Aufträgen über Leis-
tungen (Liefer- und Dienstleistungen der Anhänge I A und I B), soweit sie 
dem vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unter-
liegen. Sie gelten nicht für 
 

- Bauleistungen, die unter die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen - VOB - fallen und 
 

- Dienstleistungen, die unter die Vergabeordnung für freiberufliche 
Leistungen - VOF - fallen. 

 
(2) Für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen im 
Sinne des Anhangs 1 Teil A sind, findet dieser Abschnitt uneingeschränkt 
Anwendung. 
 
(3) Für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen im 
Sinne des Anhangs 1 Teil B sind, findet § 4 Abs. 4 Vergabeverordnung - 
VgV - Anwendung. 
 
 
 
 
 

                                                
1 ABl. EU Nr. L 134 S. 114 i.d.F. der Berichtigung vom 26.11.2004 (ABl. EU Nr. L 351 S. 44, 
der Richtlinie 2005/51/EG der Kommission vom 07. September 2005 (ABl. EU Nr. L 257 S. 
127 und der Verordnung (EG) Nr. 2083/2005 der Kommission vom19. Dezember 2005 (ABl. 
EU Nr. L 333 S. 28) 
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§ 2 EG 
Grundsätze 

 
(1) Aufträge werden in der Regel im Wettbewerb und im Wege transparen-
ter Vergabeverfahren an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige 
(geeignete) Unternehmen zu angemessenen Preisen vergeben. Dabei darf 
kein Unternehmen diskriminiert werden.  
 
(2) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt 
(Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. 
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn 
wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. 
 
(3) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung 
und zum Zwecke von Ertragsberechnungen ist unzulässig. 
 
(4) Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen 
Aufträgen zu beachten.2  
 
 

§ 3EG  
Arten der Vergabe 

 
(1) Die Vergabe von Aufträgen erfolgt im offenen Verfahren. In begründe-
ten Ausnahmefällen ist ein nicht offenes Verfahren, ein Verhandlungsver-
fahren oder ein wettbewerblicher Dialog zulässig. 
 
(2) Ein nicht offenes Verfahren ist zulässig, wenn 
 

a) die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis 
von Unternehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, 

                                                
2 Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 
1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), zuletzt geändert durch Verordnung PR Nr. 
1/86 vom 15. April 1986 (BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 
13.Juni 1989 (BGBl. I S. 1094 und BAnz. S. 3042) 
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besonders wenn außergewöhnliche Eignung (§ 2 EG Abs. 1 Satz 
1) erforderlich ist, 

 
b) das offene Verfahren für den Auftraggeber oder die Bewerber ei-

nen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil 
oder dem Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde, 
 

c) ein offenes Verfahren kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat, 
 

d) ein offenes Verfahren aus anderen Gründen unzweckmäßig ist. 
 

(3) Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfahren mit vorhe-
riger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb) ver-
geben, wenn 
 

a) in einem offenen oder einem nicht offenen Verfahren oder einem 
wettbewerblichen Dialog nur Angebote abgegeben worden sind, 
die ausgeschlossen wurden, sofern die ursprünglichen Bedingun-
gen des Auftrags nicht grundlegend geändert werden; die Auftrag-
geber können in diesen Fällen von einem Teilnahmewettbewerb 
absehen, wenn sie in das Verhandlungsverfahren alle Unterneh-
men einbeziehen, welche die Voraussetzungen an Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen und form- und frist-
gerechte Angebote abgegeben haben, 
 

b) es sich um Aufträge handelt, die ihrer Natur nach oder wegen der 
damit verbundenen Risiken die vorherige Festlegung eines Ge-
samtpreises nicht zulassen, 
 

c) die zu erbringenden Dienstleistungsaufträge, insbesondere geistig-
schöpferische Dienstleistungen der Kategorie 6 des Anhangs I A, 
dergestalt sind, dass vertragliche Spezifikationen nicht hinreichend 
genau festgelegt werden können, um den Auftrag durch die Wahl 
des besten Angebots in Übereinstimmung mit den Vorschriften 
über offene und nicht offene Verfahren vergeben zu können. 

 
(4) Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb vergeben: 
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a) wenn in einem offenen oder einem nicht offenen Verfahren keine 
oder keine wirtschaftlichen Angebote abgegeben worden sind, so-
fern die ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht grundle-
gend geändert werden; 

 
b) wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die nur zum 

Zwecke von Forschungen, Versuchen, Untersuchungen, Entwick-
lungen oder Verbesserungen hergestellt werden, wobei unter diese 
Bestimmung nicht eine Serienfertigung zum Nachweis der Markt-
fähigkeit des Produktes oder zur Deckung der Forschungs- und 
Entwicklungskosten fällt; 
 

c) wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen 
Besonderheiten oder aufgrund des Schutzes von Ausschließlich-
keitsrechten (z. B. Patent-, Urheberrecht) nur von einem bestimm-
ten Unternehmen durchgeführt werden kann; 
 

d) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn aus dringlichen zwin-
genden Gründen, die die Auftraggeber nicht voraussehen konnten, 
die vorgeschriebenen Fristen nicht eingehalten werden können. 
Die Umstände, die die zwingende Dringlichkeit begründen, dürfen 
auf keinen Fall dem Verhalten der Auftraggeber zuzuschreiben 
sein; 
 

e) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Auftragnehmers, 
die entweder zur teilweisen Erneuerung von gelieferten Waren 
oder Einrichtungen zur laufenden Benutzung oder zur Erweiterung 
von Lieferungen oder bestehenden Einrichtungen bestimmt sind, 
wenn ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass die 
Auftraggeber Waren mit unterschiedlichen technischen Merkmalen 
kaufen müssten und dies eine technische Unvereinbarkeit oder un-
verhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch, Be-
trieb oder Wartung mit sich bringen würde. Die Laufzeit dieser Auf-
träge sowie die der Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre 
nicht überschreiten; 
 

f) für zusätzliche Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe 
zugrunde liegenden Entwurf noch im zuerst geschlossenen Vertrag 
vorgesehen sind, die aber wegen eines unvorhergesehenen Ereig-
nisses zur Ausführung der darin beschriebenen Dienstleistungen 
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erforderlich sind, sofern der Auftrag an das Unternehmen vergeben 
wird, das diese Dienstleistung erbringt, wenn sich die zusätzlichen 
Dienstleistungen in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nicht 
ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom Hauptauf-
trag trennen lassen oder wenn diese Dienstleistungen zwar von 
der Ausführung des ursprünglichen Auftrags getrennt werden kön-
nen, aber für dessen Vollendung unbedingt erforderlich sind.  
Der Gesamtwert der Aufträge für die zusätzlichen Dienstleistungen 
darf jedoch 50 vom Hundert des Wertes des Hauptauftrags nicht 
überschreiten; 
 

g) bei neuen Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger 
Leistungen bestehen, die durch den gleichen Auftraggeber an das 
Unternehmen vergeben werden, das den ersten Auftrag erhalten 
hat, sofern sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Ent-
wurf Gegenstand des ersten Auftrags war, der entweder im offenen 
oder nicht offenen Verfahren vergeben wurde. Die Möglichkeit der 
Anwendung des Verhandlungsverfahrens muss bereits in der Aus-
schreibung des ersten Vorhabens angegeben werden; der für die 
nachfolgenden Dienstleistungen in Aussicht genommene Gesamt-
auftragswert wird vom Auftraggeber bei der Berechnung des Auf-
tragswertes berücksichtigt. Das Verhandlungsverfahren darf jedoch 
nur innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des ersten Auftrags 
angewandt werden; 
 

h) wenn im Anschluss an einen Wettbewerb im Sinne des Absatzes 8 
Satz 1 der Auftrag nach den Bedingungen dieses Wettbewerbs an 
den Gewinner oder an einen der Preisträger vergeben werden 
muss. Im letzteren Fall müssen alle Preisträger des Wettbewerbs 
zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden; 
 

i) bei auf einer Warenbörse notierten und gekauften Ware; 
 
j) wenn Waren zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten, 

die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insolvenz-
verwaltern oder Liquidatoren im Rahmen eines Insolvenz-, Ver-
gleichs- oder Ausgleichsverfahrens oder eines in den Vorschriften 
eines anderen Mitgliedstaates vorgesehenen gleichartigen Verfah-
rens erworben werden. 
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(5) Vergeben die Auftraggeber einen Auftrag im nicht offenen Verfahren 
oder im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, so können sie 
eine Höchstzahl von Unternehmen bestimmen, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden. Die Zahl ist in der Bekanntmachung anzugeben. Sie 
darf im nicht offenen Verfahren nicht unter fünf, im Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb nicht unter drei liegen. 
 
(6) Die Auftraggeber können vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in 
verschiedenen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die 
Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, oder die zu erörternden Lö-
sungen anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Wenn 
die Auftraggeber dies vorsehen, geben sie dies in der Bekanntmachung 
oder in den Vergabeunterlagen an. In der Schlussphase des Verfahrens 
müssen so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewähr-
leistet ist, sofern eine ausreichende Anzahl von geeigneten Bewerbern 
vorhanden ist. 
 
(7) Die Auftraggeber können für die Vergabe eines Auftrags einen wettbe-
werblichen Dialog durchführen, sofern sie objektiv nicht in der Lage sind, 
 

- die technischen Mittel anzugeben, mit denen ihre Bedürfnisse und 
Ziele erfüllt werden können oder 
 

- die rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens an-
zugeben. 

 
Zu diesem Zweck gehen die Auftraggeber wie folgt vor: 
 

a) Sie beschreiben und erläutern ihre Bedürfnisse und Anforderungen 
in der Bekanntmachung oder in einer Leistungsbeschreibung. In 
der Bekanntmachung können sie eine Höchstzahl von Unterneh-
men bestimmen, die zur Teilnahme am Dialog aufgefordert werden 
und die nicht unter drei liegen darf. 
 

b) Mit den im Anschluss an die Bekanntmachung ausgewählten Un-
ternehmen eröffnen die Auftraggeber einen Dialog, in dem sie er-
mitteln und festlegen, wie ihre Bedürfnisse am besten erfüllt wer-
den können. Dabei können sie mit den ausgewählten Unterneh-
men alle Einzelheiten des Auftrages erörtern. Sie sorgen dafür, 
dass alle Unternehmen bei dem Dialog gleich behandelt werden, 
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geben Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informationen eines 
Unternehmens nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Un-
ternehmen weiter und verwenden diese nur im Rahmen des Ver-
gabeverfahrens. 

 
c) Die Auftraggeber können vorsehen, dass der Dialog in verschiede-

nen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um die Zahl 
der in der Dialogphase zu erörternden Lösungen anhand der Zu-
schlagskriterien zu verringern. Die Unternehmen, deren Lösungen 
nicht für die nächstfolgende Dialogphase vorgesehen sind, werden 
darüber informiert. 
 

d) Die Auftraggeber erklären den Dialog für abgeschlossen, wenn ei-
ne oder mehrere Lösungen gefunden worden sind, die ihre Bedürf-
nisse erfüllen oder erkennbar ist, dass keine Lösung gefunden 
werden kann. Im Fall der ersten Alternative fordern sie die Unter-
nehmen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dia-
logphase näher ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot 
vorzulegen, das alle zur Ausführung des Projekts erforderlichen 
Einzelheiten enthalten muss. Die Auftraggeber können verlangen, 
dass Präzisierungen, Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen 
Angeboten gemacht werden. Diese Präzisierungen, Klarstellungen 
oder Ergänzungen dürfen jedoch keine Änderung der grundlegen-
den Elemente des Angebotes oder der Ausschreibung zur Folge 
haben, die den Wettbewerb verfälschen oder diskriminierend wir-
ken könnte. 
 

e) Die Auftraggeber bewerten die Angebote auf Grund der in der Be-
kanntmachung oder in den Vergabeunterlagen festgelegten Zu-
schlagskriterien und wählen das wirtschaftlichste Angebot aus. Sie 
dürfen das Unternehmen, dessen Angebot als das wirtschaftlichste 
ermittelt wurde, auffordern, bestimmte Einzelheiten des Angebotes 
näher zu erläutern oder im Angebot enthaltene Zusagen zu bestä-
tigen. Dies darf nicht dazu führen, dass wesentliche Aspekte des 
Angebotes oder der Ausschreibung geändert werden, und dass der 
Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Un-
ternehmen diskriminiert werden; 
 

f) Verlangen die Auftraggeber, dass die am wettbewerblichen Dialog 
teilnehmenden Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Be-



Gesetzestext VOL/A 

32 

rechnungen oder andere Unterlagen ausarbeiten, müssen sie ein-
heitlich für alle Unternehmen, die die geforderte Unterlage rechtzei-
tig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung hierfür 
gewähren. 
 

(8) Die Auftraggeber können, soweit die entsprechende Leistung nicht un-
ter die VOF fallen, Auslobungen (Wettbewerbe) für Aufträge durchführen, 
die zu einer Dienstleistung führen sollen. 
Dabei verfahren sie wie folgt: 
 

a) Die Auftraggeber teilen ihre Absicht durch Bekanntmachung nach 
dem im Anhang XII der Verordnung (EG) zur Einführung von Stan-
dardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntma-
chungen im Rahmen von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge gemäß der Richtlinien 2004/17/EG und der Richtlinie 
2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rats in der je-
weils geltenden Fassung enthaltenen Muster mit und machen die 
auf die Durchführung des Wettbewerbs anwendbaren Regeln den 
an der Teilnahme am Wettbewerb Interessierten zugänglich. 
 

b) Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl haben die Auf-
traggeber eindeutige und nicht diskriminierende Auswahlkriterien 
festzulegen. Die Zahl der Bewerber muss ausreichen, um einen 
echten Wettbewerb zu gewährleisten. 
 

c) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den 
Teilnehmern des Wettbewerbs unabhängig sind. Wird von den 
Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche Qualifikation 
verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über dieselbe 
oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen. Es trifft Entschei-
dungen und Stellungnahmen selbstständig und unabhängig auf-
grund von Wettbewerbsarbeiten, die anonym vorgelegt werden, 
aufgrund der Kriterien, die in der Bekanntmachung genannt sind. 
Das Preisgericht erstellt einen von den Preisrichtern zu unterzeich-
nenden Bericht über die Rangfolge der von ihm ausgewählten Pro-
jekte und über die einzelnen Wettbewerbsarbeiten. 
 

d) Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchgeführt haben, geben 
spätestens 48 Tage nach Durchführung eine Bekanntmachung 
nach dem im Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 ent-
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haltenen Muster an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. Die Bestimmungen über die Be-
handlung nicht berücksichtigter Bewerbungen gelten entspre-
chend. 
 
 

§ 4 EG 
Rahmenvereinbarungen 

 
(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrerer Auftrag-
geber an ein oder mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedin-
gungen für Einzelaufträge, die während eines bestimmten Zeitraumes ver-
geben werden sollen, festzulegen, insbesondere über den in Aussicht ge-
nommenen Preis. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist so ge-
nau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht ab-
schließend festgelegt zu werden. Die Auftraggeber dürfen für dieselbe 
Leistung nicht mehrere Rahmenvereinbarungen abschließen. 
 
(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen nach den Absätzen 3 bis 6 ist nur zu-
lässig zwischen den Auftraggebern, die ihren voraussichtlichen Bedarf für 
das Vergabeverfahren gemeldet haben, und den Unternehmen, mit denen 
die Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden. 
 
(3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen geschlossen, 
so werden die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge 
entsprechend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Vor 
der Vergabe der Einzelaufträge können die Auftraggeber das an der Rah-
menvereinbarung beteiligte Unternehmen in Textform konsultieren und da-
bei auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu vervollständigen. 
 
(4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen geschlos-
sen, so müssen mindestens drei Unternehmen beteiligt sein, sofern eine 
ausreichend große Zahl von Unternehmen die Eignungskriterien und eine 
ausreichend große Zahl von zulässigen Angeboten die Zuschlagskriterien 
erfüllt. 
 
(5) Die Vergabe von Einzelaufträgen, die auf einer mit mehreren Unter-
nehmen geschlossenen Rahmenvereinbarung beruhen, erfolgt 
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a) sofern alle Bedingungen festgelegt sind, nach den Bedingungen 
der Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb 
oder 
 

b) sofern nicht alle Bedingungen in der Rahmenvereinbarung festge-
legt sind, nach erneutem Aufruf der Parteien zum Wettbewerb zu 
denselben Bedingungen, die erforderlichenfalls zu präzisieren sind, 
oder nach anderen in der Rahmenvereinbarung genannten Bedin-
gungen. 
 

(6) Im Fall von Absatz 5 Buchstabe b) ist folgendes Verfahren einzuhalten: 
 

a) Vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultieren die Auftraggeber in 
Textform die Unternehmen, ob sie in der Lage sind, den Einzelauf-
trag auszuführen. 
 

b) Die Auftraggeber setzen eine angemessene Frist für die Abgabe 
der Angebote für jeden Einzelauftrag; dabei berücksichtigen sie 
insbesondere die Komplexität des Auftragsgegenstands und die für 
die Übermittlung der Angebote erforderliche Zeit; 
 

c) Die Auftraggeber geben an, in welcher Form die Angebote einzu-
reichen sind, der Inhalt der Angebote ist bis zum Ablauf der Ange-
botsfrist geheim zu halten. 

 
d) Die Auftraggeber vergeben die einzelnen Aufträge an das Unter-

nehmen, das auf der Grundlage der in der Rahmenvereinbarung 
aufgestellten Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot ab-
gegeben hat. 

 
(7) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf vier Jahre nicht über-
schreiten, es sei denn der Auftragsgegenstand oder andere besondere 
Umstände rechtfertigen eine Ausnahme. 
 

 
§ 5 EG 

Dynamische elektronische Verfahren 
 
(1) Die Auftraggeber können für die Vergabe von Aufträgen über marktübli-
che Waren und Leistungen ein dynamisches elektronisches Verfahren 
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gem. § 101 Abs. 6 Satz 2 GWB einrichten. Die Auftraggeber verwenden bei 
der Einrichtung des dynamischen elektronischen Verfahrens und bei der 
Vergabe der Aufträge dabei ausschließlich elektronische Mittel gemäß § 13 
EG Absatz 2 und 3 und § 16 EG Abs. 1 und 2. Sie haben dieses Verfahren 
als offenes Vergabeverfahren in allen Phasen von der Einrichtung bis zur 
Vergabe des zu vergebenden Auftrags durchzuführen. Alle Unternehmen, 
die die Eignungskriterien erfüllen und ein erstes vorläufiges Angebot im 
Einklang mit den Vergabeunterlagen und den etwaigen zusätzlichen Do-
kumenten vorgelegt haben, werden zur Teilnahme zugelassen. Die Unter-
nehmen können jederzeit ihre vorläufigen Angebote nachbessern, sofern 
die Angebote mit den Vergabeunterlagen vereinbar bleiben. 
 
(2) Beim dynamischen elektronischen Verfahren ist Folgendes einzuhalten: 
 

a) In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dy-
namisches elektronisches Verfahren handelt. 
 

b) In den Vergabeunterlagen sind insbesondere der Gegenstand der 
beabsichtigten Beschaffungen sowie alle erforderlichen Informatio-
nen zum dynamischen elektronischen Verfahren, zur verwendeten 
elektronischen Ausrüstung des Auftraggebers, zu den Datenforma-
ten und zu den technischen Vorkehrungen und Merkmalen der 
elektronischen Verbindung zu präzisieren. 
 

c) Es ist auf elektronischem Wege ab dem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung der Bekanntmachung und bis zur Beendigung des dynami-
schen elektronischen Verfahrens ein freier, unmittelbarer und un-
eingeschränkter Zugang zu den Vergabeunterlagen und den zu-
sätzlichen Dokumenten zu gewähren und in der Bekanntmachung 
die Internet-Adresse anzugeben, unter der diese Dokumente abge-
rufen werden können. 
 

d) Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des 
dynamischen elektronischen Verfahrens jedem Unternehmen, ein 
vorläufiges Angebot zu unterbreiten, um zur Teilnahme am dyna-
mischen elektronischen Verfahren zugelassen zu werden. Sie prü-
fen dieses Angebot innerhalb einer Frist von höchstens 15 Kalen-
dertagen ab dem Zeitpunkt der Vorlage des Angebots. Sie können 
die Frist zur Angebotswertung verlängern, sofern nicht zwischen-
zeitlich ein Aufruf zum Wettbewerb erfolgt. Die Auftraggeber unter-
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richten das Unternehmen unverzüglich darüber, ob das Unterneh-
men zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zu-
gelassen ist oder sein vorläufiges Angebot abgelehnt wurde. 
 

e) Für jeden Einzelauftrag hat ein gesonderter Aufruf zum Wettbe-
werb zu erfolgen. Vor diesem Aufruf zum Wettbewerb veröffentli-
chen die Auftraggeber eine vereinfachte Bekanntmachung nach 
Anhang IX der Verordnung (EG) zur Einführung von Standardfor-
mularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen 
im Rahmen von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge ge-
mäß der Richtlinie 2004/17/EG und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates in der jeweils geltenden 
Fassung, in der alle interessierten Unternehmen aufgefordert wer-
den, innerhalb einer Frist von mindestens 15 Kalendertagen ab 
dem Versand der vereinfachten Bekanntmachung ein vorläufiges 
Angebot abzugeben. Die Auftraggeber nehmen den Aufruf zum 
Wettbewerb erst dann vor, wenn alle fristgerecht eingegangenen 
vorläufigen Angebote ausgewertet wurden. 
 

f) Die Auftraggeber fordern alle zugelassenen Unternehmen auf, 
endgültige Angebote für die zu vergebenden Aufträge einzurei-
chen. Für die Einreichung der Angebote legen sie eine angemes-
sene Frist fest. Sie vergeben den Auftrag an das Unternehmen, 
das nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung des dy-
namischen elektronischen Verfahrens aufgestellten Zuschlagskrite-
rien das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat. Die Zuschlagskri-
terien können in der Aufforderung zur Abgabe eines endgültigen 
Angebots präzisiert werden. 
 

g) Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf 
grundsätzlich vier Jahre nicht überschreiten. Eine Überschreitung 
der Laufzeit ist nur in besonders zu begründenden Fällen zulässig. 
 

(4) Eine Entscheidung der Auftraggeber, auf ein eingeleitetes dynamisches 
elektronisches Verfahren zu verzichten, ist den zugelassenen Unterneh-
men unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 6 EG 
Teilnehmer am Wettbewerb 

 
(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, 
in dem sie ansässig sind (Herkunftsland), zur Erbringung der betreffenden 
Leistung berechtigt sind, dürfen nicht allein deshalb zurückgewiesen wer-
den, weil sie gemäß den einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften ent-
weder eine natürliche oder juristische Person sein müssten. 
(2) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -
bieter zu behandeln. Für den Fall der Auftragserteilung können die Auf-
traggeber verlangen, dass eine Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechts-
form annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auf-
trages notwendig ist. 
 
(3) Von den Bewerbern und Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung 
der Vergabeverfahren nicht erhoben werden. 
 
(4) Ein Unternehmen ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
wegen Unzuverlässigkeit auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis 
davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzu-
rechnen ist, rechtskräftig verurteilt ist wegen: 
 

a) § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), 
§ 129a des Strafgesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigun-
gen), § 129b des Strafgesetzbuches (kriminelle und terroristische 
Vereinigungen im Ausland),  
 

b) § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung un-
rechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 

 
c) § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat ge-

gen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen 
Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder 
in deren Auftrag verwaltet werden, 

 
d) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die 

Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften 
oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemein-
schaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, 
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e) § 334 des Strafgesetzbuches (Bestechung), auch in Verbindung 
mit Artikel 2 des EU -Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Ge-
setzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Abs. 
2 Nr. 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des 
Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die 
Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen 
Strafgerichtshofes, 

 
f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Beste-

chung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammen-
hang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 

 
g) § 370 Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes 

zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der 
Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat gegen den Haus-
halt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte rich-
tet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auf-
trag verwaltet werden. 

 
Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße ge-
gen entsprechende Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer 
rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, 
wenn sie für dieses Unternehmen bei der Führung der Geschäfte selbst 
verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsver-
schulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
einer Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für das Unter-
nehmen handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt. 
 
(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 4 kann nur abgesehen werden, 
wenn zwingende Gründe des Allgemeininteresses vorliegen und andere 
Unternehmen die Leistung nicht angemessen erbringen können oder wenn 
aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls der Verstoß die Zuverläs-
sigkeit des Unternehmens nicht in Frage stellt. 
 
(6) Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen 
werden, 
 

a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleich-
bares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt 
oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist, 
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b) die sich in Liquidation befinden, 
 

c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ih-
re Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt, 

 
d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie 

der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungs-
gemäß erfüllt haben, 

 
e) die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in 

Bezug auf ihre Eignung abgegeben haben. 
 
(7) Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den 
Auftraggeber beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber si-
cherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme des Bieters oder 
Bewerbers nicht verfälscht wird. 
 
 

§ 7 EG 
Nachweis der Eignung 

 
(1) Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) nur Unterlagen und Angaben 
gefordert werden, die durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt 
sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu verlangen. Die Forderung 
von anderen Nachweisen als Eigenerklärungen haben die Auftraggeber in 
der Dokumentation zu begründen. 
 
(2) In finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht kann von dem Unternehmen 
zum Nachweis seiner Leistungsfähigkeit in der Regel Folgendes verlangt 
werden: 
 

a) Vorlage entsprechender Bankauskünfte, 
 

b) bei Dienstleistungsaufträgen entweder entsprechende Bankerklä-
rungen oder den Nachweis entsprechender Berufshaftpflichtversi-
cherungsdeckung, 
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c) Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen des Unternehmens, 
falls deren Veröffentlichung nach dem Gesellschaftsrecht des 
Staates, in dem das Unternehmen ansässig ist, vorgeschrieben ist, 

 
d) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens sowie den 

Umsatz bezüglich der besonderen Leistungsart, die Gegenstand 
der Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjah-
re. 

 
(3) In fachlicher und technischer Hinsicht kann das Unternehmen je nach 
Art, Menge und Verwendungszweck der zu erbringenden Leistung seine 
Leistungsfähigkeit folgendermaßen nachweisen: 
 

a) durch eine Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren er-
brachten Leistungen mit Angabe des Rechnungswertes, der Leis-
tungszeit sowie der öffentlichen oder privaten Auftraggeber: 

 
- bei Leistungen an öffentliche Auftraggeber durch eine von der 

zuständigen Behörde ausgestellte oder beglaubigte Bescheini-
gung, 
 

- bei Leistungen an private Auftraggeber durch eine von diesen 
ausgestellte Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung 
nicht erhältlich, so ist eine einfache Erklärung des Unterneh-
mens zulässig, 

 
b) durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maß-

nahmen des Unternehmens zur Gewährleistung der Qualität sowie 
der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unterneh-
mens, 
 

c) durch Angaben über die technische Leitung oder die technischen 
Stellen, unabhängig davon, ob sie dem Unternehmen angeschlos-
sen sind oder nicht, und zwar insbesondere über diejenigen, die 
mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, 

 
d) bei Lieferaufträgen durch Muster, Beschreibungen und/oder Foto-

grafien der zu erbringenden Leistung, deren Echtheit auf Verlangen 
des Auftraggebers nachgewiesen werden muss, 
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e) bei Lieferaufträgen durch Bescheinigungen der zuständigen amtli-
chen Qualitätskontrollinstitute oder -dienststellen, mit denen bestä-
tigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnahmen genau ge-
kennzeichneten Leistungen bestimmten Spezifikationen oder Nor-
men entsprechen, 

 
f) sind die zu erbringenden Leistungen komplexer Art oder sollen sie 

ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen, durch eine Kon-
trolle, die von den Behörden des Auftraggebers oder in deren Na-
men von einer anderen damit einverstandenen zuständigen amtli-
chen Stelle aus dem Land durchgeführt wird, in dem das Unter-
nehmen ansässig ist; diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazi-
täten und erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungs-
möglichkeiten des Unternehmens sowie die von diesem zur Ge-
währleistung der Qualität getroffenen Vorkehrungen, 
 

g) durch Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche 
Befähigung, insbesondere der für die Leistungen verantwortlichen 
Personen. 

 
(4) Die Auftraggeber können Eignungsnachweise, die durch Präqualifizie-
rungsverfahren erworben werden, zulassen. 
 
(5) Die Auftraggeber geben bereits in der Bekanntmachung an, welche 
Nachweise vorzulegen sind. Kann ein Unternehmen aus einem stichhalti-
gen Grund die vom Auftraggeber geforderten Nachweise nicht beibringen, 
so kann es seine Leistungsfähigkeit durch Vorlage anderer, vom Auftrag-
geber für geeignet erachteter Belege nachweisen. 
 
(6) Als Nachweis dafür, dass die Kenntnis gemäß § 6 EG Absatz 4 unrich-
tig ist und die dort genannten Fälle nicht vorliegen, akzeptieren die Auf-
traggeber einen Auszug aus dem Bundeszentralregister oder eine gleich-
wertige Urkunde einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des 
Herkunftslands. Wenn eine Urkunde oder Bescheinigung vom Herkunfts-
land nicht ausgestellt wird oder nicht vollständig alle vorgesehenen Fälle 
erwähnt, kann dies durch eine eidesstattliche Erklärung oder eine förmliche 
Erklärung vor einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, ei-
nem Notar oder einer dafür qualifizierten Berufsorganisation des Herkunfts-
lands ersetzt werden. 
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(7) Die Auftraggeber können von den Bewerbern oder Bietern entspre-
chende Bescheinigungen der zuständigen Stellen oder Erklärungen dar-
über verlangen, dass die in § 6 EG Abs. 6 genannten Ausschlussgründe 
auf sie nicht zutreffen. Als ausreichender Nachweis für das Nichtvorliegen 
der in § 6 EG Abs. 6 genannten Tatbestände sind zu akzeptieren: 
 

- bei den Buchstaben a) und b) ein Auszug aus dem Strafregister, 
eine Erklärung der Stelle, die das Insolvenzregister führt, oder - in 
Ermangelung solcher - eine gleichwertige Bescheinigung einer Ge-
richts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunfts-
landes des Unternehmens, aus der hervorgeht, dass sich das Un-
ternehmen nicht in einer solchen Lage befindet, 
 

- bei dem Buchstaben d) eine von der zuständigen Behörde des 
betreffenden Mitgliedstaates ausgestellte Bescheinigung. 
 

Wird eine solche Bescheinigung in dem betreffenden Land nicht ausgestellt 
oder werden darin nicht alle in § 6 EG Abs. 6 Buchstaben a) bis c) vorge-
sehenen Fälle erwähnt, so kann sie durch eine eidesstattliche Erklärung 
ersetzt werden, die das betreffende Unternehmen vor einer Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder jeder anderen befugten Behörde 
des betreffenden Staates abgibt. 
 
In den Staaten, in denen es einen derartigen Eid nicht gibt, kann dieser 
durch eine feierliche Erklärung ersetzt werden. Die zuständige Behörde 
oder der Notar stellen eine Bescheinigung über die Echtheit der eidesstatt-
lichen oder der feierlichen Erklärung aus. 
 
(8) Unternehmen können aufgefordert werden, den Nachweis darüber zu 
erbringen, dass sie im Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der 
Rechtsvorschriften des Landes der Gemeinschaft oder des Vertragsstaates 
des EWR-Abkommens eingetragen sind, in dem sie ansässig sind.3 
                                                
3 Diese Berufs- oder Handelsregister sind: für die Bundesrepublik Deutschland das "Handels-
register", die "Handwerksrolle" und das "Vereinsregister"; für Belgien das "Registre du com-
merce" oder das "Handelsregister" und die "Ordres professionnels" oder "Beroepsorden"; für 
Dänemark das "Aktieselskabs-Registret", das "Forenings-Registret" oder das "Handelsre-
gistret" oder das "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen"; für Frankreich das "Registre du commerce" 
und das "Répertoire des métiers"; für Italien das "Registro della Camera di Commercio, In-
dustria, Agricoltura e Artigianato" oder das "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigi-
anato" oder der "Consiglio nazionale degli ordini professionali"; für Luxemburg das "Registre 
aux firmes" und die "Rôle de la Chambre des métiers"; für die Niederlande das "Handelsregis-
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(9) Ein Unternehmen kann sich, auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft, 
zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und Fachkunde der Fähigkeiten an-
derer Unternehmen bedienen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der 
zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen. Es 
muss in diesem Fall dem Auftraggeber nachweisen, dass ihm die erforder-
lichen Mittel bei der Erfüllung des Auftrags zur Verfügung stehen, indem es 
beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unter-
nehmen vorlegt.  
 
(10) Verlangen die Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass das Unterneh-
men bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt, die Vorlage von Bescheini-
gungen von unabhängigen Qualitätsstellen, so nehmen diese auf Quali-
tätsnachweisverfahren auf der Grundlage der einschlägigen Normen und 
auf Bescheinigungen Bezug, die durch Stellen zertifiziert sind, die den eu-
ropäischen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheini-
gungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die 
Auftraggeber erkennen auch andere gleichwertige Nachweise für Quali-
tätssicherungsmaßnahmen an. 
 
(11) Verlangen bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen die Auftrag-
geber als Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit, dass die Unter-
nehmen bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllen, die Vor-
lage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nehmen sie auf das 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbe-
triebsprüfung (EMAS) oder auf Normen für das Umweltmanagement Be-
zug, die auf den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen 
beruhen und von entsprechenden Stellen zertifiziert sind, die dem europäi-
schen Gemeinschaftsrecht oder europäischen oder internationalen Zertifi-
zierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen 
in anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber erkennen 

                                                                                                             
ter"; für Portugal das "Registo Nacional das Pessoas Colectivas". Im Vereinigten Königreich 
und in Irland kann der Unternehmer zur Vorlage einer Bescheinigung des "Registrar of Com-
panies" oder des "Registrar of Friendly Societies" aufgefordert werden, aus der hervorgeht, 
dass die Lieferfirma "incorporated" oder "registered" ist, oder, wenn dies nicht der Fall ist, zur 
Vorlage einer Bescheinigung, wonach der betreffende Unternehmer eidesstattlich erklärt hat, 
dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er ansässig ist, an einem bestimmten 
Ort und unter einem bestimmten Firmennamen ausübt; für Österreich das "Firmenbuch", das 
"Gewerberegister", die "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", für Finnland das 
"Kaupparekisteri" - "Handelsregistret", für Island die "Firmaskrá", die "Hlutafelagaskrá", für 
Liechtenstein das "Gewerberegister", für Norwegen das "Foretaksregisteret", für Schweden 
das "Aktiebolagsregistret", das "Handelsregistret" und das "Föreningsregistret". 
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auch andere Nachweise für gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen 
an, die von den Unternehmen vorgelegt werden. 
 
(12) Die Unternehmen sind verpflichtet, die geforderten Nachweise vor Ab-
lauf der Teilnahme oder der Angebotsfrist oder der nach § 19 EG Abs. 2 
vorgesehenen Frist einzureichen, wenn diese nicht für den Auftraggeber 
auf elektronischem Weg verfügbar sind. 
 
(13) Die Auftraggeber können Unternehmen auffordern, die vorgelegten 
Nachweise zu vervollständigen oder zu erläutern. 
 
 

§ 8 EG 
Leistungsbeschreibung, Technische Anforderungen 

 
(1) Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle 
Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass 
miteinander vergleichbare Angebote zu erwarten sind (Leistungsbeschrei-
bung). 
 
(2) Die technischen Anforderungen sind in der Leistungsbeschreibung zu 
formulieren 
 

1. entweder unter Bezugnahme auf die im Anhang TS definierten 
technischen Spezifikationen in der Rangfolge: 

 
a) nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt 

werden, 
 
b) europäische technische Zulassungen, 
c) gemeinsame technische Spezifikationen, 
 
d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, 

die von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurden 
oder, 

 
e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale 

Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale 
technische Spezifikationen für die Planung, Berechnung und 
Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produkten; 
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jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu verse-
hen; 

 
2. oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so 

genau zu fassen sind, dass sie ein klares Bild vom Auftragsge-
genstand vermitteln und den Auftraggebern die Erteilung des Zu-
schlags ermöglichen; 

 
3. oder als Kombination von Nummer 1 und 2, d. h. 

 
a) in Form von Leistungsanforderungen unter Bezugnahme auf 

die Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung 
der Konformität mit diesen Leistungs- und Funktionsanforde-
rungen  
 

b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 
1, hinsichtlich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf 
die Leistungs- und Funktionsanforderungen gemäß Nummer 2 
hinsichtlich anderer Merkmale. 

 
(3) Verweisen die Auftraggeber auf die in Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe 
a) genannten technischen Anforderungen, so dürfen sie ein Angebot nicht 
mit der Begründung ablehnen, die angebotenen Waren und Dienstleistun-
gen entsprächen nicht den von ihnen herangezogenen Spezifikationen, 
wenn die Unternehmen in ihrem Angebot den Auftraggebern mit geeigne-
ten Mitteln nachweisen, dass die von ihnen vorgeschlagenen Lösungen 
den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genom-
men wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignete Mittel gelten insbe-
sondere eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht 
einer anerkannten Stelle. 
 
(4) Legen die Auftraggeber die technischen Anforderungen in Form von 
Leistungs- oder Funktionsanforderungen fest, so dürfen sie ein Angebot, 
das einer nationalen Norm, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird 
oder einer europäischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen tech-
nischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem technischen 
Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet 
wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die von 
ihnen geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Die 
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Bieter müssen in ihren Angeboten mit geeigneten Mitteln nachweisen, dass 
die der Norm entsprechende jeweilige Ware oder Dienstleistung den 
Leistungs- oder Funktionsanforderungen der Auftraggeber entspricht. Als 
geeignete Mittel gelten insbesondere eine technische Beschreibung des 
Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle. 
 
(5) Schreiben die Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von 
Leistungs- oder Funktionsanforderungen vor, so können sie die Spezifikati-
onen verwenden, die in europäischen, multinationalen oder anderen Um-
weltzeichen definiert sind, wenn 
 

a) sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstandes 
eignen, 
 

b) die Anforderungen des Umweltzeichens auf der Grundlage von 
wissenschaftlich abgesicherten Informationen ausgearbeitet wer-
den, 
 

c) die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, 
an dem interessierte Kreise wie staatliche Stellen, Verbraucher, 
Hersteller, Händler und Umweltorganisationen teilnehmen können 
und 
 

d) das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar 
ist. 

 
Die Auftraggeber können in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei 
Waren oder Dienstleistungen, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet 
sind, vermutet wird, dass sie den in der Leistungs- oder Aufgabenbeschrei-
bung festgelegten technischen Anforderungen genügen. Die Auftraggeber 
müssen jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen 
des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. 
 
(6) Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne des 
Eichgesetzes sowie die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den 
anwendbaren europäischen Normen übereinstimmen. Die Auftraggeber er-
kennen Bescheinigungen von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen aner-
kannten Stellen an. 
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(7) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in 
den technischen Anforderungen nicht auf eine bestimmte Produktion oder 
Herkunft oder ein besonderes Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen, 
einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen 
werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte 
begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend 
genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; solche Ver-
weise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen. 

 
 

§ 9 EG 
Vergabeunterlagen 

 
(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, 
um eine Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur An-
gebotsabgabe zu ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus 
 

a) dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe oder Begleit-
schreiben für die Abgabe der angeforderten Unterlagen), 
 

b) der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfah-
rens (Bewerbungsbedingungen), einschließlich der Angabe der 
Zuschlagskriterien und deren Gewichtung, sofern nicht in der Be-
kanntmachung bereits genannt und 
 

c) den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Ver-
tragsbedingungen bestehen. 

 
(2) Die Auftraggeber haben die Zuschlagskriterien zu gewichten. Die Ge-
wichtung kann mit einer angemessenen Marge erfolgen. Kann nach An-
sicht der Auftraggeber die Gewichtung aus nachvollziehbaren Gründen 
nicht angegeben werden, so legen die Auftraggeber die Kriterien in abstei-
gender Reihenfolge ihrer Bedeutung fest. 
 
(3) Im offenen Verfahren darf bei direkter oder postalischer Übermittlung für 
die Vervielfältigung der Vergabeunterlagen Kostenersatz gefordert werden. 
Dessen Höhe ist in der Bekanntmachung anzugeben. 
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(4) Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer 
abschließenden Liste zusammenzustellen. 
 
(5) Die Auftraggeber können Nebenangebote zulassen. Fehlt eine entspre-
chende Angabe in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen, sind 
keine Nebenangebote zugelassen. Lassen die Auftraggeber Nebenange-
bote zu, legen sie hierzu in der Bekanntmachung oder den Vergabeunter-
lagen Mindestanforderungen fest. 
 
 

§ 10 EG 
Aufforderung zur Angebotsabgabe und 

zur Teilnahme am wettbewerblichen Dialog 
 

(1) Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, so wählen die Auf-
traggeber anhand der mit den Teilnahmeanträgen vorgelegten oder durch 
die Bewerber elektronisch verfügbar gemachten Unterlagen unter den Be-
werbern, die den Anforderungen an Fachkunde, Leistungsfähigkeit, und 
Zuverlässigkeit entsprechen, diejenigen aus, die sie gleichzeitig und unter 
Beifügen der Vergabeunterlagen in Textform auffordern, in einem nicht of-
fenen oder einem Verhandlungsverfahren ein Angebot einzureichen oder 
am wettbewerblichen Dialog teilzunehmen. Teilnahmeanträge, die nach 
Ablauf der vorgeschriebenen Einreichungsfrist nicht den Anforderungen 
des § 14 EG entsprechen, dürfen nicht berücksichtigt werden. 
 
(2) Bei Aufforderung zur Angebotsabgabe in nicht offenen Verfahren und 
Verhandlungsverfahren oder zur Teilnahme an einem wettbewerblichen 
Dialog enthalten die Vergabeunterlagen mindestens Folgendes: 
 

a) im nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit öffentli-
chem Teilnahmewettbewerb den Hinweis auf die veröffentlichte 
Bekanntmachung, 
 

b) beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Be-
ginns der Dialogphase, 
 

c) alle vorgesehenen Zuschlagskriterien, einschließlich deren Gewich-
tung oder, sofern diese aus nachvollziehbaren Gründen nicht an-
gegeben werden können, der absteigenden Reihenfolge der ihnen 
zuerkannten Bedeutung, 
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d) ob beabsichtigt ist, ein Verhandlungsverfahren oder einen wettbe-

werblichen Dialog in verschiedenen Phasen abzuwickeln, um die 
Zahl der Angebote zu verringern, 
 

e) die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung 
behaupteter Verstöße gegen Vergabestimmungen wenden kann. 
 

Die Angaben zu Buchstaben c) und d) können anstatt in der Aufforderung 
auch in der Vergabebekanntmachung erfolgen. 
 
 

§ 11 EG 
Vertragsbedingungen 

 
(1) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOL/B) sind grundsätzlich zum 
Vertragsgegenstand zu machen. Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedin-
gungen dürfen der VOL/B nicht widersprechen. Für die Erfordernisse einer 
Gruppe gleichgelagerter Einzelfälle können Ergänzende Vertragsbedin-
gungen Abweichungen von der VOL/B vorsehen. 
 
(2) Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfris-
ten vereinbart werden, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile ver-
ursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu halten. 
(3) Andere Verjährungsfristen als nach § 14 VOL/B sind nur vorzusehen, 
wenn dies nach der Eigenart der Leistung erforderlich ist. 
 
(4) Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es 
sei denn sie erscheinen ausnahmsweise für die sach- und fristgemäße 
Durchführung der verlangten Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Er-
füllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll 5 vom Hundert der 
Auftragssumme nicht überschreiten. 
 
(5) Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der 
Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, ver-
pflichtet der Auftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge an 
Dritte vergibt, die Regeln über die Berücksichtigung mittelständischer Inte-
ressen (§ 2 EG Abs. 2) einzuhalten. 
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§ 12 EG 
Fristen 4 

 
(1) Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Angebote und der 
Anträge auf Teilnahme berücksichtigen die Auftraggeber unbeschadet der 
nachstehend festgelegten Mindestfristen insbesondere die Komplexität des 
Auftrags und die Zeit, die für die Ausarbeitung der Angebote erforderlich 
ist. Die Auftraggeber bestimmen eine angemessene Frist, innerhalb der die 
Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). 
 
(2) Beim offenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 52 Tage, 
gerechnet vom Tage der Absendung der Bekanntmachung an. 
 
(3) Diese Angebotsfrist kann verkürzt werden, wenn 
 

a) die öffentlichen Auftraggeber eine Vorinformation gemäß § 15 EG 
Abs. 6 nach dem vorgeschriebenen Muster (Anhang I der Verord-
nung (EG) zur Einführung von Standardformularen für die Veröf-
fentlichung von Vergabebekanntmachungen im Rahmen von Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtlinie 
2004/17/EG und der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates in der jeweils geltenden Fassung) mindes-
tens 52 Tage, höchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der 
Absendung der Bekanntmachung des Auftrags im offenen Verfah-
ren nach § 15 EG Abs. 1 - 4 im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften oder in ihrem Beschafferprofil nach § 15 EG Abs. 5 
veröffentlicht haben. Diese Vorinformation oder das Beschafferpro-
fil muss mindestens ebenso viele Informationen wie das Muster ei-
ner Bekanntmachung für das offene Verfahren (Anhang II der in 
Satz 1 genannten Verordnung (EG)) enthalten, soweit diese Infor-
mationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
für die Vorinformation vorlagen, und 

b) die verkürzte Frist für die Interessenten ausreicht, um ordnungs-
gemäße Angebote einreichen zu können. Sie sollte in der Regel 

                                                
4 Die Berechnung der Fristen erfolgt nach der Verordnung (EWG/-Euratom) Nr. 1182/71 des 
Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine, ABl. 
EG Nr. L 124 vom 8. Juni 1971, S. 1 (vgl. Anhang III). 
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nicht weniger als 36 Tage vom Zeitpunkt der Absendung der Be-
kanntmachung des Auftrags an betragen; sie muss auf jeden Fall 
mindestens 22 Tage betragen. 

 
(4) Beim nicht offenen Verfahren, wettbewerblichen Dialog und im Ver-
handlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb beträgt die von 
den Auftraggebern festzusetzende Frist für den Antrag auf Teilnahme min-
destens 37 Tage ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung. In Fäl-
len besonderer Dringlichkeit (beschleunigtes Verfahren) beim nicht offenen 
Verfahren und Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbe-
werb beträgt diese Frist mindestens 15 Tage oder mindestens 10 Tage bei 
elektronischer Übermittlung, jeweils gerechnet vom Tag der Absendung der 
Bekanntmachung an.  
 
(5) Die von den Auftraggebern festzusetzende Angebotsfrist beim nicht of-
fenen Verfahren beträgt mindestens 40 Tage, gerechnet vom Tag der Ab-
sendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe an. In Fällen besonderer 
Dringlichkeit beträgt die Frist mindestens 10 Tage, gerechnet vom Tage 
der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe an. Haben die Auf-
traggeber eine Vorinformation veröffentlicht, können sie die Frist für den 
Eingang der Angebote im Allgemeinen auf 36 Tage ab dem Tag der Ab-
sendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe, jedoch keinesfalls weniger 
als 22 Tage festsetzen. Absatz 3 Buchstabe a) gilt entsprechend. 
 
(6) Bei elektronisch erstellten und übermittelten Bekanntmachungen kön-
nen die Fristen nach Abs. 2 und 3 Buchstabe b) und Abs. 4 Satz 1 um 7 
Tage verkürzt werden. Machen die Auftraggeber die Vergabeunterlagen 
und alle zusätzliche Unterlagen elektronisch frei, direkt und vollständig ver-
fügbar, können sie die Frist für den Eingang der Angebote nach Absatz 2 
und Abs. 5 Satz 1 um weitere 5 Tage verkürzen. 
 
(7) Machen die Auftraggeber die Vergabeunterlagen und alle zusätzlichen 
Unterlagen nicht auf elektronischem Weg frei, direkt und vollständig ver-
fügbar und sind die Vergabeunterlagen und die zusätzlichen Unterlagen 
rechtzeitig angefordert worden, so müssen die Auftraggeber die genannten 
Unterlagen innerhalb von 6 Tagen nach Eingang des Antrags an die Unter-
nehmen absenden. 
 
(8) Die Auftraggeber müssen rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünf-
te über die Vergabeunterlagen und das Anschreiben spätestens 6 Tage, 
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beim nicht offenen Verfahren oder beschleunigten Verhandlungsverfahren 
spätestens 4 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist erteilen. 
 
(9) Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsicht-
nahme in nicht übersandte Vergabeunterlagen erstellt werden oder konn-
ten die Fristen nach Absatz 7 oder 8 nicht eingehalten werden, so sind die 
Angebotsfristen entsprechend zu verlängern. 
 
(10) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in allen für deren 
Einreichung vorgesehenen Formen zurückgezogen werden. 
 
 

§ 13 EG 
Grundsätze der Informationsübermittlung 

 
(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeun-
terlagen an, ob Informationen auf dem Postweg, mittels Telekopie, direkt, 
elektronisch oder durch eine Kombination dieser Kommunikationsmittel 
übermittelt werden. 
 
(2) Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein 
verfügbar sein und darf den Zugang der Bewerber oder Bieter zu den Ver-
gabeverfahren nicht beschränken. Die dafür zu verwendenden Programme 
und ihre technischen Merkmale müssen 
 

− allgemein zugänglich, 
 

− kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie und 
 

− nicht diskriminierend 
sein. 
 
(3) Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten 
Unternehmen die Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die 
für die elektronische Übermittlung der Anträge auf Teilnahme und der An-
gebote erforderlich sind, einschließlich Verschlüsselung zugänglich sind. 
Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Geräte die in Anhang II ge-
nannten Anforderungen erfüllen können. 
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§ 14 EG 
Anforderungen an Teilnahmeanträge 

 
(1) Die Auftraggeber gewährleisten die Unversehrtheit und die Vertraulich-
keit der übermittelten Teilnahmeanträge. 
 
(2) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge sind in ei-
nem verschlossenen Umschlag einzureichen und als solche zu kennzeich-
nen. Bis zum Ablauf der für ihre Einreichung vorgesehenen Frist werden 
sie unter Verschluss gehalten.  
 
(3) Bei mittels Telekopie übermittelten Teilnahmeanträgen ist dies durch 
entsprechende organisatorische und technische Lösungen nach den An-
forderungen des Auftraggebers sicherzustellen; dies gilt auch für elektro-
nisch übermittelte Teilnahmeanträge, wobei deren Vertraulichkeit durch 
Verschlüsselung sicher zu stellen ist. Die Verschlüsselung muss bis zum 
Ablauf der für ihre Einreichung vorgesehenen Frist aufrechterhalten blei-
ben. 
 
(4) Telefonisch angekündigte Teilnahmeanträge sind vom Bewerber vor 
Ablauf der Frist für die Abgabe der Teilnahmeanträge in Textform zu bestä-
tigen. 
 
 

§ 15 EG 
Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen 

 
(1) Die Bekanntmachung einer beabsichtigten Auftragsvergabe wird nach 
dem in Anhang II der Verordnung (EG) zur Einführung von Standardformu-
laren für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen im Rahmen 
von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtlinie 
2004/17/EG und der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Muster er-
stellt.  
 
(2) Die Bekanntmachung ist auf elektronischem5 oder auf anderem Wege 
unverzüglich dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
                                                
5 Das Muster und die Modalitäten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen 
sind unter der Internetadresse http://simap.europa.eu/ abrufbar 



Gesetzestext VOL/A 

54 

Gemeinschaften6 zu übermitteln. Sofern keine elektronische Übermittlung 
der Bekanntmachung erfolgt, ist der Inhalt der Bekanntmachung auf ca. 
650 Worte beschränkt. In Fällen besonderer Dringlichkeit muss die Be-
kanntmachung mittels Telekopie oder auf elektronischem Weg übermittelt 
werden. Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen kön-
nen. 
 
(3) Elektronisch erstellte und übersandte Bekanntmachungen werden spä-
testens fünf Tage nach ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffent-
lichungen der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Nicht elektro-
nisch erstellte und übersandte Bekanntmachungen werden spätestens 
zwölf Tage nach der Absendung veröffentlicht. Die Bekanntmachungen 
werden unentgeltlich ungekürzt im Supplement zum Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften in der jeweiligen Originalsprache und eine Zusam-
menfassung der wichtigsten Bestandteile davon in den anderen Amtsspra-
chen der Gemeinschaft veröffentlicht; hierbei ist nur der Wortlaut in der 
Originalsprache verbindlich.  
 
(4) Die Bekanntmachung darf in der Bundesrepublik Deutschland nicht vor 
dem Tag der Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden. Diese Veröffentli-
chung darf keine anderen Angaben enthalten als die an das Amt für amtli-
che Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften abgesandten 
Bekanntmachung oder als in einem Beschafferprofil veröffentlicht wurden. 
Auf das Datum der Absendung der europaweiten Bekanntmachung an das 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften ist 
in der nationalen Bekanntmachung hinzuweisen. 
 
(5) Die Auftraggeber können im Internet ein Beschafferprofil einrichten. Es 
enthält Angaben über geplante und laufende Vergabeverfahren, über ver-
gebene Aufträge sowie alle sonstigen für die Auftragsvergabe relevanten 
Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, Telefon- und Telefaxnum-
mer, Anschrift, E-Mail-Adresse des Auftraggebers. 
 
(6) Die Auftraggeber veröffentlichen sobald wie möglich nach Beginn des 
jeweiligen Haushaltsjahres nicht verbindliche Bekanntmachungen, die An-
gaben enthalten über alle für die nächsten zwölf Monate beabsichtigten 

                                                
6 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-
2985 Luxemburg 
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Aufträge, deren nach der Vergabeverordnung geschätzter Wert jeweils 
mindestens 750.000 EURO beträgt. Die Lieferaufträge sind nach Warenbe-
reichen unter Bezugnahme auf die Verordnung (EG) über das Gemeinsa-
me Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) des Europäischen Parlaments 
und des Rates in der jeweils geltenden Fassung aufzuschlüsseln, die 
Dienstleistungsaufträge nach den im Anhang I A genannten Kategorien. 
 
(7) Die Vorinformation wird sobald wie möglich nach Beginn des Haushalts-
jahres an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften gesandt oder im Beschafferprofil veröffentlicht. Veröffentli-
chen die Auftraggeber eine Vorinformation im Beschafferprofil, melden sie 
dies dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften zuvor auf elektronischem Wege nach dem im Anhang VIII der in 
Abs. 1 genannten Verordnung (EG) enthaltenen Muster. Die Bekanntma-
chung ist nur dann zwingend vorgeschrieben, wenn die Auftraggeber die 
Möglichkeit wahrnehmen, die Frist für den Eingang der Angebote gemäß § 
12 EG Abs. 3 zu verkürzen. 
 
(8) Die Bekanntmachung über die Vorinformation ist nach dem im Anhang I 
der in Abs. 1 genannten Verordnung (EG) enthaltenen Muster zu erstellen 
und an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften zu übermitteln. 
 
(9) Die Auftraggeber können auch Bekanntmachungen über öffentliche Lie-
fer- oder Dienstleistungsaufträge, die nicht der Bekanntmachungspflicht un-
terliegen, an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften übermitteln. 
 
(10) Die Auftraggeber benennen die Stelle, an die sich der Bewerber oder 
Bieter zur Nachprüfung von Vergabeverstößen wenden kann. 
 
(11) Die Vergabeunterlagen sind zu übermitteln 
 

a) im offenen Verfahren an alle anfordernden Unternehmen, 
 

b) im nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb an die Unternehmen, die einen Teilnahmean-
trag gestellt haben, geeignet sind und ausgewählt wurden oder 
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c) bei Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb an die Un-
ternehmen, die von den Auftraggebern ausgewählt wurden. 

 
(12) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder 
eingesehen haben, sind vertraulich zu behandeln. 
 
 

§ 16 EG 
Form und Inhalt der Angebote 

 
(1) Die Auftraggeber legen fest, in welcher Form die Angebote einzurei-
chen sind. Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Angebote müssen un-
terschrieben sein; elektronisch übermittelte Angebote sind mit einer „fort-
geschrittenen elektronischen Signatur“ nach dem Signaturgesetz7 und den 
Anforderungen der Auftraggeber oder mit einer „qualifizierten elektroni-
schen Signatur“ nach dem Signaturgesetz zu versehen; bei Abgabe des 
Angebotes mittels Telekopie genügt die Unterschrift auf der Telekopievor-
lage. 
 
(2) Die Auftraggeber haben die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der An-
gebote zu gewährleisten. Auf dem Postweg oder direkt zu übermittelnde 
Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche 
zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der Angebotsfrist unter Verschluss zu 
halten. Bei elektronisch zu übermittelnden Angeboten ist die Unversehrtheit 
durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen nach den 
Anforderungen des Auftraggebers und die Vertraulichkeit durch Verschlüs-
selung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der An-
gebotsfrist aufrechterhalten bleiben. 
 
(3) Die Angebote müssen alle geforderten Angaben, Erklärungen und Prei-
se enthalten. 
 
(4) Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Änderungen 
des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 
 
(5) Der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den Ge-
genstand des Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von dem 
Bieter oder anderen beantragt sind. Der Bieter hat stets anzugeben, wenn 
                                                
7 Gesetz zur digitalen Signatur (Signaturgesetz – SigG). 
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er erwägt, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerb-
lichen Schutzrechtes zu verwerten.  
 
(6) Bietergemeinschaften haben in den Angeboten jeweils die Mitglieder 
sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Ab-
schluss und die Durchführung des Vertrages zu benennen. Fehlt eine die-
ser Angaben im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubrin-
gen. 
 

 
§ 17 EG 

Öffnung der Angebote 
 
(1) Auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote sind ungeöffnet zu 
lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öff-
nung unter Verschluss zu halten. Elektronische Angebote sind auf geeigne-
te Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren. Mittels Tele-
kopie eingereichte Angebote sind ebenfalls entsprechend zu kennzeichnen 
und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten. 
 
(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des 
Auftraggebers gemeinsam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht 
zugelassen. Dabei wird mindestens festgehalten: 
 

a) Name und Anschrift der Bieter, 
 

b) die Endbeträge ihrer Angebote und andere den Preis betreffende 
Angaben, 
 

c) ob und von wem Nebenangebote eingereicht worden sind. 
 
(3) Die Angebote und ihre Anlagen sowie die Dokumentation über die An-
gebotsöffnung sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig 
zu verwahren und vertraulich zu behandeln. 
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§ 18 EG 
Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlungsverbot 

 
Im offenen und im nicht offenen Verfahren dürfen die Auftraggeber von den 
Bietern nur Aufklärungen über das Angebot oder deren Eignung verlangen. 
Verhandlungen sind unzulässig. 
 

 
§ 19 EG 

Prüfung und Wertung der Angebote 
 
(1) Die Angebote sind auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fach-
liche Richtigkeit zu prüfen. 
 
(2) Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Auftraggeber bis 
zum Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ab-
lauf einer zu bestimmenden Nachfrist nachgefordert werden. Dies gilt nicht 
für Preisangaben, es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpo-
sitionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die 
Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen. 
 
(3) Ausgeschlossen werden: 
 

a) Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklä-
rungen und Nachweise enthalten, 
 

b) Angebote, die nicht unterschrieben bzw. nicht elektronisch signiert 
sind, 
 

c) Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragun-
gen nicht zweifelsfrei sind, 
 

d) Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Ver-
gabeunterlagen vorgenommen worden sind, 
 

e) Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, so-
fern der Bieter dies zu vertreten hat, 
 

f) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzuläs-
sige, wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen haben, 
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g) nicht zugelassene Nebenangebote sowie Nebenangebote, die die 

verlangten Mindestanforderungen nicht erfüllen. 
 
(4) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, die 
auch als Bewerber von der Teilnahme am Wettbewerb hätten ausge-
schlossen werden können (§ 6 EG Abs. 6). 
 
(5) Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kom-
men, sind nur Bieter zu berücksichtigen, die für die Erfüllung der vertragli-
chen Verpflichtungen die erforderliche Eignung besitzen. 
 
(6) Erscheint ein Angebot im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung 
ungewöhnlich niedrig, verlangen die Auftraggeber vom Bieter Aufklärung. 
Auf Angebote, deren Preise in offenbarem Missverhältnis zur Leistung ste-
hen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden. 
 
(7) Angebote, die aufgrund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig 
sind, können allein aus diesem Grund nur dann zurückgewiesen werden, 
wenn das Unternehmen nach Aufforderung innerhalb einer von den Auf-
traggebern festzulegenden ausreichenden Frist nicht nachweisen kann, 
dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Auftraggeber, die 
unter diesen Umständen ein Angebot zurückweisen, müssen die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften darüber unterrichten. 
 
(8) Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber ent-
sprechend der bekannt gegebenen Gewichtung vollständig und ausschließ-
lich die Kriterien, die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
genannt sind. 
 
(9) Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftrag-
geber verschiedene durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Krite-
rien, beispielsweise Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmä-
ßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Lebenszykluskosten, Ren-
tabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- 
oder Ausführungsfrist. 
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§ 20 EG 
Aufhebung von Vergabeverfahren 

 
(1) Die Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch 
teilweise aufgehoben werden, wenn 
 

a) kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen 
entspricht, 
 

b) sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert 
haben, 

c) sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt haben, 
 

d) andere schwerwiegende Gründe bestehen. 
 
(2) Die Bewerber oder Bieter sind von der Aufhebung der Vergabeverfah-
ren unter Bekanntgabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
(3) Die Auftraggeber teilen den Bewerbern oder Bietern nach Aufhebung 
des Vergabeverfahrens unverzüglich die Gründe für ihre Entscheidung mit, 
auf die Vergabe eines im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften be-
kannt gemachten Auftrages zu verzichten oder das Verfahren erneut einzu-
leiten. Auf Antrag teilen sie ihnen dies auch in Textform mit. 
 
(4) Die Entscheidung, auf die Vergabe eines Auftrages zu verzichten, teilen 
die Auftraggeber dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäi-
schen Gemeinschaften8 mit.  
 
 

§ 21 EG 
Zuschlag 

 
(1) Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirt-
schaftlichste Angebot zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist 
nicht entscheidend. 
 

                                                
8 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-
2985 Luxemburg 
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(2) Die Annahme eines Angebots (Zuschlag) erfolgt in Schriftform, elektro-
nischer Form oder mittels Telekopie. 
 
(3) Bei einer Zuschlagserteilung in elektronischer Form genügt eine „fort-
geschrittene elektronische Signatur“ nach dem Signaturgesetz, bei Über-
mittlung durch Telekopie genügt die Unterschrift auf der Telekopievorlage. 
 
 

§ 22 EG 
Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote 

 
(1) Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Ta-
gen nach Eingang eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtig-
ten Bietern die Gründe für die Ablehnung ihres Angebotes, die Merkmale 
und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgrei-
chen Bieters und den nicht berücksichtigten Bewerbern die Gründe für die 
Nichtberücksichtigung mit. 
 
(2) Die Auftraggeber können die Informationen zurückhalten, wenn die 
Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öf-
fentlichen Interesse läge, oder die berechtigten Geschäftsinteressen von 
Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde. 

 
 

§ 23 EG 
Bekanntmachung über die Auftragserteilung 

 
(1) Die Auftraggeber machen innerhalb von 48 Tagen nach Vergabe des 
Auftrags über jeden vergebenen Auftrag Mitteilung nach dem im Anhang III 
der Verordnung (EG) zur Einführung von Standardformularen für die Veröf-
fentlichung von Vergabebekanntmachungen im Rahmen von Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtlinie 2004/18/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in der jeweils geltenden Fassung an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaf-
ten.9 Die Auftraggeber brauchen bestimmte Angaben über die Auftragsver-
gabe jedoch nicht mitzuteilen, wenn die Weitergabe den Gesetzesvollzug 
vereiteln würde oder dies dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft, die legi-

                                                
9 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-
2985 Luxemburg 
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timen geschäftlichen Interessen einzelner öffentlicher oder privater Unter-
nehmen berührt oder den fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen 
beeinträchtigen würde. 
 
(2) Bei der Mitteilung von vergebenen Aufträgen über Dienstleistungen 
nach Anhang I B geben die Auftraggeber an, ob sie mit der Veröffentli-
chung einverstanden sind. 
 
(3) Bei Rahmenvereinbarungen umfasst die Bekanntmachung den Ab-
schluss der Rahmenvereinbarung, aber nicht die Einzelaufträge, die auf-
grund der Rahmenvereinbarung vergeben wurden. 
 
(4) Die Auftraggeber können die Bekanntmachung nach Abs. 1 mit dem 
Ergebnis der Vergabe der Einzelaufträge im Rahmen eines dynamischen 
elektronischen Verfahrens pro Quartal eines Kalenderjahres zusammen-
fassen,  In diesem Fall versenden sie die Zusammenstellung spätestens 48 
Tage nach Quartalsende. 
 
 

§ 24 EG 
Dokumentation 

 
(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, 
so dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen 
sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen festgehalten werden. 
 
(2) Die Dokumentation umfasst mindestens Folgendes: 
 

a) den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers, Ge-
genstand und Wert des Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder 
des dynamischen Beschaffungssystems, 
 

b) die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die 
Gründe für ihre Auswahl, 
 

c) die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die 
Gründe für ihre Ablehnung, 
 

d) die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angebo-
ten, 
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e) den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Aus-

wahl seines Angebots sowie – falls bekannt – den Anteil am Auf-
trag oder an der Rahmenvereinbarung, den der Zuschlagsempfän-
ger an Dritte weiterzugeben beabsichtigt, 
 

f) bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbe-
werblichen Dialogen die Gründe, die die Anwendung dieser Ver-
fahrens rechtfertigen, 
 

g) gegebenenfalls die Gründe, aus denen die Auftraggeber auf die 
Vergabe eines Auftrags, den Abschluss einer Rahmenvereinba-
rung oder die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssys-
tems verzichtet haben, 
 

h) die Gründe, aufgrund derer mehrere Teil- oder Fachlose zusam-
men vergeben werden sollen, 
 

i) die Gründe, warum der Gegenstand des Auftrags die Vorlage von 
Eignungsnachweisen erfordert und warum in diesen Fällen Nach-
weise verlangt werden müssen, die über Eigenerklärungen hinaus-
gehen. 
 

j) die Gründe der Nichtangabe der Gewichtung der Zuschlagskrite-
rien. 
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Anhang I 

 
 

Teil A 10 
 
 

Kategorie Bezeichnung CPC - Referenz-

nummern11 

CPV - Referenz-

nummern 

 

1 

 

Instandhaltung und Reparatur 

 

6112, 6122, 633, 

886 

Von 50100000-6 

bis 50982000-5 

(außer 50310000-1 

bis 50324200-4 

und 50116510-9, 

50190000-3, 

50229000-6, 

50243000-0) und 

von 51000000-9 

bis 51900000-1 

 

2 

 

Landverkehr12, einschließlich 

Geldtransport und Kurierdienste, 

ohne Postverkehr 

 

712 (außer 

71235) 7512, 

87304 

Von 60100000-9 

bis 60183000-4 

(außer 60121000 

bis 60160000-7, 

60161000-4, 

60220000-6), und 

von 64120000-3 

bis 64121200-2 

 

3 

 

Fracht- und Personenbeförderung 

im Flugverkehr, ohne Postverkehr 

 

73 (außer 7321) 

Von 60410000-5 

bis 60424120-3 

(außer 60411000-

                                                
10 Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur. 
11 CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der 
Richtlinie 92/50/EWG verwendet wird. 
12 Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18 
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2, 60421000-5) 

und 60500000- 3, 

von 60440000-4 

bis 60445000-9 

 

4 

Postbeförderung im Landver-

kehr13 sowie Luftpostbeförderung 

 

71235, 7321 

60160000-7, 

60161000-4, 

60411000-2, 

60421000-5 

 

5 

 

Fernmeldewesen 

 

752 

Von 64200000-8 

bis 64228200-2, 

72318000-7, und 

von 72700000-7 

bis 72720000-3 

 

6 

Finanzielle Dienstleistungen: 

a) Versicherungsdienstleistungen  

b) Bankdienstleistungen und 

Wertpapiergeschäfte14 

 

ex 81, 812, 814 

 

Von 66100000-1 

bis 66720000-3 

 

7 

 

Datenverarbeitung und verbun-

dene Tätigkeiten 

 

84 

Von 50310000-1 

bis 50324200-4, 

von 72000000-5 

bis 72920000-5 

(außer 72318000-7 

und von 72700000-

7 bis 72720000-3), 

79342410-4 

   Von 73000000-2 

                                                
13 Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18 
14 Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Über-
tragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und mit Zentralbankdiensten. 
Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung - ganz gleich, 
nach welchen Finanzmodalitäten - von Grundstücken, bestehenden Gebäuden oder anderem 
unbeweglichen Eigentum oder betreffend Rechte daran; Finanzdienstleistungen, die bei dem 
Vertrag über den Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlaufend, ihm vorangehend oder im 
Anschluss an ihn gleich in welcher Form erbracht werden, fallen jedoch darunter. 
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8 Forschung und Entwicklung15 85 bis 73436000-7 

(außer 73200000-

4, 73210000-7, 

73220000-0) 

 

9 

 

Buchführung, -haltung und -

prüfung 

 

862 

Von 79210000-9 

bis 792230000-3 

 

10 

 

Markt- und Meinungsforschung 

 

864 

Von 79300000-7 

bis 79330000-6, 

und 79342310-9, 

79342311-6 

 

11 

 

Unternehmensberatung16 und 

verbundene Tätigkeiten 

 

865, 866 

Von 73200000-4 

bis 732200000-0, 

von 79400000-8 

bis 794212000-3 

und 793420000-3, 

79342100-4, 

79342300-6, 

79342320-2, 

79342321-9, 

79910000-6, 

79991000-7, 

98362000-8 

 

12 

Architektur, technische Beratung 

und Planung, integrierte techni-

sche Leistungen, Stadt und Land-

schaftsplanung, zugehörige wis-

senschaftliche und technische 

Beratung, technische Versuche 

 

867 

Von 71000000-8 

bis 71900000-7 

(außer 71550000) , 

und 79994000-8 

                                                                                                             
15 Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als dieje-
nigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei 
der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den 
Auftraggeber vergütet wird. 
16 Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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und Analysen 

 

13 

 

Werbung 

 

871 

Von 79341000-6 

bis 793422200-5 

(außer 79342000-3 

und 79342100-4) 

 

14 

 

Gebäudereinigung und Hausver-

waltung 

 

874, 82201 bis 

82206 

Von 70300000-4 

bis 70340000-6, 

und von 90900000-

6 bis 90924000-0 

 

15 

 

Verlegen und drucken gegen 

Vergütung oder auf vertraglicher 

Grundlage 

 

88442 

Von 79800000-2 

bis 79824000-6, 

von 79970000-6 

bis 79980000-7 

 

16 

 

Abfall- und Abwasserbeseitigung, 

sanitäre und ähnliche Dienstleis-

tungen 

 

94 

Von 90400000-1 

bis 90743200-9, 

(außer 9071220-3), 

von 90910000-9 

bis 90920000-2 

und 50190000-3, 

50229000-6, 

50243000-0 

 
 

Teil B 
 

Kategorie Bezeichnung CPC - Referenz-

nummern 

CPV - Referenz-

nummern 

 

17 

 

Gaststätten und Beherber-

gungsgewerbe 

 

64 

Von 55100000-1 bis 

55524000-9, und 

von 98340000-8 bis 

98341100-6 

 

18 

 

Eisenbahnen 

 

711 

60200000-0 bis 

60220000-6 
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19 

 

Schifffahrt 

 

72 

Von 60600000-4 bis 

60553000-0 und von 

63727000-1 bis 

63727200-3 

 

20 

 

Neben- und Hilfstätigkeiten 

des Verkehrs 

 

74 

63000000-9, bis 

63734000-3 (außer 

63711200-8, 

63712700-0, 

63712710-3 und von 

63727000-1 bis 

63727200-3)), und 

98361000-1 

 

21 

 

Rechtsberatung 

 

861 

Von 79100000-5 bis 

79140000-7 

 

22 

 

Arbeits- und Arbeitskräftever-

mittlung17 

 

872 

Von 79600000-0 bis 

79635000-4 (außer 

79611000-0, 

79632000-3, 

79633000-0), und 

von 98500000-8 bis 

98514000-9 

 

23 

 

Auskunfts- und Schutzdienste, 

ohne Geldtransport 

 

873 (außer 87304) 

Von 79700000-1 bis 

797230000-8 

 

24 

 

Unterrichtswesen und Be-

rufsausbildung 

 

92 

Von 80100000-5 bis 

806600000-8 (außer 

80533000-9, 

80533100-0, 

80533200-1) 

   79611000-0 und von 

                                                
17 Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen. 
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25 Gesundheits-, Veterinär- und 

Sozialwesen 

93 85000000-9 bis 

85323000-9 (außer 

85321000-5 und 

85322000-2) 

 

26 

 

Erholung, Kultur und Sport18 

 

96 

Von 79995000-5 bis 

79995200-7, und 

von 92000000-1 bis 

92700000-8 (außer 

92230000-2, 

922231000-9, 

92232000-6) 

 

27 

 

Sonstige Dienstleistungen 

  

 

                                                
18 Mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von 
Programmen durch Sendeunternehmen und Verträgen über Sendezeit. 
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Anhang II: 
Anforderungen an die Geräte, die für den elektronis chen Empfang der 

Anträge auf Teilnahme und der Angebote verwendet we rden 
 
Die Geräte müssen gewährleisten, dass 
 
 

a) für die Angebote eine elektronische Signatur verwendet werden 
kann, 

 
 

b) Tag und Uhrzeit des Eingangs der Teilnahmeanträge oder Angebo-
te genau bestimmbar sind, 

 
 

c) ein Zugang zu den Daten nicht vor Ablauf des hierfür festgesetzten 
Termins erfolgt, 

 
 

d) bei einem Verstoß gegen das Zugangsverbot der Verstoß sicher 
festgestellt werden kann, 

 
 

e) ausschließlich die hierfür bestimmten Personen den Zeitpunkt der 
Öffnung der Daten festlegen oder ändern können, 

 
 

f) der Zugang zu den übermittelten Daten nur möglich ist, wenn die 
hierfür bestimmten Personen gleichzeitig und erst nach dem fest-
gesetzten Zeitpunkt tätig werden und 

 
 

g) die übermittelten Daten ausschließlich den zur Kenntnisnahme be-
stimmten Personen zugänglich bleiben. 
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Anhang III: 
Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 des Rates vom  03. Juni 
1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Dat en und Termine 

 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 235, 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 203, 
 
auf Vorschlag der Kommission, 
 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
Zahlreiche Rechtsakte des Rates und der Kommission setzen Fristen, Da-
ten oder Termine fest und verwenden die Begriffe des Arbeitstages oder 
des Feiertags. 
 
Für diesen Bereich sind einheitliche allgemeine Regeln festzulegen. 
 
In Ausnahmefällen kann es notwendig sein, dass bestimmte Rechtsakte 
des Rates oder der Kommission von diesen allgemeinen Regeln abwei-
chen. 
 
Für die Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaften müssen die einheitli-
che Anwendung des Gemeinschaftsrechts gewährleistet und infolgedessen 
die allgemeinen Regeln für die Fristen, Daten und Termine festgelegt wer-
den.  
 
In den Verträgen sind keine Befugnisse zur Festlegung solcher Regeln 
vorgesehen - 
 
 
 
                                                
1 ABl. EG Nr. C 51 vom 29.04.1970, S. 25 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
 
 

Artikel 1 
 
Diese Verordnung gilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, für die Rechts-
akte, die der Rat und die Kommission aufgrund des Vertrages zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft erlassen haben bzw. er-
lassen werden. 
 
 

KAPITEL I 
 

Fristen 
 

Artikel 2 
 
(1) Für die Anwendung dieser Verordnung sind die Feiertage zu berück-

sichtigen, die als solche in dem Mitgliedstaat oder in dem Organ der 
Gemeinschaften vorgesehen sind, bei dem eine Handlung vorgenom-
men werden soll. 

 
Zu diesem Zweck übermittelt jeder Mitgliedstaat der Kommission die 
Liste der Tage, die nach seinen Rechtsvorschriften als Feiertage vor-
gesehen sind. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften die von den Mitgliedstaaten übermittelten Lis-
ten, die durch Angabe der in den Organen der Gemeinschaften als 
Feiertage vorgesehenen Tage ergänzt worden sind. 

 
(2) Für die Anwendung dieser Verordnung sind als Arbeitstage alle Tage 

außer Feiertagen, Sonntagen und Sonnabenden zu berücksichtigen.  
 
 

Artikel 3 
 
(1) Ist für den Anfang einer nach Stunden bemessenen Frist der Zeitpunkt 

maßgebend, in welchem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vor-
genommen wird, so wird bei der Berechnung dieser Frist die Stunde 
nicht mitgerechnet, in die das Ereignis oder die Handlung fällt. 
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Ist für den Anfang einer nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren 
bemessenen Frist der Zeitpunkt maßgebend, in welchem ein Ereignis 
eintritt oder eine Handlung vorgenommen wird, so wird bei der Berech-
nung dieser Frist der Tag nicht mitgerechnet, in den das Ereignis oder 
die Handlung fällt. 

 
(2) Vorbehaltlich der Absätze 1 und 4 gilt Folgendes: 
 

a) Eine nach Stunden bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten 
Stunde und endet mit Ablauf der letzten Stunde der Frist. 

 
b) Eine nach Tagen bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten 

Stunde des ersten Tages und endet mit Ablauf der letzten Stunde 
des letzten Tages der Frist. 

 
c) Eine nach Wochen, Monaten oder Jahren bemessene Frist beginnt 

am Anfang der ersten Stunde des ersten Tages der Frist und endet 
mit Ablauf der letzten Stunde des Tages der letzten Woche, des 
letzten Monats oder des letztes Jahres, der dieselbe Bezeichnung 
oder dieselbe Zahl wie der Tag des Fristbeginns trägt. Fehlt bei ei-
ner nach Monaten oder Jahren bemessenen Frist im letzten Monat 
der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endet die Frist mit Ablauf 
der letzten Stunde des letzten Tages dieses Monats.  

 
d) Umfasst eine Frist Monatsbruchteile, so wird bei der Berechnung 

der Monatsbruchteile ein Monat von dreißig Tagen zugrunde ge-
legt. 

 
(3) Die Fristen umfassen die Feiertage, die Sonntage und die Sonnaben-

de, soweit diese nicht ausdrücklich ausgenommen oder die Fristen 
nach Arbeitstagen bemessen sind. 

 
(4) Fällt der letzte Tag einer nicht nach Stunden bemessenen Frist auf ei-

nen Feiertag, einen Sonntag oder einen Sonnabend, so endet die Frist 
mit Ablauf der letzten Stunde des folgenden Arbeitstags.  
 
Diese Bestimmung gilt nicht für Fristen, die von einem bestimmten Da-
tum oder einem bestimmten Ereignis an rückwirkend berechnet wer-
den. 
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(5) Jede Frist von zwei oder mehr Tagen umfasst mindestens zwei Ar-

beitstage. 
 
 

KAPITEL II 
 

Daten und Termine 
 

Artikel 4 
 
(1) Artikel 3, mit Ausnahme der Absätze 4 und 5, gilt vorbehaltlich der Be-

stimmungen dieses Artikels für die Fristen des Inkrafttretens, des Wirk-
samwerdens, des Anwendungsbeginns, des Ablaufs der Geltungsdau-
er, des Ablaufs der Wirksamkeit und des Ablaufs der Anwendbarkeit 
der Rechtsakte des Rates oder der Kommission oder einzelner Be-
stimmungen dieser Rechtsakte. 

 
(2) Rechtsakte des Rates oder der Kommission oder einzelne Bestimmun-

gen dieser Rechtsakte, für deren Inkrafttreten, deren Wirksamwerden 
oder deren Anwendungsbeginn ein bestimmtes Datum festgesetzt 
worden ist, treten mit Beginn der ersten Stunde des diesem Datum 
entsprechenden Tages in Kraft bzw. werden dann wirksam oder ange-
wandt. 

 
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten Rechtsakte oder 
Bestimmungen binnen einer bestimmten Anzahl von Tagen nach dem 
Eintritt eines Ereignisses oder der Vornahme einer Handlung in Kraft 
treten, wirksam werden oder angewandt werden sollen. 

 
(3) Rechtsakte des Rates oder der Kommission oder einzelne Bestimmun-

gen dieser Rechtsakte, deren Geltungsdauer, Wirksamkeit oder An-
wendbarkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt enden, treten mit Ablauf 
der letzten Stunde des diesem Zeitpunkt entsprechenden Tages außer 
Kraft bzw. werden dann unwirksam oder nicht mehr angewandt. 

 
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten Rechtsakte oder 
Bestimmungen binnen einer bestimmten Anzahl von Tagen nach dem 
Eintritt eines Ereignisses oder der Vornahme einer Handlung außer 
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Kraft treten, unwirksam werden oder nicht mehr angewandt werden 
sollen. 

 
Artikel 5 

 
(1) Artikel 3, mit Ausnahme der Absätze 4 und 5, gilt vorbehaltlich der Be-

stimmungen dieses Artikels, wenn eine Handlung in Durchführung ei-
nes Rechtsaktes des Rates oder der Kommission zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt vorgenommen werden kann oder muss. 

 
 
(2) Kann oder muss eine Handlung in Durchführung eines Rechtsaktes 

des Rates oder der Kommission an einem bestimmten Datum vorge-
nommen werden, so kann oder muss dies zwischen dem Beginn der 
ersten Stunde und dem Ablauf der letzten Stunde des diesem Datum 
entsprechenden Tages geschehen.  

 
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn eine Handlung in Durchführung ei-
nes Rechtsaktes des Rates oder der Kommission binnen einer be-
stimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines Ereignisses oder 
der Vornahme einer anderen Handlung vorgenommen werden kann 
oder muss. 

 
 

Artikel 6 
 
Diese Verordnung tritt am 01. Juli 1971 in Kraft. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in 
jedem Mitgliedstaat. 
Geschehen zu Luxemburg am 03. Juni 1971. 
 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. PLEVEN 
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Anhang IV: 
Erläuterungen zur VOL/A 

 
 
I. Vorbemerkung 
 
Die VOL/A gestaltet sowohl das auch im Haushaltsrecht verankerte Prinzip 
der Wirtschaftlichkeit als auch den EG-Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
und Transparenz für alle anwendungspflichtigen Auftraggeber näher aus. 
Wettbewerb ist die beste Voraussetzung für eine wirtschaftliche Auftrags-
vergabe. Die VOL/A sichert zugleich den Leistungswettbewerb. 
 
II. Allgemeine Erläuterungen 
 
Die VOL/A in der vorliegenden Fassung berücksichtigt die Richtlinie 
2004/18/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferauf-
träge und Dienstleistungsaufträge, die Richtlinie und die Verordnung (EG) 
Nr. 1564/2005 der Kommission zur Einführung von Standardformularen für 
die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen im Rahmen von Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtlinie 2004/17/EG 
und der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes; sie trägt damit auch den Verpflichtungen nach dem Beschaffungsüber-
einkommen der Welthandelsorganisation WTO Rechnung. Der Teil A ent-
hält zwei Abschnitte. Dabei gelten  
 

- Abschnitt 1 : Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen un-
terhalb der EG-Schwellenwerte nach den haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen; 

 
- Abschnitt 2 : Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen nach 

der Richtlinie 2004/18/EG (VOL/A EG), die den EG-Schwellenwert 
erreichen oder übersteigen. Die Bestimmungen finden keine An-
wendung, wenn die Aufträge die Tätigkeiten in den Bereichen der 
Trinkwasser-, Energie- oder Verkehrsversorgung betreffen; diese 
fallen unter die Verordnung zur Neuregelung der für die Vergabe 
von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversor-
gung und der Energieversorgung anzuwendenden Regeln (Sekt-
VO). 
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Das Wort „soll"  bedeutet für die Auftraggeber generell die Verpflichtung 
zur Einhaltung der Bestimmung, es sei denn, dass zwingende Gründe ein 
Abweichen rechtfertigen.  
 
Der Zuschlag  ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Bei der 
Wertung sind alle auftragsbezogenen Umstände (z. B. Preis, technische, 
funktionsbedingte, gestalterische, ästhetische Gesichtspunkte; Kunden-
dienst; Folgekosten, Lebenszykluskosten) zu berücksichtigen. 
 
 
III. Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten 
 
1. Abschnitt – Bestimmungen über die Vergabe von Leistungen 
 
§ 1 Die VOL/A ist nach dem Wortlaut des § 1 für alle Lieferun-

gen und Leistungen anzuwenden, die nicht Bauleistungen 
oder freiberufliche Leistungen sind (z. B. aufgrund von 
Kauf-, Werk-, Werklieferungs-, Miet- und Leasingverträ-
gen). 

  

§ 1. erster 
Spiegelstrich 

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauli-
che Anlage hergestellt, instand gehalten, geändert oder 
beseitigt wird. Darunter fallen auch alle zur Herstellung, In-
standhaltung oder Änderung einer baulichen Anlage zu 
montierenden Bauteile, insbesondere die Lieferung und 
Montage maschineller und elektrotechnischer Einrichtun-
gen. Einrichtungen, die jedoch von der baulichen Anlage 
ohne Beeinträchtigung der Vollständigkeit oder Benutzbar-
keit abgetrennt werden können und einem selbständigen 
Nutzungszweck dienen, fallen unter die VOL/A. 

  

§ 1. zweiter 
Spiegelstrich 

Weiterhin sind alle „Leistungen, die im Rahmen einer frei-
beruflichen Tätigkeit erbracht" werden, dem Abschnitt 1 
entzogen. Welche Leistungen hierunter fallen, ergibt sich 
aus dem Katalog des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Die Aufzäh-
lung ist nicht abschließend. Wird eine freiberufliche Leis-
tung gleichzeitig im Wettbewerb von einem Gewerbebe-
trieb angeboten, findet die VOL auch auf die entsprechen-
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de Leistung des Gewerbebetriebes keine Anwendung. 
Liegt zwischen freiberuflich Tätigen und Gewerbebetrieben 
ein Wettbewerbsverhältnis nicht vor, d. h., wird eine der 
Natur nach freiberufliche Leistung ausschließlich durch 
Gewerbebetriebe erbracht, ist die VOL hingegen uneinge-
schränkt anwendbar. Die Frage, ob ein Wettbewerbsver-
hältnis zwischen freiberuflich Tätigen und Gewerbebetrie-
ben besteht, ist vom jeweiligen Auftraggeber im Einzelfall 
und im Voraus aufgrund der vorhandenen Marktübersicht 
zu beurteilen. Es kommt nicht auf die potentielle Fähigkeit 
der freiberuflich Tätigen an, derartige Leistungen zu erbrin-
gen, sondern auf die Erfahrung des Auftraggebers, dass 
diese Leistungen in der Vergangenheit auch tatsächlich 
von freiberuflich Tätigen erbracht worden sind. Wird die 
Leistung nur von Gewerbebetrieben erbracht und ist daher 
mit einem Parallelangebot der freiberuflich Tätigen nicht zu 
rechnen, ist die Leistung nach dem Verfahren der VOL zu 
vergeben.  
Stellt sich im Laufe des VOL - Verfahrens wider Erwarten 
heraus, dass auch freiberuflich Tätige die Leistung erbrin-
gen und sich u. U. sogar um den Auftrag bewerben, so ist 
entscheidend, dass diese Leistung in der Vergangenheit 
nicht von freiberuflich Tätigen, sondern nur von Gewerbe-
betrieben erbracht wurde. Es kommt daher nicht auf die po-
tentielle Fähigkeit der freiberuflich Tätigen an, derartige 
Leistungen zu erbringen, sondern auf die Erfahrung des 
Auftraggebers, dass diese Leistungen in der Vergangen-
heit auch tatsächlich von freiberuflich Tätigen erbracht 
worden sind. 
§ 1. zweiter Spiegelstrich lässt insbesondere §§ 7 und 55 
BHO (bzw. die entsprechenden landes- und kommunal-
rechtlichen Bestimmungen) unberührt. Einheitliche Grund-
sätze für die Vergabe der Gesamtheit freiberuflicher Leis-
tungen sind nicht vorhanden. Es ist daher nach den 
Rechtsgrundsätzen des § 55 BHO (bzw. den entsprechen-
den landes- oder kommunalrechtlichen Bestimmungen) zu 
verfahren. Nach § 55 Abs. 1 BHO muss dem Abschluss 
von Verträgen über Lieferungen und Leistungen eine Öf-
fentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Na-
tur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Aus-
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nahme rechtfertigen.  
Mit Rücksicht auf den Ausnahmecharakter bedarf es 
grundsätzlich für das Vorliegen der Ausnahmesituation des 
§ 55 BHO der Prüfung im Einzelfall. Es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass der Ausnahmetatbestand bei 
freiberuflichen Leistungen in der Regel erfüllt ist. Sie kön-
nen daher grundsätzlich freihändig vergeben werden.  
Freiberufliche Leistungen sind an solche Bewerber zu ver-
geben, deren Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit feststeht, die über ausreichende Erfahrungen verfü-
gen und die Gewähr für eine wirtschaftliche Planung und 
Ausführung bieten. Die Aufträge sollen möglichst gestreut 
werden. 

  

§ 2 Abs. 1 
Satz 1 

Angemessene Preise sind solche, die dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit entsprechen (vgl. Erläuterungen zu § 18 
Abs. 1). 

  
Satz 2 Inländische und ausländische Bewerber sind gleich zu be-

handeln. Der Wettbewerb darf insbesondere nicht auf Be-
werber, die in bestimmten Bezirken ansässig sind, be-
schränkt werden. 

  
§ 2 Abs. 2 Als Gründe, von einer Losaufteilung abzusehen, kommen 

beispielsweise unverhältnismäßige Kostennachteile, die 
starke Verzögerung des Vorhabens, verringerter Koordinie-
rungsaufwand, erleichterte Durchsetzung von Gewähr-
leistungs- und Garantieansprüchen sowie eine unwirt-
schaftliche Zersplitterung infolge einer Aufteilung in Be-
tracht. Letzteres liegt insbesondere auch dann vor, wenn 
der Auftragswert so gering ist, dass von vorneherein eine 
Beteiligung mittelständischer Unternehmen möglich ist. 

  
§ 3 Abs. 2 Der Vorrang der Öffentlichen Ausschreibung beruht auf § 

30 Haushaltsgrundsätzegesetz bzw. § 55 BHO. 
  
§ 3 Abs. 3 
und 4 

Die aufgeführten Tatbestände sind abschließend. 

  
§ 3 Abs. 4 Zum Begriff „wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Abs. 
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Buchstabe a 1. 
  
§ 3 Abs. 5 Die unter den Buchstaben a bis j aufgeführten Tatbestände 

sind abschließend. 
  
§ 3 Abs. 5 
Buchstabe a 

Zum Begriff „wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Abs. 
1 

  
§ 3 Abs.5 
Buchstabe e 

Zum Begriff „wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Abs. 
1 

  
§ 3 Abs. 5 
Buchstabe g 

Die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme dieses 
Tatbestandes sind enger als in § 3 Abs. 3 Buchstabe b: 
Nur in Fällen besonderer Dringlichkeit kann auf die Frei-
händige Vergabe zurückgegriffen werden. 

  
§ 3 Abs. 5 
Buchstabe f 

Im Gegensatz zu § 3 Abs. 3 Buchstabe b muss die Ge-
heimhaltung erforderlich sein; auch eine Beschränkte Aus-
schreibung kann im Einzelfall bereits den Geheimhaltungs-
gesichtspunkten Rechnung tragen. 

  
§ 3 Abs. 5 
Buchstabe h 

Die Worte „vor der Vergabe" bedeuten, dass die Leistung 
zu Beginn des Vergabeverfahrens nicht eindeutig be-
schrieben werden kann. Im Falle einer Ausschreibung wäre 
es schwierig, Angebote, die auf ungenaue Leistungsbe-
schreibungen eingehen, genügend zu vergleichen. 

  
§ 3 Abs. 5 
Buchstabe j 

Dieser Ausnahmetatbestand gilt auch für Aufträge, an die 
noch verbleibenden anerkannten Blindenwerkstätten nach 
dem aufgehobenen Blindenwarenvertriebsgesetz (siehe 
auch § 141 SGB IX). 

  
§ 3 Abs. 5 
Buchstabe l 

Dieser Ausnahmetatbestand umfasst die Fälle, bei denen 
faktisch und rechtlich nur ein Unternehmen für die zu 
erbringende Leistung in Betracht kommen kann, so dass 
der Versuch einen Wettbewerb zu veranstalten zu nicht 
mehr als einem Angebot führen würde. Hierbei handelt es 
sich 
• um den Fall eines Angebotsmonopols oder 
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• wenn für die Leistungen gewerbliche Schutzrechte zu-
gunsten eines bestimmten Unternehmens bestehen, es 
sei denn, der Auftraggeber oder andere Unternehmen 
sind zur Nutzung dieser Rechte befugt, 

 
• wenn es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit handelt. 

Der Begriff „vorteilhafte Gelegenheit" ist eng auszule-
gen. Die Wahrnehmung einer vorteilhaften Gelegenheit 
muss zu einer wirtschaftlicheren Beschaffung führen, 
als diese bei Anwendung der Öffentlichen oder Be-
schränkten Ausschreibung der Fall wäre. 

  
§ 6 Abs. 3 
Satz 3 

Gerade Behörden aus dem Sicherheits- oder Verteidi-
gungsbereich werden sich bei ihren Beschaffungen, die 
über Leistungen des täglichen Bedarfs wie bspw. Büroma-
terial und dergleichen hinausgehen, in der Regel nicht auf 
eine Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit verlassen können. 
Dies gilt insbesondere in den Fällen des § 100 Abs. 2 d) 
und e) GWB, aber beispielsweise auch in den Fällen, in 
denen der potentielle Auftragnehmer Zugang zu sensiblen 
Dokumenten des Auftraggebers hat, die nicht im Sinne des 
§ 100 Abs. 2 d) GWB für geheim erklärt worden sind. Als 
Begründung soll daher in diesen Fällen der Hinweis ausrei-
chend sein, dass es sich um eine Beschaffung mit Si-
cherheits- oder Verteidigungsbezug handelt. Der Bezug 
muss allerdings aus der Begründung hervorgehen bzw. 
aufgrund der Art der zu beschaffenden Leistung nachvoll-
ziehbar oder augenscheinlich sein. 

  
§ 6 Abs. 4 Ein Präqualifizierungsverfahren erleichtert den Unterneh-

men die Nachweisführung und den Auftraggebern die Prü-
fung der auftragsunabhängigen Eignungsnachweise. Es 
minimiert die Ausschlussgefahr wegen formaler Mängel. 
Den Auftraggebern bleibt daneben der von der VOL/A vor-
gegebene Spielraum für die Anforderungen auftragsbezo-
gener Nachweise. Es gibt verschiedene Anbieter, die Prä-
qualifizierungsverfahren durchführen. 

  
§ 7 Abs. 1 Die Verpflichtung, die Leistung eindeutig und erschöpfend 

zu beschreiben, liegt im Interesse von Auftragnehmer und 
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Auftraggeber. Die Bestimmung soll sicherstellen, dass die 
Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen; 
die Auftraggeber sollen auf der Grundlage einer eindeuti-
gen Leistungsbeschreibung in den Stand versetzt werden, 
die Angebote besser vergleichen zu können. 

  
§ 7 Abs. 2 Einfache marktgängige, vor allem standardisierte Waren 

können durch verkehrsübliche Bezeichnungen nach Art, 
Beschaffenheit und Umfang beschrieben werden. 
Als weitere gleichrangige Formen der Leistungsbeschrei-
bung stehen sowohl die „funktionale" (Buchstabe a) als 
auch die „konstruktive" (Buchstabe b) Leistungsbeschrei-
bung zur Verfügung. 
Dabei ist eine Kombination der Beschreibungsarten mög-
lich (Buchstabe c). Konstruktive Leistungsbeschreibungen 
können z. B. funktionale Elemente enthalten und umge-
kehrt. 
Die sog. funktionale Leistungsbeschreibung erlaubt es den 
Bewerbern, zur Bedarfsdeckung geeignete Leistungen in 
ihrer Vielfalt unter Einschluss technischer Neuerungen an-
zubieten. 
Bei der sog. konstruktiven Leistungsbeschreibung ist der 
durch die Leistungsbeschreibung vorgegebene Rahmen 
eingeengt, ohne dass dadurch der Wettbewerb ausge-
schlossen wird. Die sog. konstruktive Leistungsbeschrei-
bung erleichtert allerdings wegen der genaueren Leis-
tungsbeschreibung den Vergleich der Angebote. 

  
§ 8 Abs. 4 Der Begriff „Nebenangebot" umfasst jede Abweichung vom 

geforderten Angebot. Auch Änderungsvorschläge sind als 
Nebenangebote zu betrachten. Um die Möglichkeiten der 
Bedarfsdeckung durch innovative Lösungsansätze zu nut-
zen, sollen Nebenangebote insbesondere in den Fällen 
zugelassen werden, in denen im Rahmen des Hauptange-
botes prinzipiell konventionelle Leistungen nachgefragt 
werden, 

  
§ 9 Abs. 4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, jeweils zu prüfen, ob Si-

cherheitsleistungen erforderlich sind, um die verlangte 
Leistung sach- und fristgemäß (einschließlich Gewährleis-
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tungsansprüche) durchzuführen. 
Bei dieser Prüfung ist ein strenger Maßstab anzulegen. Si-
cherheitsleistungen dürfen nicht schematisch gefordert 
werden und sollen auf bestimmte Vergaben beschränkt 
werden, bei denen nach der Art der Leistung (z. B. bei Ähn-
lichkeit mit einer Bauleistung) Mängel erfahrungsgemäß 
auftreten können. 
Auf Sicherheitsleistungen kann z. B. auch dann verzichtet 
werden, wenn der Auftragnehmer hinreichend dafür be-
kannt ist, dass er genügend Gewähr für die vertragsgemä-
ße Leistung und die Beseitigung etwa auftretender Mängel 
bietet. § 9 Abs. 3 betrifft nicht die Sicherung von Voraus- 
und Abschlagszahlungen; für deren Sicherung gelten die 
einschlägigen Haushaltsvorschriften. 

  
§ 10 Abs. 1 Eine Frist für den Zuschlag, wie sie die VOB/A in § 10 Abs. 

6 (30 Kalendertage) vorsieht, kann in der VOL/A wegen der 
Mannigfaltigkeit der Beschaffungsobjekte nicht angegeben 
werden. 

  
§ 12 Abs. 1 Die Auftraggeber können im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften (Adresse siehe § 15 EG Abs. 2) Hinweise 
auf die Vergabe von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen 
veröffentlichen, die unterhalb der EU-Schwellenwerte lie-
gen. 
Internetportale im Sinne des § 12 sind Internetseiten, die 
verschiedene regelmäßig benötigte Dienste bündeln oder 
eine Übersicht für den Einstieg in einen Themenkomplex 
schaffen. Über in aller Regel leicht bedienbare, sichere und 
personalisierbare Zugangssysteme erhält der Anwender 
mit Rücksicht auf seine jeweiligen Zugriffsberechtigungen 
einen internetbasierten Zugang zu Informationen, Anwen-
dungen, Prozessen und Personen, die auf den durch das 
Portal erschlossenen Systemen verfügbar sind." 

  
§ 16 Aus der Anordnung der Absätze des § 16 ist keine verbind-

liche Prüfungs- und Wertungsreihenfolge abzuleiten. 
  
Abs. 1 
Abs. 6 

Die Überprüfung auf fachliche Richtigkeit enthält auch die 
Überprüfung technischer Gesichtspunkte. 
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Satz 2 Ein offenbares Missverhältnis zwischen Preis und Leistung 

ist nur dann anzunehmen, wenn der Preis von den Erfah-
rungswerten wettbewerblicher Preisbildung so grob ab-
weicht, dass dies sofort ins Auge fällt. Die Vergabestelle 
wird in ihre Abwägung, ob ein offenbares Missverhältnis 
vorliegt, alle Erkenntnisse zur Beurteilung des Preis- 
/Leistungsverhältnisses im Einzelfall einbeziehen. 

  
§ 17 Abs. 1 
Buchst. c 

Hierunter ist auch der Fall zu verstehen, dass selbst das 
Mindestangebot zu hoch befunden wurde. 

  
§ 18 Abs. 1 Das wirtschaftlichste Angebot ist unter Beachtung des 

Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu er-
mitteln. Das wirtschaftlichste Angebot ist dasjenige Ange-
bot, bei dem das günstigste Verhältnis zwischen der ge-
wünschten Leistung und dem angebotenen Preis erzielt 
wird. Maßgebend für die Leistung sind alle auftragsbezo-
genen Umstände (siehe auch § 16 Abs. 8). Nichtauftrags-
bezogene Gesichtspunkte dürfen als Kriterien bei der Wer-
tung der Angebote nicht herangezogen werden. 

  
§ 20 Die Dokumentation sollte mindestens folgende Angaben 

enthalten: 
- die Gründe für die Anwendung der Beschränkten 

Ausschreibung und Freihändigen Vergabe, 
- die Gründe für den Verzicht auf die Vergabe von 

Teil- oder Fachlosen, 
- die Gründe, warum der Gegenstand des Auftrags 

die Vorlage von Eignungsnachweisen erfordert und 
- warum in diesen Fällen Nachweise verlangt wer-

den müssen, die über die Eigenerklärungen hinaus 
gehen, 

- die Namen der berücksichtigten Bewerber oder 
Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, 

- die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber 
oder Bieter und die Gründe für ihre Ablehnung, 

- den Namen des erfolgreichen Bieters und die 
Gründe für die Auswahl seines Angebotes, 

- gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auf-
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traggeber auf die Vergabe eines Auftrags oder ei-
ner Rahmenvereinbarung verzichtet hat. 

 
 
2. Abschnitt – Bestimmungen über die Vergabe von Leistungen nach der 
Richtlinie 2004/18/EG (VOL/A EG) 
 
Allgemeines Der 2. Abschnitt enthält ganz oder teilweise Bestimmungen 

aus Paragraphen, die auch im 1. Abschnitt gelten. Sind für 
diese Bestimmungen im 1. Abschnitt Erläuterungen vor-
handen, gelten diese auch für den 2. Abschnitt (z. B. § 7 
EG Abs. 1 und § 6 Abs. 3, § 19 EG und § 16). 

  
§ 4 EG  
Abs. 2 

„Die Zuschlagserteilung der Einzelaufträge" kann durch Ein-
zelvertrag oder Abruf erfolgen. 

  
Anhang I A 
Anhang I B 

Die Anhänge I A und I B enthalten Bezugnahmen auf die 
nur in englischer Sprache vorliegende CPC-Nomenklatur 
der Vereinten Nationen. 
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Anhang TS: 
Technische Spezifikationen 

 
Begriffsbestimmungen 
 

1. "Technische Spezifikationen" sind sämtliche, insbesondere in den 
Vergabeunterlagen enthaltenen, technischen Anforderungen an ein 
Material, ein Erzeugnis oder eine Lieferung, mit deren Hilfe das 
Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so bezeichnet werden 
können, dass sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten Ver-
wendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen 
gehören Qualitätsstufen, Umweltleistungsstufen, die Konzeption für 
alle Verwendungsarten („Design for all“) einschließlich des Zu-
gangs für Menschen mit Behinderungen, sowie Konformitätsbewer-
tung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Verwendung, Sicherheit 
und Abmessungen, einschließlich Vorschriften über Verkaufsbe-
zeichnung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen und Prüfverfah-
ren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung sowie Produk-
tionsprozesse und –methoden sowie über Konformitätsbewer-
tungsverfahren. Außerdem gehören dazu auch die Vorschriften für 
die Planung und Berechnung von Bauwerken; die Bedingungen für 
die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Kon-
struktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen 
Anforderungen, die die Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwerke 
oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch allgemei-
ne oder spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage sind. 

 
2. "Norm" ist eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten 

Normenorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung 
angenommen wurde, deren Einhaltung grundsätzlich nicht zwin-
gend vorgeschrieben ist.  

 
3. „Internationale Norm“: Norm, die von einem internationalen Nor-

mungsgremium angenommen wird und der Öffentlichkeit zugäng-
lich ist.  

 
4. "Europäische Norm": Norm, die von einem europäischen Nor-

mungsgremium angenommenen wird und der Öffentlichkeit zu-
gänglich ist.  
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5. „Nationale Norm“: Norm, die von einem nationalen Normungsgre-
mium angenommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

 
6. “Europäische technische Zulassung“: eine positive technische Be-

urteilung der Brauchbarkeit des Produktes hinsichtlich der Erfüllung 
der wesentlichen Anforderung an bauliche Anlagen; sie erfolgt auf-
grund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgeleg-
ten Anwendungs –und Verwertungsbedingungen. Die europäische 
technische Zulassung wird von einem zu diesem Zweck vom Mit-
gliedstaat zugelassenen Gremium ausgestellt.  

 
7. "Gemeinsame technische Spezifikationen": technische Spezifikati-

on, die nach einem von den Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren 
erarbeitet und im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht wurde.  

 
8. "Technische Bezugsgröße“: jeder Bezugsrahmen, der keine offi-

zielle Norm ist und von den europäischen Normungsgremien nach 
an die Bedürfnisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet 
wurde. 
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Abschnitt 1: Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen 
 

2006 2009 
§ 1  

Leistungen  
§ 1  

Anwendungsbereich 
 
Leistungen im Sinne der VOL sind 
alle Lieferungen und Leistungen, 
ausgenommen 
 
 
 

− Leistungen, die unter die 
Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen – 
VOB – fallen (VOB/A § 1), 

 
− Leistungen, die im Rahmen 

einer freiberuflichen Tätig-
keit erbracht oder im Wett-
bewerb mit freiberuflich Tä-
tigen angeboten werden, 
soweit deren Auftragswerte 
die in der Vergabeverord-
nung festgelegten Schwel-
lenwerte nicht erreichen; 

 
Die folgenden Regeln gelten für die 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
über Leistungen (Lieferungen und 
Dienstleistungen). Sie gelten nicht  
 
 

− für Bauleistungen, die unter die 
Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen – VOB – fal-
len und  

 
− für Leistungen, die im Rahmen 

einer freiberuflichen Tätigkeit1 
erbracht oder im Wettbewerb 
mit freiberuflich Tätigen ange-
boten werden.  

 

 
 

                                                
1 vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG: 

(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: 

Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig 
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieheri-
sche Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwäl-
te, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemi-
ker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buch-
prüfer (vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Kran-
kengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnli-
cher Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann 
freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Vor-
aussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tä-
tig wird. Eine Vertretung im Fall vorübergehender Verhinderung steht der Annahme einer lei-
tenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen; ... 
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die Bestimmungen der 
Haushaltsordnungen blei-
ben unberührt, 

 
 

− Leistungen ab der in der 
Vergabeverordnung festge-
legten Schwellenwerte, die 
im Rahmen einer freiberuf-
lichen Tätigkeit erbracht 
oder im Wettbewerb mit 
freiberuflich Tätigen ange-
boten werden und deren 
Gegenstand eine Aufgabe 
ist, deren Lösung nicht vor-
ab eindeutig und erschöp-
fend beschrieben werden 
kann; diese Leistungen fal-
len unter die Verdingungs-
ordnung für freiberufliche 
Leistungen – VOF –. 

Die Bestimmungen der Haus-
haltsordnungen bleiben unbe-
rührt. 
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2006 2009 
§ 2  

Grundsätze der Vergabe 
§ 2  

Grundsätze 
§ 2 Nr. 1 Abs. 1 
1. (1) Leistungen sind in der Regel 
im Wettbewerb zu vergeben.  
 
§ 2 Nr. 3  
3. Leistungen sind unter aus-
schließlicher Verantwortung der 
Vergabestellen an fachkundige, 
leistungsfähige und zuverlässige 
Bewerber zu angemessenen Prei-
sen zu vergeben. 
 
§ 2 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Wettbewerbsbeschränkende 
und unlautere Verhaltensweisen 
sind zu bekämpfen.  
 
§ 2 Nr. 2  
2. Bei der Vergabe von Leistungen 
darf kein Unternehmen diskriminiert 
werden. 
 
§ 5 Nr. 1  
1. Der Auftraggeber hat in jedem 
Falle, in dem dies nach Art und Um-
fang der Leistung zweckmäßig ist, 
diese - z. B. nach Menge, Art - in 
Lose zu zerlegen, damit sich auch 
kleine und mittlere Unternehmen 
um Lose bewerben können. Die 
einzelnen Lose müssen so bemes-
sen sein, dass eine unwirtschaftli-
che Zersplitterung vermieden wird. 
 
§ 16 Nr. 2  
2. Ausschreibungen für vergabe-
fremde Zwecke (z.B. Ertragsbe-

 
(1) Aufträge werden in der Regel im 
Wettbewerb und im Wege transpa-
renter Vergabeverfahren an fach-
kundige, leistungsfähige und zuver-
lässige (geeignete) Unternehmen 
zu angemessenen Preisen verge-
ben. Dabei darf kein Unternehmen 
diskriminiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Leistungen sind in der Menge 
aufgeteilt (Teillose) und getrennt 
nach Art oder Fachgebiet (Fachlo-
se) zu vergeben. Bei der Vergabe 
kann auf eine Aufteilung oder Tren-
nung verzichtet werden, wenn wirt-
schaftliche oder technische Grün-
den dies erfordern. 
 
 
 
 
(3) Die Durchführung von Vergabe-
verfahren lediglich zur Markterkun-
dung und zum Zwecke von Er-



forum vergabe VOL/A Synopse  

 95 

rechnungen, Vergleichsanschläge, 
Markterkundung) sind unzulässig. 
 
§ 15 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Bei der Vergabe sind die Vor-
schriften über die Preise bei öffent-
lichen Aufträgen zu beachten. 

tragsberechnungen ist unzulässig. 
 
 
(4) Bei der Vergabe sind die Vor-
schriften über die Preise bei öffent-
lichen Aufträgen zu beachten.2 

 

                                                
2 Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 
1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), zuletzt geändert durch Verordnung PR Nr. 
1/86 vom 15. April 1986 (BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 
13. Juni 1989 (BGBl. I S. 1094 und BAnz. S. 3042) 
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§ 3 

Arten der Vergabe  
§ 3  

Arten der Vergabe 
 
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 
1. (1) Bei Öffentlicher Ausschrei-
bung werden Leistungen im vorge-
schriebenen Verfahren nach öffent-
licher Aufforderung einer unbe-
schränkten Zahl von Unternehmen 
zur Einreichung von Angeboten 
vergeben.  
 
§ 3 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Bei Beschränkter Ausschrei-
bung werden Leistungen im vorge-
schriebenen Verfahren nach Auf-
forderung einer beschränkten Zahl 
von Unternehmen zur Einreichung 
von Angeboten vergeben.  
 
§ 3 Nr. 1 Abs. 3  
(3) Bei Freihändiger Vergabe wer-
den Leistungen ohne ein förmliches 
Verfahren vergeben.  
 
§ 3 Nr. 1 Abs. 4  
(4) Soweit es zweckmäßig ist, soll 
der Beschränkten Ausschreibung 
und der Freihändigen Vergabe eine 
öffentliche Aufforderung vorange-
hen, sich um Teilnahme zu bewer-
ben (Beschränkte Ausschreibung 
mit Öffentlichem Teilnahmewettbe-
werb bzw. Freihändige Vergabe mit 
Öffentlichem Teilnahmewettbe-
werb). 
 
§ 7 Nr. 2 Abs. 2  
(2) Bei Beschränkter Ausschrei-
bung sollen mehrere – im allgemei-

 
(1) Öffentliche Ausschreibungen 
sind Verfahren, in denen eine un-
beschränkte Anzahl von Unterneh-
men öffentlich zur Abgabe von An-
geboten aufgefordert wird.  
 
 
 
 
Bei Beschränkten Ausschreibungen 
wird in der Regel öffentlich zur Teil-
nahme (Teilnahmewettbewerb), aus 
dem Bewerberkreis sodann eine 
beschränkte Anzahl von Unterneh-
men zur Angebotsabgabe aufgefor-
dert.  
 
 
 
Freihändige Vergaben sind Verfah-
ren, bei denen sich die Auftragge-
ber mit oder auch ohne Teilnahme-
wettbewerb grundsätzlich an meh-
rere ausgewählte Unternehmen 
wenden, um mit einem oder mehre-
ren über die Auftragsbedingungen 
zu verhandeln.  
 
 
Bei Beschränkten Ausschreibungen 
und Freihändigen Vergaben sollen 
mehrere - grundsätzlich mindestens 
drei - Bewerber zur Angebotsabga-
be aufgefordert werden. 
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nen mindestens drei – Bewerber 
zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden. 
 
§ 3 Nr. 2  
2. Öffentliche Ausschreibung muss 
stattfinden, soweit nicht die Natur 
des Geschäfts oder besondere 
Umstände eine Ausnahme rechtfer-
tigen. 
 
§ 3 Nr. 3  
3. Beschränkte Ausschreibung soll 
nur stattfinden,  
 

a) wenn die Leistung nach ih-
rer Eigenart nur von einem 
beschränkten Kreis von Un-
ternehmen in geeigneter 
Weise ausgeführt werden 
kann, besonders wenn au-
ßergewöhnliche Fachkunde 
oder Leistungsfähigkeit 
oder Zuverlässigkeit erfor-
derlich ist, 
 

 
b) wenn eine Öffentliche Aus-

schreibung aus anderen 
Gründen (z.B. Dringlichkeit, 
Geheimhaltung) unzweck-
mäßig ist. 
 
 
 

 
 

c) wenn eine Öffentliche Aus-
schreibung kein wirtschaft-
liches Ergebnis gehabt hat, 
 

 
 
 
 
(2) Die Vergabe von Aufträgen er-
folgt in Öffentlicher Ausschreibung. 
In begründeten Ausnahmefällen ist 
eine Beschränkte Ausschreibung 
oder eine Freihändige Vergabe zu-
lässig. 
 
(3) Eine Beschränkte Ausschrei-
bung mit Teilnahmewettbewerb ist 
zulässig, wenn  
 
 

a) die Leistung nach ihrer Ei-
genart nur von einem be-
schränkten Kreis von Un-
ternehmen in geeigneter 
Weise ausgeführt werden 
kann, besonders wenn au-
ßergewöhnliche Eignung (§ 
2 Abs. 1 Satz 1) erforderlich 
ist, 
 
 
 

b) eine Öffentliche Ausschrei-
bung aus anderen Gründen 
(z. B. Dringlichkeit, Ge-
heimhaltung) unzweckmä-
ßig ist. 

 
 
(4) Eine Beschränkte Ausschrei-
bung ohne Teilnahmewettbewerb 
ist zulässig, wenn  
 

a) eine Öffentliche Ausschrei-
bung kein wirtschaftliches 
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d) wenn die Öffentliche Aus-
schreibung für den Auftrag-
geber oder die Bewerber 
einen Aufwand verursa-
chen würde, der zu dem er-
reichbaren Vorteil oder dem 
Wert der Leistung im Miss-
verhältnis stehen würde, 

 
 
 
§ 3 Nr. 4  
4. Freihändige Vergabe soll nur 
stattfinden, 
 

m) wenn nach Aufhebung ei-
ner Öffentlichen oder Be-
schränkten Ausschreibung 
eine erneute Ausschrei-
bung kein wirtschaftliches 
Ergebnis verspricht, 

 
b) wenn im Anschluss an Ent-

wicklungsleistungen Auf-
träge in angemessenem 
Umfang und für angemes-
sene Zeit an Unternehmen, 
die an der Entwicklung be-
teiligt waren, vergeben wer-
den müssen, es sei denn, 
dass dadurch die Wettbe-
werbsbedingungen ver-
schlechtert werden, 

 
 
 
 
 
 

Ergebnis gehabt hat, 
 
 

b) die Öffentliche Ausschrei-
bung für den Auftraggeber 
oder die Bewerber einen 
Aufwand verursachen wür-
de, der zu dem erreichten 
Vorteil oder dem Wert der 
Leistung im Missverhältnis 
stehen würde. 

 
 
(5) Eine Freihändige Vergabe ist 
zulässig, wenn 
 

a) nach Aufhebung einer Öf-
fentlichen oder Beschränk-
ten Ausschreibung eine 
Wiederholung kein wirt-
schaftliches Ergebnis ver-
spricht, 

 
 

b) im Anschluss an Entwick-
lungsleistungen Aufträge in 
angemessenem Umfang 
und für angemessene Zeit 
an Unternehmen, die an 
der Entwicklung beteiligt 
waren, vergeben werden 
müssen, 

 
 
 
 

c) es sich um die Lieferung 
von Waren oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen 
zur Erfüllung wissenschaft-
lich-technischer Fachauf-
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d) wenn bei geringfügigen 
Nachbestellungen im An-
schluss an einen beste-
henden Vertrag kein höhe-
rer Preis als für die ur-
sprüngliche Leistung gefor-
dert wird und von einer 
Ausschreibung kein wirt-
schaftlicheres Ergebnis zu 
erwarten ist. Die Nachbe-
stellungen sollen insgesamt 
20 vom Hundert des Wer-
tes der ursprünglichen Leis-
tung nicht überschreiten, 

 
 

e) wenn Ersatzteile oder Zu-
behörstücke zu Maschinen, 
Geräten usw. vom Lieferan-
ten der ursprünglichen 
Leistung beschafft werden 
sollen und diese Stücke in 
brauchbarer Ausführung 
von anderen Unternehmen 
nicht oder nicht unter wirt-
schaftlichen Bedingungen 
bezogen werden können, 

 
g) wenn es aus Gründen der 

Geheimhaltung erforderlich 
ist, 
 

gaben auf dem Gebiet von 
Forschung, Entwicklung 
und Untersuchung handelt, 
die nicht der Aufrechterhal-
tung des allgemeinen 
Dienstbetriebs und der Inf-
rastruktur einer Dienststelle 
des Auftraggebers dienen, 

 
d) bei geringfügigen Nachbe-

stellungen im Anschluss an 
einen bestehenden Vertrag 
kein höherer Preis als für 
die ursprüngliche Leistung 
erwartet wird, und die 
Nachbestellungen insge-
samt 20 vom Hundert des 
Wertes der ursprünglichen 
Leistung nicht überschrei-
ten, 

 
 
 
 
 

e) Ersatzteile oder Zube-
hörstücke zu Maschinen 
und Geräten vom Lieferan-
ten der ursprünglichen 
Leistung beschafft werden 
sollen und diese Stücke in 
brauchbarer Ausführung 
von anderen Unternehmen 
nicht oder nicht unter wirt-
schaftlichen Bedingungen 
bezogen werden können,  

 
f) es aus Gründen der Ge-

heimhaltung erforderlich ist, 
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f) wenn die Leistung beson-
ders dringlich ist, 

 
 
 
 
 
 
 
 

h) wenn die Leistung nach Art 
und Umfang vor der Verga-
be nicht so eindeutig und 
erschöpfend beschrieben 
werden kann, dass hinrei-
chend vergleichbare Ange-
bote erwartet werden kön-
nen, 
 

o) wenn sie durch Ausfüh-
rungsbestimmungen von 
einem Bundesminister – 
ggf. Landesminister – bis 
zu einem bestimmten 
Höchstwert zugelassen ist. 
 

n) wenn die Vergabe von Leis-
tungen an Justizvollzugs-
anstalten, Einrichtungen 
der Jugendhilfe, Aus- und 
Fortbildungsstätten oder 
ähnliche Einrichtungen be-
absichtigt ist, 

 
 

a) wenn für die Leistung aus 
besonderen Gründen (z. B. 
besondere Erfahrungen, 
Zuverlässigkeit oder Ein-
richtungen, bestimmte Aus-
führungsarten) nur ein Un-

g) die Leistung aufgrund von 
Umständen, die die Auf-
traggeber nicht vorausse-
hen konnten, besonders 
dringlich ist und die Gründe 
für die besondere Dring-
lichkeit nicht dem Verhalten 
der Auftraggeber zuzu-
schreiben sind, 

 
h) die Leistung nach Art und 

Umfang vor der Vergabe 
nicht so eindeutig und er-
schöpfend beschrieben 
werden kann, dass hinrei-
chend vergleichbare Ange-
bote erwartet werden kön-
nen, 

 
i) sie durch Ausführungsbe-

stimmungen von einem 
Bundesminister – ggf. Lan-
desminister – bis zu einem 
bestimmten Höchstwert zu-
gelassen ist, 

 
j) Aufträge ausschließlich an 

Werkstätten für behinderte 
Menschen vergeben wer-
den sollen, 

 
k) Aufträge ausschließlich an 

Justizvollzugsanstalten 
vergeben werden sollen, 

 
l) für die Leistung aus beson-

deren Gründen nur ein Un-
ternehmen in Betracht 
kommt. 
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ternehmen in Betracht 
kommt, 
 

c) wenn für die Leistungen 
gewerbliche Schutzrechte 
zugunsten eines bestimm-
ten Unternehmens beste-
hen, es sei denn, der Auf-
traggeber oder andere Un-
ternehmen sind zur Nut-
zung dieser Rechte befugt, 

 
i) wenn es sich um Leistun-

gen handelt, die besondere 
schöpferische Fähigkeiten 
verlangen, 

 
j) wenn die Leistungen von 

Bewerbern angeboten wer-
den, die zugelassenen, mit 
Preisabreden oder gemein-
samen Vertriebseinrichtun-
gen verbundenen Kartellen 
angehören und keine kar-
tellfremden Bewerber vor-
handen sind, 

 
k) wenn es sich um Börsen-

waren handelt, 
 

l) wenn es sich um eine vor-
teilhafte Gelegenheit han-
delt, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Leistungen bis zu einem Auf-
tragswert von 500 Euro (ohne Um-
satzsteuer) können unter Berück-
sichtigung der Haushaltsgrundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit ohne ein Vergabeverfahren be-
schafft werden (Direktkauf). 
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2006 2009 

 § 4  
Rahmenvereinbarungen 

 
 

 
(1) Rahmenvereinbarungen sind 
Aufträge, die ein oder mehrere Auf-
traggeber an ein oder mehrere Un-
ternehmen vergeben können, um 
die Bedingungen für Einzelaufträge, 
die während eines bestimmten Zeit-
raumes vergeben werden sollen, 
festzulegen, insbesondere über den 
in Aussicht genommenen Preis. 
Das in Aussicht genommene Auf-
tragsvolumen ist so genau wie 
möglich zu ermitteln und bekannt 
zu geben, braucht aber nicht ab-
schließend festgelegt zu werden. 
Die Auftraggeber dürfen für diesel-
be Leistung nicht mehrere Rah-
menvereinbarungen abschließen. 
Die Laufzeit darf vier Jahre nicht 
überschreiten, es sei denn, der Auf-
tragsgegenstand oder andere be-
sondere Umstände rechtfertigen ei-
ne Ausnahme. 
 
(2) Die Erteilung von Einzelaufträ-
gen ist nur zulässig zwischen den 
Auftraggebern, die ihren voraus-
sichtlichen Bedarf für das Vergabe-
verfahren gemeldet haben und den 
Unternehmen, mit denen Rahmen-
vereinbarungen abgeschlossen 
wurden. 
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 § 5 
Dynamische elektronische Ver-

fahren 
 
 

(1) Die Auftraggeber können für die 
Vergabe von Aufträgen ein dynami-
sches elektronisches Verfahren ein-
richten. Ein dynamisches elektroni-
sches Verfahren ist ein zeitlich be-
fristetes ausschließlich elektroni-
sches offenes Vergabeverfahren 
zur Beschaffung marktüblicher Leis-
tungen, bei denen die allgemein auf 
dem Markt verfügbaren Spezifikati-
onen den Anforderungen des Auf-
traggebers genügen. Die Auftrag-
geber verwenden bei der Einrich-
tung des dynamischen elektroni-
schen Verfahrens und bei der Ver-
gabe der Aufträge dabei aus-
schließlich elektronische Mittel ge-
mäß § 11 Absatz 2 und 3 und § 13 
Abs. 1 und 2. Sie haben dieses 
Verfahren als offenes Vergabever-
fahren unter Einhaltung der Vor-
schriften der Öffentlichen Aus-
schreibung in allen Phasen von der 
Einrichtung bis zur Vergabe des zu 
vergebenden Auftrags durchzufüh-
ren. Alle Unternehmen, die die Eig-
nungskriterien erfüllen und ein ers-
tes vorläufiges Angebot im Einklang 
mit den Vergabeunterlagen und den 
etwaigen zusätzlichen Dokumenten 
vorgelegt haben, werden zur Teil-
nahme zugelassen. Die Unterneh-
men können jederzeit ihre vorläufi-
gen Angebote nachbessern, sofern 
die Angebote mit den Vergabeun-
terlagen vereinbar bleiben. 
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(2) Beim dynamischen elektroni-
schen Verfahren ist Folgendes ein-
zuhalten: 
 

a) In der Bekanntmachung 
wird angegeben, dass es 
sich um ein dynamisches 
elektronisches Verfahren 
handelt. 

 
b) In den Vergabeunterlagen 

sind insbesondere der Ge-
genstand der beabsichtig-
ten Beschaffungen sowie 
alle erforderlichen Informa-
tionen zum dynamischen 
elektronischen Verfahren, 
zur verwendeten elektroni-
schen Ausrüstung des Auf-
traggebers, zu den Daten-
formaten und zu den tech-
nischen Vorkehrungen und 
Merkmalen der elektroni-
schen Verbindung zu präzi-
sieren. 

 
c) Es ist auf elektronischem 

Wege ab dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der Be-
kanntmachung und bis zur 
Beendigung des dynami-
schen elektronischen Ver-
fahrens ein freier, unmittel-
barer und uneingeschränk-
ter Zugang zu den Verga-
beunterlagen und den zu-
sätzlichen Dokumenten zu 
gewähren und in der Be-
kanntmachung die Internet- 
Adresse anzugeben, unter 
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der diese Dokumente abge-
rufen werden können. 

 
d) Die Auftraggeber ermögli-

chen während der gesam-
ten Laufzeit des dynami-
schen elektronischen Ver-
fahrens jedem Unterneh-
men, ein vorläufiges Ange-
bot zu unterbreiten, um zur 
Teilnahme am dynami-
schen elektronischen Ver-
fahren zugelassen zu wer-
den. Sie prüfen dieses An-
gebot innerhalb einer an-
gemessenen Frist. Die Auf-
traggeber unterrichten das 
Unternehmen unverzüglich 
darüber, ob das Unterneh-
men zur Teilnahme am dy-
namischen elektronischen 
Verfahren zugelassen ist 
oder sein vorläufiges An-
gebot abgelehnt wurde. 

 
e) Die Auftraggeber fordern al-

le zugelassenen Unter-
nehmen auf, endgültige 
Angebote für die zu verge-
benden Aufträge einzurei-
chen. Für die Einreichung 
der Angebote legen sie ei-
ne angemessene Frist fest. 
Sie vergeben den Auftrag 
an das Unternehmen, das 
nach den in der Bekannt-
machung für die Einrich-
tung des dynamischen 
elektronischen Verfahrens 
aufgestellten Zuschlagskri-
terien das wirtschaftlichste 
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Angebot vorgelegt hat. Die 
Zuschlagskriterien können 
in der Aufforderung zur Ab-
gabe eines endgültigen 
Angebots präzisiert wer-
den. 

 
f) Die Laufzeit eines dynami-

schen elektronischen Ver-
fahrens darf grundsätzlich 
vier Jahre nicht überschrei-
ten. Eine Überschreitung 
der Laufzeit ist nur in be-
sonders zu begründenden 
Fällen zulässig.  

 
 
(3) Eine Entscheidung der Auftrag-
geber, auf ein eingeleitetes dyna-
misches elektronisches Verfahren 
zu verzichten, ist den zugelassenen 
Unternehmen unverzüglich mitzu-
teilen. 
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2006 2009 
§ 7 

Teilnehmer am Wettbewerb  
§ 6 

Teilnehmer am Wettbewerb 
§ 7 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Arbeitsgemeinschaften und an-
dere gemeinschaftliche Bewerber 
sind Einzelbewerbern gleichzuset-
zen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Nr. 4  
4. Von den Bewerbern können zum 
Nachweis ihrer Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
entsprechende Angaben gefordert 
werden, soweit es durch den Ge-
genstand des Auftrags gerechtfer-
tigt ist; dabei muss der Auftragge-
ber die berechtigten Interessen des 
Unternehmens am Schutz seiner 
Betriebsgeheimnisse berücksichti-
gen. 
 
 
 
 

 
(1) Bewerber- und Bietergemein-
schaften sind wie Einzelbewerber 
und -bieter zu behandeln. Für den 
Fall der Auftragserteilung können 
die Auftraggeber verlangen, dass 
eine Bietergemeinschaft eine be-
stimmte Rechtsform annimmt, so-
fern dies für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auftrages not-
wendig ist. 
 
 
 
 
(2) Von den Bewerbern und Bietern 
dürfen Entgelte für die Durchfüh-
rung der Vergabeverfahren nicht 
erhoben werden. 
 
 
(3) Von den Unternehmen dürfen 
zum Nachweis ihrer Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit (Eignung) nur Unterlagen und 
Angaben gefordert werden, die 
durch den Gegenstand des Auf-
trags gerechtfertigt sind. Grundsätz-
lich sind Eigenerklärungen zu ver-
langen. Die Forderung von anderen 
Nachweisen als Eigenerklärungen 
haben die Auftraggeber in der Do-
kumentation zu begründen. 
 
 
(4) Die Auftraggeber können Eig-
nungsnachweise, die durch Präqua-
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§ 7 Nr. 5  
5. Von der Teilnahme am Wettbe-
werb können Bewerber ausge-
schlossen werden, 
 

a) über deren Vermögen das 
Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet oder die 
Eröffnung beantragt oder 
dieser Antrag mangels 
Masse abgelehnt worden 
ist.  

 
b) die sich in Liquidation be-

finden,  
 

c) die nachweislich eine 
schwere Verfehlung be-
gangen haben, die ihre Zu-
verlässigkeit als Bewerber 
in Frage stellt,  

 
d) die ihre Verpflichtung zur 

Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie der Beiträ-
ge zur gesetzlichen Sozial-
versicherung nicht ord-
nungsgemäß erfüllt haben,  

 
e) die im Vergabeverfahren 

vorsätzlich unzutreffende 
Erklärungen in Bezug auf 
ihre Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässig-
keit abgegeben haben. 

 
 

lifizierungsverfahren erworben wer-
den, zulassen. 
 
 
(5) Von der Teilnahme am Wettbe-
werb können Bewerber ausge-
schlossen werden, 
 

a) über deren Vermögen das 
Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet oder die 
Eröffnung beantragt oder 
dieser Antrag mangels 
Masse abgelehnt worden 
ist; 

 
b) die sich in Liquidation be-

finden; 
 

c) die nachweislich eine 
schwere Verfehlung be-
gangen haben, die ihre Zu-
verlässigkeit als Bewerber 
in Frage stellt; 

 
d) die ihre Verpflichtung zur 

Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie der Beiträ-
ge zur gesetzlichen Sozial-
versicherung nicht ord-
nungsgemäß erfüllt haben; 

 
e) die im Vergabeverfahren 

unzutreffende Erklärungen 
in Bezug auf ihre Eignung 
abgegeben haben. 
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§ 7 Nr. 6  
6. Justizvollzugsanstalten, Einrich-
tungen der Jugendhilfe, Aus- und 
Fortbildungsstätten oder ähnliche 
Einrichtungen sind zum Wettbe-
werb mit gewerblichen Unterneh-
men nicht zuzulassen. 
 

 
(6) Hat ein Bieter oder Bewerber 
vor Einleitung des Vergabeverfah-
rens den Auftraggeber beraten oder 
sonst unterstützt, so hat der Auf-
traggeber sicherzustellen, dass der 
Wettbewerb durch die Teilnahme 
des Bieters oder Bewerbers nicht 
verfälscht wird. 
 
 
(7) Justizvollzugsanstalten sind 
zum Wettbewerb mit gewerblichen 
Unternehmen nicht zuzulassen. 
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2006 2009 
§ 8 

Leistungsbeschreibung 
§ 7 

Leistungsbeschreibung 
§ 8 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Die Leistung ist eindeutig und 
so erschöpfend zu beschreiben, 
dass alle Bewerber die Beschrei-
bung im gleichen Sinne verstehen 
müssen und die Angebote mitein-
ander verglichen werden können.  
 
 
§ 8 Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Soweit die Leistung oder Tei-
le derselben durch verkehrsübliche 
Bezeichnungen nach Art, Beschaf-
fenheit und Umgang nicht hinrei-
chend beschreibbar sind, können 
sie 
 

a) sowohl durch eine Darstel-
lung ihres Zweckes, ihrer 
Funktion sowie der an sie 
gestellten sonstigen Anfor-
derungen 

 
b) als auch in ihren wesentli-

chen Merkmalen und kon-
struktiven Einzelheiten 

 
gegebenenfalls durch Verbindung 
der Beschreibungsarten, beschrie-
ben werden. 
 
§ 8 Nr. 3 Abs. 3  
(3) Bestimmte Erzeugnisse oder 
Verfahren sowie bestimmte Ur-
sprungsorte und Bezugsquellen 
dürfen nur dann ausdrücklich vor-
geschrieben werden, wenn dies 

 
(1) Die Leistung ist eindeutig und 
erschöpfend zu beschreiben, so 
dass alle Bewerber die Beschrei-
bung im gleichen Sinne verstehen 
müssen und dass miteinander ver-
gleichbare Angebote zu erwarten 
sind (Leistungsbeschreibung). 
 
 
(2) Die Leistung oder Teile dersel-
ben sollen durch verkehrsübliche 
Bezeichnungen nach Art, Beschaf-
fenheit und Umfang hinreichend 
genau beschrieben werden. An-
dernfalls können sie 
 

a) durch eine Darstellung ih-
res Zweckes, ihrer Funktion 
sowie der an sie gestellten 
sonstigen Anforderungen, 

 
 

b) in ihren wesentlichen 
Merkmalen und konstrukti-
ven Einzelheiten oder  

 
c) durch Verbindung der Be-

schreibungsarten beschrie-
ben werden. 

 
 
(3) Bestimmte Erzeugnisse oder 
Verfahren sowie bestimmte Ur-
sprungsorte und Bezugsquellen 
dürfen nur dann ausdrücklich vor-
geschrieben werden, wenn dies 
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durch die Art der zu vergebenden 
Leistung gerechtfertigt ist. 
 
§ 8 Nr. 3 Abs. 5  
(5) Bezeichnungen für bestimmte 
Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. 
Markennamen) dürfen ausnahms-
weise, jedoch nur mit dem Zusatz 
„oder gleichwertiger Art“, verwendet 
werden, wenn eine Beschreibung 
durch hinreichend genaue, allge-
meinverständliche Bezeichnungen 
nicht möglich ist. 
 

durch die Art der zu vergebenden 
Leistung gerechtfertigt ist. 
 
 
(4) Bezeichnungen für bestimmte 
Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. 
Markennamen) dürfen ausnahms-
weise, jedoch nur mit dem Zusatz 
"oder gleichwertiger Art", verwendet 
werden, wenn eine hinreichend ge-
naue Beschreibung durch ver-
kehrsübliche Bezeichnungen nicht 
möglich ist. Der Zusatz „oder 
gleichwertiger Art“ kann entfallen, 
wenn ein sachlicher Grund die Pro-
duktvorgabe rechtfertigt. Ein sol-
cher Grund liegt dann vor, wenn die 
Auftraggeber Erzeugnisse oder 
Verfahren mit unterschiedlichen 
Merkmalen zu bereits bei ihnen 
vorhandenen Erzeugnissen oder 
Verfahren beschaffen müssten und 
dies mit unverhältnismäßig hohem 
finanziellen Aufwand oder unver-
hältnismäßigen Schwierigkeiten bei 
Integration, Gebrauch, Betrieb oder 
Wartung verbunden wäre. Die 
Gründe sind zu dokumentieren. 
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2006 2009 
§ 9 

Vergabeunterlagen, Vertragsbe-
dingungen 

§ 8 VOL/A  
Vergabeunterlagen 

§ 9 Nr. 1 
1. Die Vergabeunterlagen bestehen 
aus dem Anschreiben (Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe) und den 
Verdingungsunterlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 20 Nr. 1 Abs. 1 
1. (1) Bei Öffentlicher Ausschrei-
bung dürfen für die Verdingungsun-
terlagen die Vervielfältigungskosten 
gefordert werden. In der Bekannt-
machung (§ 17) ist anzugeben, wie 
hoch sie sind. Sie werden nicht er-

 
(1) Die Vergabeunterlagen umfas-
sen alle Angaben, die erforderlich 
sind, um eine Entscheidung zur 
Teilnahme am Vergabeverfahren 
oder zur Angebotsabgabe zu er-
möglichen. Sie bestehen in der Re-
gel aus 
 

a) dem Anschreiben (Auffor-
derung zur Angebotsabga-
be oder Begleitschreiben 
für die Abgabe der ange-
forderten Unterlagen), 

 
b) der Beschreibung der Ein-

zelheiten der Durchführung 
des Verfahrens (Bewer-
bungsbedingungen), ein-
schließlich der Angabe der 
Zuschlagskriterien, sofern 
nicht in der Bekanntma-
chung bereits genannt und, 

 
c) den Vertragsunterlagen, die 

aus Leistungsbeschreibung 
und Vertragsbedingungen 
bestehen. 

 
 
(2) Bei Öffentlicher Ausschreibung 
darf bei direkter oder postalischer 
Übermittlung für die Vervielfältigung 
der Vergabeunterlagen Kostener-
satz gefordert werden. Die Höhe 
des Kostenersatzes ist in der Be-



forum vergabe VOL/A Synopse  

 113 

stattet. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17 Nr. 3 Abs. 5  
(5) Wenn der Auftraggeber Neben-
angebote wünscht, ausdrücklich zu-
lassen oder ausschließen will, so ist 
dies anzugeben; ebenso ist an-
zugeben, wenn Nebenangebote 
ohne gleichzeitige Abgabe eines 
Hauptangebotes ausnahmsweise 
ausgeschlossen werden. Soweit 
der Bieter eine Leistung anbietet, 
die in den Verdingungsunterlagen 
nicht vorgesehen ist, sind von ihm 
im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaf-
fenheit dieser Leistung zu verlan-
gen 

kanntmachung anzugeben. 
 
 
(3) Sofern die Auftraggeber Nach-
weise verlangen, haben sie diese in 
einer abschließenden Liste zu-
sammenzustellen. 
 
 
(4) Die Auftraggeber können Ne-
benangebote zulassen. Fehlt eine 
entsprechende Angabe in der Be-
kanntmachung oder den Vergabe-
unterlagen, sind keine Nebenange-
bote zugelassen. 
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2006 2009 
§ 9  

Vergabeunterlagen, Vertrags-
bedingungen 

§ 9  
Vertragsbedingungen 

§ 9 Nr. 2  
2. In den Verdingungsunterlagen ist 
vorzuschreiben, dass die Allgemei-
nen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Leistungen 
(VOL/B) Bestandteil des Vertrages 
werden. Das gilt auch für etwaige 
Zusätzliche, Ergänzende sowie Be-
sondere Vertragsbedingungen und, 
soweit erforderlich, für etwaige 
Technische Vertragsbedingungen.  
 
§ 9 Nr. 3 Abs. 1  
3. (1) Die Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen bleiben grundsätzlich 
unverändert. Sie können von Auf-
traggebern, die ständig Leistungen 
vergeben, für die bei ihnen allge-
mein gegebenen Verhältnisse 
durch Zusätzliche Vertragsbedin-
gungen ergänzt werden. Diese dür-
fen den Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen nicht widersprechen. 
 
§ 12  
Vertragsstrafen sollen nur für die 
Überschreitung von Ausführungs-
fristen ausbedungen werden und 
auch nur dann, wenn die Über-
schreitung erhebliche Nachteile 
verursachen kann. Die Strafe ist in 
angemessenen Grenzen zu halten. 
 
 
 
 

(1) Die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen (VOL/B) sind grundsätzlich 
zum Vertragsgegenstand zu ma-
chen. Zusätzliche Allgemeine Ver-
tragsbedingungen dürfen der 
VOL/B nicht widersprechen. Für die 
Erfordernisse einer Gruppe gleich-
gelagerter Einzelfälle können Er-
gänzende Vertragsbedingungen 
Abweichungen von der VOL/B vor-
sehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Vertragsstrafen sollen nur für 
die Überschreitung von Ausfüh-
rungsfristen vereinbart werden, 
wenn die Überschreitung erhebliche 
Nachteile verursachen kann. Die 
Strafe ist in angemessenen Gren-
zen zu halten. 
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§ 13 Nr. 1  
1. Für die Verjährung der Mängel-
ansprüche sollen die gesetzlichen 
Fristen ausbedungen werden.  
 
§ 13 Nr. 2  
2. Andere Regelungen für die Ver-
jährung sollen vorgesehen werden, 
wenn dies wegen der Eigenart der 
Leistung erforderlich ist. In solchen 
Fällen sind alle Umstände gegen-
einander abzuwägen; hierbei kön-
nen die in dem Wirtschaftszweig 
üblichen Regelungen in Betracht 
gezogen werden. 
 
§ 14 Nr. 1  
1. Sicherheitsleistungen sind nur zu 
fordern, wenn sie ausnahmsweise 
für die sach- und fristgemäße 
Durchführung der verlangten Leis-
tung notwendig erscheinen.  
 
§ 14 Nr. 2  
2. Die Sicherheit soll nicht höher 
bemessen und ihre Rückgabe nicht 
für einen späteren Zeitpunkt vorge-
sehen werden als nötig ist, um den 
Auftraggeber vor Schaden zu be-
wahren. Sie soll 5 vom Hundert der 
Auftragssumme nicht überschrei-
ten. 

 
(3) Andere Verjährungsfristen als 
nach § 14 VOL/B sind nur vorzuse-
hen, wenn dies nach der Eigenart 
der Leistung erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Auf Sicherheitsleistungen soll 
ganz oder teilweise verzichtet wer-
den, es sei denn, sie erscheinen 
ausnahmsweise für die sach- und 
fristgemäße Durchführung der ver-
langten Leistung notwendig. Die Si-
cherheit für die Erfüllung sämtlicher 
Verpflichtungen aus dem Vertrag 
soll 5 vom Hundert der Auftrags-
summe nicht überschreiten. 
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2006 2009 
§ 18 

Form und Frist der Angebote  
§ 10  

Fristen 
§ 18 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Für die Bearbeitung und Ab-
gabe der Angebote sind ausrei-
chende Fristen vorzusehen. Dabei 
ist insbesondere der zusätzliche 
Aufwand für die Beschaffung von 
Unterlagen für die Angebotsbear-
beitung, Erprobungen oder Besich-
tigungen zu berücksichtigen. 
 
§ 18 Nr. 3  
3. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 
können Angebote in den in Num-
mer 2 genannten Formen zurück-
gezogen werden. 

 
(1) Für die Bearbeitung und Abgabe 
der Teilnahmeanträge und der An-
gebote sowie für die Geltung der 
Angebote sind ausreichende Fris-
ten (Teilnahme-, Angebots- und 
Bindefristen) vorzusehen. 
 
 
 
 
(2) Bis zum Ablauf der Angebots-
frist können Angebote in allen für 
deren Einreichung vorgesehenen 
Formen zurückgezogen werden. 
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2006 2009 
§ 16 

Grundsätze der Ausschreibung 
und der Informationsübermitt-

lung 

§ 11  
Grundsätze der Informations-

übermittlung 

§ 16 Nr. 4  
4. Die Auftraggeber geben in der 
Bekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen an, ob Informationen 
per Post, Telefax, direkt, elektro-
nisch oder durch eine Kombination 
dieser Kommunikationsmittel über-
mittelt werden.  
 
§ 16 Nr. 5  
5. Das für die elektronische Über-
mittlung gewählte Netz muss all-
gemein verfügbar sein und darf den 
Zugang der Bewerber und Bieter zu 
den Vergabeverfahren nicht be-
schränken. Die dafür zu verwen-
denden Programme und ihre tech-
nischen Merkmale müssen 
 

− allgemein zugänglich und  
 

− kompatibel mit allgemein 
verbreiteten Erzeugnissen 
der Informations- und 
Kommunikationstechnolo-
gie  

 
− nicht diskriminierend,  

 
sein. 
 
§ 16 Nr. 6  
6. Die Auftraggeber haben dafür 
Sorge zu tragen, dass den interes-
sierten Unternehmen die Informati-

 
(1) Die Auftraggeber geben in der 
Bekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen an, ob Informationen 
auf dem Postweg, mittels Teleko-
pie, direkt, elektronisch oder durch 
eine Kombination dieser Kommuni-
kationsmittel übermittelt werden. 
 
 
(2) Das für die elektronische Über-
mittlung gewählte Netz muss all-
gemein verfügbar sein und darf den 
Zugang der Bewerber oder Bieter 
zu den Vergabeverfahren nicht be-
schränken. Die dafür zu verwen-
denden Programme und ihre tech-
nischen Merkmale müssen 
 

− allgemein zugänglich, 
 

− kompatibel mit allgemein 
verbreiteten Erzeugnissen 
der Informations- und 
Kommunikationstechnolo-
gie und 

 
− nicht diskriminierend 

 
sein. 
 
 
(3) Die Auftraggeber haben dafür 
Sorge zu tragen, dass den interes-
sierten Unternehmen die Informati-
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onen über die Spezifikationen der 
Geräte, die für die elektronische 
Übermittlung der Anträge auf Teil-
nahme und der Angebote erforder-
lich sind, einschließlich Verschlüs-
selung zugänglich sind. Außerdem 
muss gewährleistet sein, dass die 
in Anhang II genannten Anforde-
rungen erfüllt sind. 

onen über die Anforderungen an 
die Geräte, die für die elektronische 
Übermittlung der Anträge auf Teil-
nahme und der Angebote erforder-
lich sind, einschließlich Verschlüs-
selung zugänglich sind. 
 

 



forum vergabe VOL/A Synopse  

 119 

 
2006 2009 
§ 17 

Bekanntmachung, Aufforderung 
zur Angebotsabgabe 

 

§ 12  
Bekanntmachung, Versand von 

Vergabeunterlagen 

§ 17 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Öffentliche Ausschreibungen 
sind durch Tageszeitungen, amtli-
che Veröffentlichungsblätter, Fach-
zeitschriften oder Internetportale 
bekannt zu machen. 
 
§ 17 Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Bei Beschränkter Ausschrei-
bung und Freihändiger Vergabe mit 
Öffentlichem Teilnahmewettbewerb 
sind die Unternehmen durch Be-
kanntmachung in Tageszeitungen, 
amtlichen Veröffentlichungsblättern, 
Fachzeitschriften oder Internetpor-
talen aufzufordern, sich um Teil-
nahme zu bewerben 
 
 
§ 17 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Diese Bekanntmachung soll 
mindestens folgende Angaben ent-
halten: 
 
 
 
 

a) Bezeichnung (Anschrift) der 
zur Angebotsabgabe auf-
fordernden Stelle, der den 
Zuschlag erteilenden Stelle 
sowie der Stelle, bei der die 
Angebote einzureichen 
sind, 

 

 
(1) Öffentliche Ausschreibungen, 
Beschränkte Ausschreibungen mit 
Teilnahmewettbewerb und Freihän-
dige Vergaben mit Teilnahmewett-
bewerb sind in Tageszeitungen, 
amtlichen Veröffentlichungsblättern, 
Fachzeitschriften oder Internetpor-
talen bekannt zu machen. Be-
kanntmachungen in Internetporta-
len müssen zentral über die Such-
funktion des Internetportals 
www.bund.de ermittelt werden kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
(2) Aus der Bekanntmachung müs-
sen alle Angaben für eine Ent-
scheidung zur Teilnahme am Ver-
gabeverfahren oder zur Angebots-
abgabe ersichtlich sein. Sie enthält 
mindestens: 
 

a) die Bezeichnung und die 
Anschrift der zur Angebots-
abgabe auffordernden Stel-
le, der den Zuschlag ertei-
lenden Stelle sowie der 
Stelle, bei der die Angebote 
oder Teilnahmeanträge 
einzureichen sind, 
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b) Art der Vergabe (§ 3), 

 
 
 
 

 
c) Art und Umfang der Leis-

tung sowie den Ort der 
Leistung (z. B. Empfangs- 
oder Montagestelle), 

 
d) etwaige Vorbehalte wegen 

der Teilung in Lose, Um-
fang der Lose und mögliche 
Vergabe der Lose an ver-
schiedene Bieter, 

 
 
 
 

e) etwaige Bestimmungen 
über die Ausführungsfrist, 

 
f) Bezeichnung (Anschrift) der 

Stelle, die die Verdin-
gungsunterlagen und das 
Anschreiben (Nummer 3) 
abgibt, sowie des Tages, 
bis zu dem sie bei ihr spä-
testens angefordert werden 
können, 

 
g) Bezeichnung (Anschrift) der 

Stelle, bei der die Verdin-
gungsunterlagen und das 
Anschreiben eingesehen 
werden können, 

 
i) Ablauf der Angebotsfrist (§ 

18), 

 
b) die Art der Vergabe, 

 

c) die Form, in der die Teil-
nahmeanträge oder Ange-
bote einzureichen sind, 

 
d) Art und Umfang der Leis-

tung sowie den Ort der 
Leistungserbringung, 

 
 

e) gegebenenfalls die Anzahl 
Größe und Art der einzel-
nen Lose, 

 
 
 

f) gegebenenfalls die Zulas-
sung von Nebenangeboten, 

 
g) etwaige Bestimmungen 

über die Ausführungsfrist, 
 

h) die Bezeichnung und die 
Anschrift der Stelle, die die 
Vergabeunterlagen abgibt 
oder bei der sie eingesehen 
werden können, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
i) die Teilnahme- oder Ange-

bots- und Bindefrist, 
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m) Zuschlags- und Bindefrist 

(§ 19), 
 

j) die Höhe etwa geforderter 
Sicherheitsleistungen (§ 
14), 

 
k) die wesentlichen Zahlungs-

bedingungen oder Angabe 
der Unterlagen, in denen 
sie enthalten sind, 

 
l) die mit dem Angebot vorzu-

legenden Unterlagen (§ 7 
Nr. 4), die ggf. vom Auf-
traggeber für die Beurtei-
lung der Eignung des Be-
werbers (§ 2) verlangt wer-
den, 

 
h) die Höhe etwaiger Verviel-

fältigungskosten und die 
Zahlungsweise (§ 20), 

 
 
 
 
 
 
 

n) den besonderen Hinweis, 
dass der Bewerber mit der 
Abgabe seines Angebots 
auch den Bestimmungen 
über nicht berücksichtigte 
Angebote (§ 27) unterliegt. 

 
 
 
 

 
 
 
 

j) die Höhe etwa geforderter 
Sicherheitsleistungen, 

 
 

k) die wesentlichen Zahlungs-
bedingungen oder Angabe 
der Unterlagen, in denen 
sie enthalten sind, 

 
l) die mit dem Angebot oder 

dem Teilnahmeantrag vor-
zulegenden Unterlagen, die 
die Auftraggeber für die 
Beurteilung der Eignung 
des Bewerbers oder Bieters 
verlangen, 

 
m) sofern verlangt, Höhe der 

Kosten für Vervielfältigun-
gen der Vergabeunterlagen 
im offenen Verfahren, 

 
n) die Angabe der Zuschlags-

kriterien, sofern diese nicht 
in den Vergabeunterlagen 
genannt werden. 
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§ 7 Nr. 2 Abs. 1  
(1) Bei Öffentlicher Ausschreibung 
sind die Unterlagen an alle Bewer-
ber abzugeben, die sich gewerbs-
mäßig mit der Ausführung von Leis-
tungen der ausgeschriebenen Art 
befassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17 Nr. 5  
5. Die Namen der Bewerber, die 
Teilnahmeanträge gestellt haben, 
die Verdingungsunterlagen erhalten 
oder eingesehen haben, sind ver-
traulich zu behandeln. 

 
(3) Die Vergabeunterlagen sind zu 
übermitteln 
 

a) bei Öffentlicher Ausschrei-
bung an alle anfordernden 
Unternehmen, 

 
 

b) bei Beschränkter Aus-
schreibung mit Teilnahme-
wettbewerb und Freihändi-
ger Vergabe mit Teilnah-
mewettbewerb an die Un-
ternehmen, die einen Teil-
nahmeantrag gestellt ha-
ben, geeignet sind und 
ausgewählt wurden, oder 

 
c) bei Beschränkter Aus-

schreibung und Freihändi-
ger Vergabe ohne Teil-
nahmewettbewerb an die 
Unternehmen, die von den 
Auftraggebern ausgewählt 
wurden. 

 
 
(4) Die Namen der Unternehmen, 
die Vergabeunterlagen erhalten 
oder eingesehen haben, sind ver-
traulich zu behandeln. 
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2006 2009 
§ 21 

Inhalt der Angebote 
§ 13  

Form und Inhalt der Angebote 
§ 16 Nr. 4  
4. Die Auftraggeber geben in der 
Bekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen an, ob Informationen 
per Post, Telefax, direkt, elektro-
nisch oder durch eine Kombination 
dieser Kommunikationsmittel über-
mittelt werden. 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 2 S. 5  
Die Angebote müssen unterschrie-
ben sein, elektronisch übermittelte 
Angebote sind mit einer fortge-
schrittenen elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetz und den 
Anforderungen des Auftraggebers 
oder mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Die Auftraggeber haben die In-
tegrität der Daten und die Vertrau-
lichkeit der übermittelten Angebote 
auf geeignete Weise zu gewährleis-
ten. Per Post oder direkt übermittel-
te Angebote sind in einem ver-
schlossenen Umschlag einzurei-
chen, als solche zu kennzeichnen 

 
(1) Die Auftraggeber legen fest, in 
welcher Form die Angebote einzu-
reichen sind. 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Postweg oder direkt einge-
reichte Angebote müssen unter-
schrieben sein; elektronisch über-
mittelte Angebote sind mit einer 
„fortgeschrittenen elektronischen 
Signatur“ nach dem Signaturge-
setz3 und den Anforderungen der 
Auftraggeber oder mit einer „qualifi-
zierten elektronischen Signatur“ 
nach dem Signaturgesetz zu verse-
hen; in den Fällen des § 3 Abs. 5 
Buchstabe i) genügt die „elektroni-
sche Signatur“ nach dem Signatur-
gesetz, bei Abgabe des Angebotes 
mittels Telekopie die Unterschrift 
auf der Telekopievorlage. 
 
 
(2) Die Auftraggeber haben bei 
Ausschreibungen die Unversehrt-
heit und Vertraulichkeit der Angebo-
te zu gewährleisten. Auf dem Post-
weg oder direkt zu übermittelnde 
Angebote sind in einem verschlos-
senen Umschlag einzureichen, als 

                                                
3 Gesetz zur digitalen Signatur – Signaturgesetz 
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und bis zum Ablauf der für die Ein-
reichung vorgesehenen Frist unter 
Verschluss zu halten. Bei elektro-
nisch übermittelten Angeboten ist 
dies durch entsprechende organisa-
torische und technische Lösungen 
nach den Anforderungen des Auf-
traggebers und durch Verschlüsse-
lung sicherzustellen. Die Ver-
schlüsselung muss bis zum Ablauf 
der Frist zur Einreichung der Ange-
bote aufrecht erhalten bleiben.  
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Die Angebote müssen die 
Preise sowie die geforderten Anga-
ben und Erklärungen enthalten. 
Soweit Erläuterungen zur Beurtei-
lung des Angebots erforderlich er-
scheinen, kann der Bieter sie auf 
besonderer Anlage seinem Angebot 
beifügen. 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 4  
(4) Änderungen und Ergänzungen 
an den Verdingungsunterlagen sind 
unzulässig. 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 3  
(3) Änderungen des Bieters an sei-
nen Eintragungen im Angebot müs-
sen zweifelsfrei sein. 
 
§ 21 Nr. 3 Abs. 1  
3. (1) Der Bieter hat auf Verlangen 
im Angebot anzugeben, ob für den 
Gegenstand des Angebots gewerb-
liche Schutzrechte bestehen oder 
von dem Bieter oder anderen bean-
tragt sind.  
 

solche zu kennzeichnen und bis 
zum Ablauf der Angebotsfrist unter 
Verschluss zu halten. Bei elektro-
nisch zu übermittelnden Angeboten 
ist die Unversehrtheit durch ent-
sprechende organisatorische und 
technische Lösungen nach den An-
forderungen des Auftraggebers und 
die Vertraulichkeit durch Verschlüs-
selung sicherzustellen. Die Ver-
schlüsselung muss bis zum Ablauf 
der Angebotsfrist aufrechterhalten 
bleiben. 
 
(3) Die Angebote müssen alle ge-
forderten Angaben, Erklärungen 
und Preise enthalten. 
 
 
 
 
 
 
(4) Änderungen an den Vertragsun-
terlagen sind unzulässig. Korrektu-
ren des Bieters an seinen Eintra-
gungen müssen zweifelsfrei sein. 
 
 
 
 
 
 
(5) Der Bieter hat auf Verlangen im 
Angebot anzugeben, ob für den 
Gegenstand des Angebots gewerb-
liche Schutzrechte bestehen oder 
von dem Bieter oder anderen bean-
tragt sind. Der Bieter hat stets an-
zugeben, wenn er erwägt, Angaben 
aus seinem Angebot für die Anmel-
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§ 21 Nr. 3 Abs. 2  
(2) Der Bieter hat stets anzugeben, 
wenn er erwägt, Angaben aus sei-
nem Angebot für die Anmeldung ei-
nes gewerblichen Schutzrechtes zu 
verwerten. 
 
§ 21 Nr. 4  
4. Arbeitsgemeinschaften und an-
dere gemeinschaftliche Bieter ha-
ben in den Angeboten jeweils die 
Mitglieder zu benennen sowie eines 
ihrer Mitglieder als bevollmächtigten 
Vertreter für den Abschluss und die 
Durchführung des Vertrages zu be-
zeichnen. Fehlt eine dieser Be-
zeichnungen im Angebot, so ist sie 
vor der Zuschlagserteilung beizu-
bringen. 

dung eines gewerblichen Schutz-
rechtes zu verwerten. 
 
 
 
 
 
(6) Bietergemeinschaften haben in 
den Angeboten jeweils die Mitglie-
der sowie eines ihrer Mitglieder als 
bevollmächtigten Vertreter für den 
Abschluss und die Durchführung 
des Vertrages zu benennen. Fehlt 
eine dieser Angaben im Angebot, 
so ist sie vor der Zuschlagserteilung 
beizubringen. 
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2006 2009 
§22 

Öffnung der Angebote bei Aus-
schreibungen; Vertraulichkeit 

§ 14  
Öffnung der Angebote 

§ 22 Nr. 1  
1. Schriftliche Angebote sind auf 
dem ungeöffneten Umschlag mit 
Eingangsvermerk zu versehen und 
bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter 
Verschluss zu halten. Den Ein-
gangsvermerk soll ein an der Ver-
gabe nicht Beteiligter anbringen. 
Elektronische Angebote sind ent-
sprechend zu kennzeichnen und 
unter Verschluss zu halten.  
 
 
 
 
§ 22 Nr. 2 Abs. 2  
(2) In der Verhandlung zur Öffnung 
der Angebote muss neben dem 
Verhandlungsleiter ein weiterer Ver-
treter des Auftraggebers anwesend 
sein.  
 
§ 22 Nr. 2 Abs. 3  
(3) Bieter sind nicht zuzulassen. 
 
 
§ 22 Nr. 4 Abs. 1  
4. (1) Über die Verhandlung zur 
Öffnung der Angebote ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. In die Nieder-
schrift sind folgende Angaben auf-
zunehmen: 
 

a) Name und Wohnort der 
Bieter und die Endbeträge 
der Angebote, ferner ande-

 
(1) Bei Ausschreibungen sind auf 
dem Postweg und direkt übermittel-
te Angebote ungeöffnet zu lassen, 
mit Eingangsvermerk zu versehen 
und bis zum Zeitpunkt der Öffnung 
unter Verschluss zu halten. Elekt-
ronische Angebote sind auf geeig-
nete Weise zu kennzeichnen und 
verschlüsselt aufzubewahren. Mit-
tels Telekopie eingereichte Angebo-
te sind ebenfalls entsprechend zu 
kennzeichnen und auf geeignete 
Weise unter Verschluss zu halten. 
 
 
(2) Die Öffnung der Angebote wird 
von mindestens zwei Vertretern des 
Auftraggebers gemeinsam durchge-
führt und dokumentiert. Bieter sind 
nicht zugelassen.  
 
 
 
 
 
 
Dabei wird mindestens festgehal-
ten: 
 
 
 
 

a) Name und Anschrift der 
Bieter, 
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re den Preis betreffende 
Angaben,  

 
 

b) ob und von wem Nebenan-
gebote eingereicht worden 
sind.  

 
 
§ 22 Nr. 6 Abs. 1  
6. (1) Die Angebote und ihre Anla-
gen sind sorgfältig zu verwahren 
und vertraulich zu behandeln. Von 
den nicht ordnungsgemäß oder 
verspätet eingegangenen Angebo-
ten sind auch der Umschlag und 
andere Beweismittel aufzubewah-
ren. 

b) die Endbeträge ihrer Ange-
bote und andere den Preis 
betreffende Angaben, 

 
c) ob und von wem Nebenan-

gebote eingereicht worden 
sind. 

 
 
 
(3) Die Angebote und ihre Anlagen 
sowie die Dokumentation über die 
Angebotsöffnung sind auch nach 
Abschluss des Vergabeverfahrens 
sorgfältig zu verwahren und ver-
traulich zu behandeln. 
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2006 2009 
§ 24 

Verhandlungen mit Bietern bei 
Ausschreibungen 

§ 15  
Aufklärung des Angebotsinhalts, 

Verhandlungsverbot 
§ 24 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Nach Öffnung der Angebote 
bis zur Zuschlagserteilung darf mit 
den Bietern über ihre Angebote nur 
verhandelt werden, um Zweifel über 
die Angebote oder die Bieter zu be-
heben. 
 
§ 24 Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Andere Verhandlungen, be-
sonders über Änderungen der An-
gebote oder Preise, sind unstatt-
haft. 

 
Bei Ausschreibungen dürfen die 
Auftraggeber von den Bietern nur 
Aufklärungen über das Angebot 
oder deren Eignung verlangen. 
Verhandlungen sind unzulässig. 
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2006 2009 
§ 25  

Wertung der Angebote 
 

§ 16  
Prüfung und Wertung der Ange-

bote 
§ 23 Nr. 2  
2. Die übrigen Angebote sind ein-
zeln auf Vollständigkeit sowie auf 
rechnerische und fachliche Richtig-
keit zu prüfen; ferner sind die für die 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
der einzelnen Angebote maßge-
benden Gesichtspunkte festzuhal-
ten. Gegebenenfalls sind Sachver-
ständige (§ 6) hinzuzuziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 25 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Ausgeschlossen werden: 
 

a) Angebote, für deren Wer-
tung wesentliche Preisan-
gaben fehlen (§ 21 Nr. 1 
Abs. 1 Satz 1),  

 
 

 
(1) Die Angebote sind auf Vollstän-
digkeit sowie auf rechnerische und 
fachliche Richtigkeit zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Erklärungen und Nachweise, die 
auf Anforderung der Auftraggeber 
bis zum Ablauf der Angebotsfrist 
nicht vorgelegt wurden, können bis 
zum Ablauf einer zu bestimmenden 
Nachfrist nachgefordert werden. 
Dies gilt nicht für die Nachforderung 
von Preisangaben, es sei denn, es 
handelt sich um unwesentliche Ein-
zelpositionen, deren Einzelpreise 
den Gesamtpreis nicht verändern 
oder die Wertungsreihenfolge und 
den Wettbewerb nicht beeinträchti-
gen. 
 
 
 
(3) Ausgeschlossen werden: 
 

a) Angebote, die nicht die ge-
forderten oder nachgefor-
derten Erklärungen und 
Nachweise enthalten, 
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§ 25 Nr. 1 Abs. 2 lit. a, c  
Außerdem können ausgeschlossen 
werden:  
 
a) Angebote, die nicht die geforder-
ten Angaben und Erklärungen ent-
halten (§ 21 Nr. 1 Abs. 1 Satz 1), 
 
c) Nebenangebote, die nicht auf 
besonderer Anlage gemacht wor-
den oder als solche nicht deutlich 
gekennzeichnet sind (§ 21 Nr. 2). 
 
 
 
 

b) Angebote, die nicht unter-
schrieben sind (§ 21 Nr. 1 
Abs. 2 Satz 5),  

 
c) Angebote, in denen Ände-

rungen des Bieters an sei-
nen Eintragungen nicht 
zweifelsfrei sind (§ 21 Nr. 1 
Abs. 3),  

 
d) Angebote, bei denen Ände-

rungen oder Ergänzungen 
an den Verdingungsunter-
lagen vorgenommen wor-
den sind (§ 21 Nr. 1 Abs. 
4),  

 
e) Angebote, die verspätet 

eingegangen sind, es sei 
denn, dass der verspätete 
Eingang durch Umstände 
verursacht worden ist, die 
nicht vom Bieter zu vertre-
ten sind,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Angebote, die nicht unter-
schrieben bzw. nicht elekt-
ronisch signiert sind, 

 
c) Angebote, in denen Ände-

rungen des Bieters an sei-
nen Eintragungen nicht 
zweifelsfrei sind, 

 
 

d) Angebote, bei denen Ände-
rungen oder Ergänzungen 
an den Vergabeunterlagen 
vorgenommen worden sind, 

 
 
 

e) Angebote, die nicht form- 
oder fristgerecht eingegan-
gen sind, sofern der Bieter 
dies zu vertreten hat, 
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f) Angebote von Bietern, die 
in Bezug auf die Vergabe 
eine unzulässige, wettbe-
werbsbeschränkende Ab-
rede getroffen haben,  

 
g) Nebenangebote, soweit der 

Auftraggeber diese nach § 
17 Nr. 3 Abs. 5 ausge-
schlossen hat.  

 
§ 25 Nr. 1 Abs. 2 lit. b  
(2) Außerdem können ausge-
schlossen werden:  
 

b) Angebote von Bietern, die 
von der Teilnahme am 
Wettbewerb ausgeschlos-
sen werden können (§ 7 Nr. 
5),  

 
§ 25 Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Bei der Auswahl der Angebo-
te, die für den Zuschlag in Betracht 
kommen, sind nur Bieter zu berück-
sichtigen, die für die Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen die 
erforderliche Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit besit-
zen. 
 
§ 25 Nr. 2 Abs. 2  
(2) Erscheinen Angebote im Ver-
hältnis zu der zu erbringenden Leis-
tung ungewöhnlich niedrig, so 
überprüft der Auftraggeber vor der 
Vergabe des Auftrags die Einzel-
posten dieser Angebote. Zu diesem 
Zweck verlangt er in Textform vom 
Bieter die erforderlichen Belege. 
 

f) Angebote von Bietern, die 
in Bezug auf die Vergabe 
eine unzulässige, wettbe-
werbsbeschränkende Ab-
rede getroffen haben,  

 
g) nicht zugelassene Neben-

angebote. 
 
 
 
 
(4) Außerdem können Angebote 
von Bietern, ausgeschlossen wer-
den, die auch als Bewerber von der 
Teilnahme am Wettbewerb hätten 
ausgeschlossen werden können (§ 
6 Absatz 5). 
 
 
 
 
(5) Bei der Auswahl der Angebote, 
die für den Zuschlag in Betracht 
kommen, sind nur Bieter zu berück-
sichtigen, die für die Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen die 
erforderliche Eignung besitzen. 
 
 
 
 
(6) Erscheint ein Angebot im Ver-
hältnis zu der zu erbringenden Leis-
tung ungewöhnlich niedrig, verlan-
gen die Auftraggeber vom Bieter 
Aufklärung.  
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§ 25 Nr. 2 Abs. 3  
(3) Auf Angebote, deren Preise in 
offenbarem Missverhältnis zur Leis-
tung stehen, darf der Zuschlag nicht 
erteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Angebote, deren Preise in of-
fenbarem Missverhältnis zur Leis-
tung stehen, darf der Zuschlag nicht 
erteilt werden. 
 
 
(7) Bei der Wertung der Angebote 
berücksichtigen die Auftraggeber 
vollständig und ausschließlich die 
Kriterien, die in der Bekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen 
genannt sind. 
 
 
(8) Bei der Entscheidung über den 
Zuschlag berücksichtigen die Auf-
traggeber verschiedene durch den 
Auftragsgegenstand gerechtfertigte 
Kriterien, beispielsweise Qualität, 
Preis, technischer Wert, Ästhetik, 
Zweckmäßigkeit, Umwelteigen-
schaften, Betriebskosten, Lebens-
zykluskosten, Rentabilität, Kunden-
dienst und technische Hilfe, Liefer-
zeitpunkt und Lieferungs- oder Aus-
führungsfrist. 
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2006 2009 
§ 26 

Aufhebung der Ausschreibung 
§ 17  

Aufhebung von Vergabeverfah-
ren 

§ 26 Nr. 1  
1. Die Ausschreibung kann aufge-
hoben werden, wenn  
 
 
 

a) kein Angebot eingegangen 
ist, das den Ausschrei-
bungsbedingungen ent-
spricht,  

 
b) sich die Grundlagen der 

Ausschreibung wesentlich 
geändert haben,  

 
c) sie kein wirtschaftliches Er-

gebnis gehabt hat,  
 

d) andere schwerwiegende 
Gründe bestehen.  

 
§ 26 Nr. 4  
4. Die Bieter sind von der Aufhe-
bung der Ausschreibung unter Be-
kanntgabe der Gründe (Nummer 1 
Buchstabe a) bis d), Nummer 2 
Buchstabe a) und b)) unverzüglich 
zu benachrichtigen. 

 
(1) Die Vergabeverfahren können 
ganz oder bei Vergabe nach Losen 
auch teilweise aufgehoben werden, 
wenn 
 

a) kein Angebot eingegangen 
ist, das den Bewerbungs-
bedingungen entspricht, 

 
 

b) sich die Grundlagen der 
Vergabeverfahren wesent-
lich geändert haben, 

 
c) sie kein wirtschaftliches Er-

gebnis gehabt haben, 
 

d) andere schwerwiegende 
Gründe bestehen. 

 
 
(2) Die Bewerber oder Bieter sind 
von der Aufhebung der Vergabever-
fahren unter Bekanntgabe der 
Gründe unverzüglich zu benach-
richtigen. 
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2006 2009 
§ 28 

Zuschlag 
§ 18  

Zuschlag 
§ 25 Nr. 3  
3. Der Zuschlag ist auf das unter 
Berücksichtigung aller Umstände 
wirtschaftlichste Angebot zu ertei-
len. Der niedrigste Angebotspreis 
allein ist nicht entscheidend. 
 
§ 28 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Der Zuschlag (§ 25 Nr. 3) auf 
ein Angebot soll schriftlich und so 
rechtzeitig erteilt werden, dass ihn 
der Bieter noch vor Ablauf der Zu-
schlagsfrist erhält. Wird aus-
nahmsweise der Zuschlag nicht 
schriftlich erteilt, so ist er umgehend 
schriftlich zu bestätigen.  
 
§ 28 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Dies gilt nicht für die Fälle, in 
denen durch Ausführungsbestim-
mungen auf die Schriftform verzich-
tet worden ist. 

 
(1) Der Zuschlag ist auf das unter 
Berücksichtigung aller Umstände 
wirtschaftlichste Angebot zu ertei-
len. Der niedrigste Angebotspreis 
allein ist nicht entscheidend. 
 
 
(2) Die Annahme eines Angebotes 
(Zuschlag) erfolgt in Schriftform, 
elektronischer Form oder mittels 
Telekopie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bei einer Zuschlagserteilung in 
elektronischer Form genügt eine 
„fortgeschrittene elektronische Sig-
natur, in den Fällen des § 3 Abs. 5 
Buchst. i) eine „elektronische Sig-
natur“ nach dem Signaturgesetz, 
bei Übermittlung durch Telekopie 
die Unterschrift auf der Telekopie-
vorlage. 
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2006 2009 
§ 27 

Nicht berücksichtigte  
Angebote 

§ 19  
Nicht berücksichtigte Bewerbun-
gen und Angebote, Informatio-

nen 
 
Nr. 1  
1. Ein Angebot gilt als nicht berück-
sichtigt, wenn bis zum Ablauf der 
Zuschlagsfrist kein Auftrag erteilt 
wurde. 
 
Die Vergabestelle teilt jedem erfolg-
losen Bieter nach Zuschlagsertei-
lung auf dessen schriftlichen Antrag 
hin unverzüglich die Ablehnung 
seines Angebotes schriftlich mit. 
 
Dem Antrag ist ein adressierter 
Freiumschlag beizufügen. Der An-
trag kann bereits bei der Abgabe 
des Angebotes gestellt werden.  
 
Weiterhin muss in den Verdin-
gungsunterlagen bereits darauf 
hingewiesen werden, dass das An-
gebot nicht berücksichtigt worden 
ist, wenn bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist kein Auftrag erteilt wur-
de.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Die Auftraggeber teilen unver-
züglich, spätestens innerhalb von 
15 Tagen nach Eingang eines ent-
sprechenden Antrags, den nicht be-
rücksichtigten Bietern die Gründe 
für die Ablehnung ihres Angebotes, 
die Merkmale und Vorteile des er-
folgreichen Angebotes sowie den 
Namen des erfolgreichen Bieters 
und den nicht berücksichtigten Be-
werbern die Gründe für die Nichtbe-
rücksichtigung mit. 
 
 
(2) Die Auftraggeber informieren 
nach Beschränkten Ausschreibun-
gen ohne Teilnahmewettbewerb 
und Freihändigen Vergaben ohne 
Teilnahmewettbewerb für die Dauer 
von drei Monaten über jeden ver-
gebenen Auftrag ab einem Auf-
tragswert von 25.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer auf Internetportalen 
oder ihren Internetseiten. Diese In-
formation enthält mindestens fol-
gende Angaben: 
 

− Adressdaten des Auftrag-
gebers und dessen Be-
schaffungsstelle sowie de-
ren Adressdaten, 

 
− Name des beauftragten Un-

ternehmens; soweit es sich 



VOL/A Synopse  forum vergabe e.v: 

 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um eine natürliche Person 
handelt, ist deren Einwilli-
gung einzuholen oder die 
Angabe zu anonymisieren, 

 
− Vergabeart, 

 
− Art und Umfang der Leis-

tung, 
 

− Zeitraum der Leistungs-
erbringung. 

 
 
(3) Die Auftraggeber können die In-
formationen zurückhalten, wenn die 
Weitergabe den Gesetzesvollzug 
vereiteln würde oder sonst nicht im 
öffentlichen Interesse läge, oder die 
berechtigten Geschäftsinteressen 
von Unternehmen oder den fairen 
Wettbewerb beeinträchtigen würde. 
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2006 2009 
§ 30 

Vergabevermerk 
§ 20  

Dokumentation 
§ 30 Nr. 1  
1. Über die Vergabe ist ein Vermerk 
zu fertigen, der die einzelnen Stu-
fen des Verfahrens, die Maßnah-
men, die Feststellung sowie die 
Begründung der einzelnen Ent-
scheidungen enthält. 
. 

 
Das Vergabeverfahren ist von An-
beginn fortlaufend zu dokumentie-
ren, so dass die einzelnen Stufen 
des Verfahrens, die einzelnen 
Maßnahmen sowie die Begründung 
der einzelnen Entscheidungen fest-
gehalten werden. 

 

 



VOL/A Synopse  forum vergabe e.v: 

 138 

 

Abschnitt 2: Bestimmungen für die Vergabe von Leist ungen im 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/18/EG (VOL/A- EG) 
 

2006 2009 
§ 1a 

Verpflichtung zur Anwendung 
der a-Paragraphen  

§ 1 EG  
Anwendungsbereich 

§ 1a Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Bei der Vergabe von Liefer- 
und Dienstleistungsaufträgen gelten 
die Bestimmungen der a-
Paragraphen zusätzlich zu den Ba-
sisparagraphen. 
 
§ 1a Nr. 1 Abs. 2  
(2) Aufträge, deren Gegenstand 
Lieferungen und Dienstleistungen 
sind, werden nach den Regelungen 
über diejenigen Aufträge vergeben, 
deren Wert überwiegt. 
 
§ 1a Nr. 1 Abs. 3  
(3) Soweit keine ausdrückliche Un-
terscheidung zwischen Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen erfolgt, 
gelten die Regelungen sowohl für 
Liefer- als auch für Dienstleistungs-
aufträge.  
 
§ 1a Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Aufträge, deren Gegenstand 
Dienstleistungen nach Anhang I A 
sind, werden nach den Bestimmun-
gen dieses Abschnittes vergeben.  
 
 
§ 1 a Nr. 2 Abs. 2  
(2) Aufträge, deren Gegenstand 
Dienstleistungen nach Anhang I B 

 
(1) Die folgenden Regeln gelten für 
die Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen (Liefer- und Dienstleis-
tungen der Anhänge I A und I B), 
soweit sie dem vierten Teil des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen unterliegen. Sie gel-
ten nicht für 
 

- Bauleistungen, die unter die 
Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen -
VOB - fallen und 

 
- Dienstleistungen, die unter 

die Vergabeordnung für 
freiberufliche Leistungen - 
VOF - fallen. 

 
 
 
 
(2) Für die Vergabe von Aufträgen, 
deren Gegenstand Dienstleistungen 
im Sinne des Anhangs 1 Teil A 
sind, findet dieser Abschnitt unein-
geschränkt Anwendung. 
 
 
(3) Für die Vergabe von Aufträgen, 
deren Gegenstand Dienstleistungen 
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sind, werden nach den Bestimmun-
gen der Basisparagraphen dieses 
Abschnittes und der §§ 8a und 28a 
vergeben. 
 
§ 1 a Nr. 2 Abs. 3  
(3) Aufträge, deren Gegenstand 
Dienstleistungen des Anhangs I A 
und des Anhangs I B sind, werden 
nach den Regelungen für diejeni-
gen Dienstleistungen vergeben, de-
ren Wert überwiegt. 
. 

im Sinne des Anhangs 1 Teil B 
sind, findet § 4 Abs. 4 Vergabever-
ordnung - VgV - Anwendung. 
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2006 2009 
§ 2  

Grundsätze der Vergabe 
§ 2 EG  

Grundsätze 
§ 2 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Leistungen sind in der Regel 
im Wettbewerb zu vergeben.  
 
§ 2 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Wettbewerbsbeschränkende 
und unlautere Verhaltensweisen 
sind zu bekämpfen.  
 
§ 2 Nr. 2  
2. Bei der Vergabe von Leistungen 
darf kein Unternehmen diskriminiert 
werden. 
 
§ 5 Nr. 1  
1. Der Auftraggeber hat in jedem 
Falle, in dem dies nach Art und Um-
fang der Leistung zweckmäßig ist, 
diese - z. B. nach Menge, Art - in 
Lose zu zerlegen, damit sich auch 
kleine und mittlere Unternehmen 
um Lose bewerben können. Die 
einzelnen Lose müssen so bemes-
sen sein, dass eine unwirtschaftli-
che Zersplitterung vermieden wird. 
 
§ 16 Nr. 2  
2. Ausschreibungen für vergabe-
fremde Zwecke (z.B. Ertragsbe-
rechnungen, Vergleichsanschläge, 
Markterkundung) sind unzulässig. 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Aufträge werden in der Regel im 
Wettbewerb und im Wege transpa-
renter Vergabeverfahren an fach-
kundige, leistungsfähige und zuver-
lässige (geeignete) Unternehmen 
zu angemessenen Preisen verge-
ben. Dabei darf kein Unternehmen 
diskriminiert werden. 
 
 
 
 
 
 
(2) Mittelständische Interessen sind 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge vornehmlich zu berücksichtigen. 
Leistungen sind in der Menge auf-
geteilt (Teillose) und getrennt nach 
Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu 
vergeben. Mehrere Teil- oder Fach-
lose dürfen zusammen vergeben 
werden, wenn wirtschaftliche oder 
technische Gründe dies erfordern. 
 
 
(3) Die Durchführung von Vergabe-
verfahren lediglich zur Markterkun-
dung und zum Zwecke von Er-
tragsberechnungen ist unzulässig. 
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§ 15 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Bei der Vergabe sind die Vor-
schriften über die Preise bei öffent-
lichen Aufträgen zu beachten. 

 
(4) Bei der Vergabe sind die Vor-
schriften über die Preise bei öffent-
lichen Aufträgen zu beachten.4 

 

                                                
4 Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 
1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), zuletzt geändert durch Verordnung PR Nr. 
1/86 vom 15. April 1986 (BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 
13.Juni 1989 (BGBl. I S. 1094 und BAnz. S. 3042) 
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2006 2009 
§ 3a 

Arten der Vergabe, Rahmenver-
einbarungen 

§ 3 EG  
Arten der Vergabe 

§ 3 a Nr. 1 Abs. 1  
(1) Aufträge im Sinne des § 1a 
werden grundsätzlich im Wege des 
Offenen Verfahrens, das der Öffent-
lichen Ausschreibung gemäß § 3 
Nr. 2 entspricht, in begründeten 
Fällen im Wege des Nichtoffenen 
Verfahrens, das der Beschränkten 
Ausschreibung mit Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb gemäß § 3 
Nr. 1 Abs. 4 und Nr. 3 entspricht, 
vergeben. Unter den in Nr. 1 Abs. 5 
und Nr. 2 genannten Vorausset-
zungen können sie auch im Ver-
handlungsverfahren mit oder ohne 
vorheriger Öffentlicher Vergabebe-
kanntmachung vergeben werden; 
dabei wendet sich der Auftraggeber 
an Unternehmen seiner Wahl und 
verhandelt mit mehreren oder ei-
nem einzigen dieser Unternehmen 
über die Auftragsvergabe. Unter 
den in § 6a der Verordnung über 
die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Vergabeverordnung - VgV -) ge-
nannten Voraussetzungen können 
Aufträge auch im Wettbewerblichen 
Dialog vergeben werden. 
 
§ 3 Nr. 3  
3. Beschränkte Ausschreibung soll 
nur stattfinden,  
 
 

a) wenn die Leistung nach ih-
rer Eigenart nur von einem 

 
(1) Die Vergabe von Aufträgen er-
folgt im offenen Verfahren. In be-
gründeten Ausnahmefällen ist ein 
nicht offenes Verfahren, ein Ver-
handlungsverfahren oder ein wett-
bewerblicher Dialog zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ein nicht offenes Verfahren ist 
zulässig, wenn 
 
 

a) die Leistung nach ihrer Ei-
genart nur von einem be-
schränkten Kreis von Un-
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beschränkten Kreis von Un-
ternehmen in geeigneter 
Weise ausgeführt werden 
kann, besonders wenn au-
ßergewöhnliche Fachkunde 
oder Leistungsfähigkeit 
oder Zuverlässigkeit erfor-
derlich ist, 

 
 

b) wenn die Öffentliche Aus-
schreibung für den Auftrag-
geber oder die Bewerber 
einen Aufwand verursa-
chen würde, der zu dem er-
reichbaren Vorteil oder dem 
Wert der Leistung im Miss-
verhältnis stehen würde, 

 
 

c) wenn eine Öffentliche Aus-
schreibung kein wirtschaft-
liches Ergebnis gehabt hat, 

 
 

d) wenn eine Öffentliche Aus-
schreibung aus anderen 
Gründen (z.B. Dringlichkeit, 
Geheimhaltung) unzweck-
mäßig ist. 

 
§ 3 a Nr. 1 Abs. 5  
(5) Die Auftraggeber können Auf-
träge im Verhandlungsverfahren 
vergeben, vorausgesetzt, dass sie 
eine Vergabebekanntmachung ver-
öffentlicht haben:  
 

a) wenn in einem Offenen 
oder einem Nichtoffenen 
Verfahren oder einem 

ternehmen in geeigneter 
Weise ausgeführt werden 
kann, besonders wenn au-
ßergewöhnliche Eignung (§ 
2 EG Abs. 1 Satz 1) erfor-
derlich ist, 

 

 
 

b) das offene Verfahren für 
den Auftraggeber oder die 
Bewerber einen Aufwand 
verursachen würde, der zu 
dem erreichbaren Vorteil 
oder dem Wert der Leis-
tung im Missverhältnis ste-
hen würde, 

 
 

c) ein offenes Verfahren kein 
wirtschaftliches Ergebnis 
gehabt hat, 

 
 

d) ein offenes Verfahren aus 
anderen Gründen un-
zweckmäßig ist. 

 
 
 
 
 

(3) Die Auftraggeber können Auf-
träge im Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger öffentlicher Aufforderung 
zur Teilnahme (Teilnahmewettbe-
werb) vergeben, wenn 
 

a) in einem offenen oder ei-
nem nicht offenen Verfah-
ren oder einem wettbe-
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Wettbewerblichen Dialog 
nur Angebote im Sinne der 
§§ 23 Nr. 1 oder 25 Nr. 1 
abgegeben worden sind, 
sofern die ursprünglichen 
Bedingungen des Auftrags 
nicht grundlegend geändert 
werden. Die Auftraggeber 
können in diesen Fällen 
von einer Vergabebe-
kanntmachung absehen, 
wenn sie in das Verhand-
lungsverfahren alle Unter-
nehmen einbeziehen, wel-
che die Voraussetzungen 
des § 25 Nr. 2 Abs. 1 erfül-
len und in dem Offenen 
oder Nichtoffenen Verfah-
ren oder Wettbewerblichen 
Dialog Angebote abgege-
ben haben, die nicht bereits 
aus formalen Gründen 
(§ 23 Nr. 1) nicht geprüft zu 
werden brauchen. Bei einer 
erneuten Bekanntmachung 
gem. § 17a können sich 
auch Unternehmen beteili-
gen, die sich bei einer ers-
ten Bekanntmachung nach 
Nummer 1 Abs. 3 nicht be-
teiligt hatten, 

 
b) in Ausnahmefällen, wenn 

es sich um Liefer- oder 
Dienstleistungsaufträge 
handelt, die ihrer Natur 
nach oder wegen der damit 
verbundenen Risiken eine 
vorherige Festlegung eines 
Gesamtpreises nicht zulas-
sen, 

werblichen Dialog nur An-
gebote abgegeben worden 
sind, die ausgeschlossen 
wurden, sofern die ur-
sprünglichen Bedingungen 
des Auftrags nicht grundle-
gend geändert werden. Die 
Auftraggeber können in 
diesen Fällen von einem 
Teilnahmewettbewerb ab-
sehen, wenn sie in das 
Verhandlungsverfahren alle 
Unternehmen einbeziehen, 
welche die Voraussetzun-
gen an Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit erfüllen und form- 
und fristgerechte Angebote 
abgegeben haben, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) es sich um Aufträge han-
delt, die ihrer Natur nach 
oder wegen der damit ver-
bundenen Risiken die vor-
herige Festlegung eines 
Gesamtpreises nicht zulas-
sen, 

 
 



forum vergabe VOL/A Synopse  

 145 

 
c) wenn die zu erbringenden 

Dienstleistungsaufträge, 
insbesondere geistig-
schöpferische Dienstleis-
tungen und Dienstleistun-
gen der Kategorie 6 des 
Anhangs I A, dergestalt 
sind, dass vertragliche 
Spezifikationen nicht hin-
reichend genau festgelegt 
werden können, um den 
Auftrag durch die Wahl des 
besten Angebots in Über-
einstimmung mit den Vor-
schriften über Offene und 
Nichtoffene Verfahren ver-
geben zu können. 

 
§ 3 a Nr. 2  
2. Die Auftraggeber können in fol-
genden Fällen Aufträge im Ver-
handlungsverfahren ohne vorherige 
Öffentliche Vergabebekanntma-
chung vergeben: 
 

a) wenn in einem Offenen 
oder einem Nichtoffenen 
Verfahren keine oder keine 
wirtschaftlichen Angebote 
abgegeben worden sind, 
sofern die ursprünglichen 
Bedingungen des Auftrags 
nicht grundlegend geändert 
werden; der Kommission 
der Europäischen Gemein-
schaften ist auf ihren 
Wunsch ein Bericht vorzu-
legen.  

 
b) wenn es sich um die Liefe-

 
c) die zu erbringenden Dienst-

leistungsaufträge, insbe-
sondere geistig-
schöpferische Dienstleis-
tungen der Kategorie 6 des 
Anhangs I A, dergestalt 
sind, dass vertragliche 
Spezifikationen nicht hin-
reichend genau festgelegt 
werden können, um den 
Auftrag durch die Wahl des 
besten Angebots in Über-
einstimmung mit den Vor-
schriften über offene und 
nicht offene Verfahren ver-
geben zu können. 

 
 
 
(4) Die Auftraggeber können Auf-
träge im Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb verge-
ben: 
 
 

a) wenn in einem offenen oder 
einem nicht offenen Verfah-
ren keine oder keine wirt-
schaftlichen Angebote ab-
gegeben worden sind, so-
fern die ursprünglichen Be-
dingungen des Auftrags 
nicht grundlegend geändert 
werden; 

 
 
 
 
 

b) wenn es sich um die Liefe-
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rung von Waren handelt, 
die nur zum Zwecke von 
Forschungen, Versuchen, 
Untersuchungen, Entwick-
lungen oder Verbesserun-
gen hergestellt werden, 
wobei unter diese Bestim-
mung nicht eine Serienfer-
tigung zum Nachweis der 
Marktfähigkeit des Produk-
tes oder zur Deckung der 
Forschungs- und Entwick-
lungskosten fällt;  

 
c) wenn der Auftrag wegen 

seiner technischen oder 
künstlerischen Besonder-
heiten oder aufgrund des 
Schutzes eines Ausschließ-
lichkeitsrechts (z.B. Patent-
, Urheberrecht) nur von ei-
nem bestimmten Unter-
nehmen durchgeführt wer-
den kann;  

 
d) soweit dies unbedingt er-

forderlich ist, wenn aus 
dringlichen zwingenden 
Gründen, die der Auftrag-
geber nicht voraussehen 
konnte, die Fristen gemäß 
§ 18a nicht eingehalten 
werden können. Die Um-
stände, die die zwingende 
Dringlichkeit begründen, 
dürfen auf keinen Fall dem 
Verhalten des Auftragge-
bers zuzuschreiben sein;  

 
 

e) bei zusätzlichen Lieferun-

rung von Waren handelt, 
die nur zum Zwecke von 
Forschungen, Versuchen, 
Untersuchungen, Entwick-
lungen oder Verbesserun-
gen hergestellt werden, 
wobei unter diese Bestim-
mung nicht eine Serienfer-
tigung zum Nachweis der 
Marktfähigkeit des Produk-
tes oder zur Deckung der 
Forschungs- und Entwick-
lungskosten fällt; 

 
c) wenn der Auftrag wegen 

seiner technischen oder 
künstlerischen Besonder-
heiten oder aufgrund des 
Schutzes von Ausschließ-
lichkeitsrechten (z. B. Pa-
tent-, Urheberrecht) nur von 
einem bestimmten Unter-
nehmen durchgeführt wer-
den kann; 

 
d) soweit dies unbedingt er-

forderlich ist, wenn aus 
dringlichen zwingenden 
Gründen, die die Auftrag-
geber nicht voraussehen 
konnten, die vorgeschrie-
benen Fristen nicht ein-
gehalten werden können. 
Die Umstände, die die 
zwingende Dringlichkeit 
begründen, dürfen auf kei-
nen Fall dem Verhalten der 
Auftraggeber zuzuschrei-
ben sein; 

 
e) bei zusätzlichen Lieferun-
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gen des ursprünglichen 
Auftragnehmers, die ent-
weder zur teilweisen Er-
neuerung von gelieferten 
Waren oder Einrichtungen 
zur laufenden Benutzung 
oder zur Erweiterung von 
Lieferungen oder beste-
henden Einrichtungen be-
stimmt sind, wenn ein 
Wechsel des Unterneh-
mens dazu führen würde, 
dass der Auftraggeber Wa-
ren mit unterschiedlichen 
technischen Merkmalen 
kaufen müsste und dies ei-
ne technische Unverein-
barkeit oder unverhältnis-
mäßige technische Schwie-
rigkeiten bei Gebrauch, Be-
trieb oder Wartung mit sich 
bringen würde. Die Laufzeit 
dieser Aufträge sowie die 
der Daueraufträge darf in 
der Regel drei Jahre nicht 
überschreiten;  

 
f) für zusätzliche Dienstleis-

tungen, die weder in dem 
der Vergabe zugrunde lie-
genden Entwurf noch im 
zuerst geschlossenen Ver-
trag vorgesehen sind, die 
aber wegen eines unvor-
hergesehenen Ereignisses 
zur Ausführung der darin 
beschriebenen Dienstleis-
tungen erforderlich sind, 
sofern der Auftrag an das 
Unternehmen vergeben 
wird, das diese Dienstleis-

gen des ursprünglichen 
Auftragnehmers, die ent-
weder zur teilweisen Er-
neuerung von gelieferten 
Waren oder Einrichtungen 
zur laufenden Benutzung 
oder zur Erweiterung von 
Lieferungen oder beste-
henden Einrichtungen be-
stimmt sind, wenn ein 
Wechsel des Unterneh-
mens dazu führen würde, 
dass die Auftraggeber Wa-
ren mit unterschiedlichen 
technischen Merkmalen 
kaufen müssten und dies 
eine technische Unverein-
barkeit oder unverhältnis-
mäßige technische Schwie-
rigkeiten bei Gebrauch, Be-
trieb oder Wartung mit sich 
bringen würde. Die Laufzeit 
dieser Aufträge sowie die 
der Daueraufträge darf in 
der Regel drei Jahre nicht 
überschreiten; 

 
f) für zusätzliche Dienstleis-

tungen, die weder in dem 
der Vergabe zugrunde lie-
genden Entwurf noch im 
zuerst geschlossenen Ver-
trag vorgesehen sind, die 
aber wegen eines unvor-
hergesehenen Ereignisses 
zur Ausführung der darin 
beschriebenen Dienstleis-
tungen erforderlich sind, 
sofern der Auftrag an das 
Unternehmen vergeben 
wird, das diese Dienstleis-
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tung erbringt, wenn sich die 
zusätzlichen Dienstleistun-
gen in technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht 
nicht ohne wesentlichen 
Nachteil für den Auftragge-
ber vom Hauptauftrag tren-
nen lassen oder wenn die-
se Dienstleistungen zwar 
von der Ausführung des ur-
sprünglichen Auftrags ge-
trennt werden können, aber 
für dessen Vollendung un-
bedingt erforderlich sind. 
Der Gesamtwert der Auf-
träge für die zusätzlichen 
Dienstleistungen darf je-
doch 50 vom Hundert des 
Wertes des Hauptauftrags 
nicht überschreiten;  

 
g) bei neuen Dienstleistungen, 

die in der Wiederholung 
gleichartiger Leistungen 
bestehen, die durch den 
gleichen Auftraggeber an 
das Unternehmen verge-
ben werden, das den ers-
ten Auftrag erhalten hat, 
sofern sie einem Grund-
entwurf entsprechen und 
dieser Entwurf Gegenstand 
des ersten Auftrags war, 
der entweder im Offenen 
oder Nichtoffenen Verfah-
ren vergeben wurde. Die 
Möglichkeit der Anwendung 
des Verhandlungsverfah-
rens muss bereits in der 
Ausschreibung des ersten 
Vorhabens angegeben 

tung erbringt, wenn sich die 
zusätzlichen Dienstleistun-
gen in technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht 
nicht ohne wesentlichen 
Nachteil für den Auftragge-
ber vom Hauptauftrag tren-
nen lassen oder wenn die-
se Dienstleistungen zwar 
von der Ausführung des ur-
sprünglichen Auftrags ge-
trennt werden können, aber 
für dessen Vollendung un-
bedingt erforderlich sind. 
Der Gesamtwert der Auf-
träge für die zusätzlichen 
Dienstleistungen darf je-
doch 50 vom Hundert des 
Wertes des Hauptauftrags 
nicht überschreiten; 

 
g) bei neuen Dienstleistungen, 

die in der Wiederholung 
gleichartiger Leistungen 
bestehen, die durch den 
gleichen Auftraggeber an 
das Unternehmen verge-
ben werden, das den ers-
ten Auftrag erhalten hat, 
sofern sie einem Grund-
entwurf entsprechen und 
dieser Entwurf Gegenstand 
des ersten Auftrags war, 
der entweder im offenen 
oder nicht offenen Verfah-
ren vergeben wurde. Die 
Möglichkeit der Anwendung 
des Verhandlungsverfah-
rens muss bereits in der 
Ausschreibung des ersten 
Vorhabens angegeben 
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werden; der für die nach-
folgenden Dienstleistungen 
in Aussicht genommene 
Gesamtauftragswert wird 
vom Auftraggeber bei der 
Berechnung des Auftrags-
wertes berücksichtigt. Das 
Verhandlungsverfahren 
darf jedoch nur innerhalb 
von drei Jahren nach Ab-
schluss des ersten Auftrags 
angewandt werden;  

 
h) wenn im Anschluss an ei-

nen Wettbewerb im Sinne 
des § 31a Nr. 1 Abs. 1 der 
Auftrag nach den Bedin-
gungen dieses Wettbe-
werbs an den Gewinner 
oder an einen der Preisträ-
ger vergeben werden 
muss. Im letzteren Fall 
müssen alle Preisträger 
des Wettbewerbs zur Teil-
nahme an den Verhandlun-
gen aufgefordert werden;  

 
i) bei auf einer Warenbörse 

notierten und gekauften 
Ware;  

 
j) wenn Waren zu besonders 

günstigen Bedingungen bei 
Lieferanten, die ihre Ge-
schäftstätigkeit endgültig 
einstellen, oder bei Insol-
venzverwaltern oder Liqui-
datoren im Rahmen eines 
Insolvenz-, Vergleichs- 
oder Ausgleichsverfahrens 
oder eines in den Vorschrif-

werden; der für die nach-
folgenden Dienstleistungen 
in Aussicht genommene 
Gesamtauftragswert wird 
vom Auftraggeber bei der 
Berechnung des Auftrags-
wertes berücksichtigt. Das 
Verhandlungsverfahren 
darf jedoch nur innerhalb 
von drei Jahren nach Ab-
schluss des ersten Auftrags 
angewandt werden; 

 
h) wenn im Anschluss an ei-

nen Wettbewerb im Sinne 
des Absatzes 8 Satz 1 der 
Auftrag nach den Bedin-
gungen dieses Wettbe-
werbs an den Gewinner 
oder an einen der Preisträ-
ger vergeben werden 
muss. Im letzteren Fall 
müssen alle Preisträger des 
Wettbewerbs zur Teilnah-
me an den Verhandlungen 
aufgefordert werden; 

 
i) bei auf einer Warenbörse 

notierten und gekauften 
Ware; 

 
j) wenn Waren zu besonders 

günstigen Bedingungen bei 
Lieferanten, die ihre Ge-
schäftstätigkeit endgültig 
einstellen, oder bei Insol-
venzverwaltern oder Liqui-
datoren im Rahmen eines 
Insolvenz-, Vergleichs- oder 
Ausgleichsverfahrens oder 
eines in den Vorschriften 
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ten eines anderen Mitglied-
staates vorgesehenen 
gleichartigen Verfahrens 
erworben werden.  

 
§ 3 a Nr. 1 Abs. 2  
(2) Vergeben die Auftraggeber ei-
nen Auftrag im Nichtoffenen Verfah-
ren, im Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung oder 
im Wettbewerblichen Dialog, so 
können sie eine Höchstzahl von 
Unternehmen bestimmen, die zur 
Angebotsabgabe oder zur Teilnah-
me am Dialog aufgefordert werden. 
Diese Zahl ist in der Bekanntma-
chung nach Absatz 3 anzugeben. 
Sie darf im Nichtoffenen Verfahren 
nicht unter fünf, im Verhandlungs-
verfahren mit vorheriger Bekannt-
machung und im Wettbewerblichen 
Dialog nicht unter drei liegen. 
 
§ 3 a Nr. 1 Abs. 3  
(3) Die Auftraggeber können vorse-
hen, dass das Verhandlungsverfah-
ren oder der Wettbewerbliche Dia-
log in verschiedenen aufeinander 
folgenden Phasen abgewickelt 
werden, um so die Zahl der Ange-
bote, über die verhandelt wird, oder 
die zu erörternden Lösungen an-
hand der vorgegebenen Zuschlags-
kriterien zu verringern. Wenn die 
Auftraggeber dies vorsehen, geben 
sie dies in der Bekanntmachung 
oder in den Vergabeunterlagen an. 
In der Schlussphase des Verfah-
rens müssen so viele Angebote vor-
liegen, dass ein echter Wettbewerb 
gewährleistet ist. 

eines anderen Mitgliedstaa-
tes vorgesehenen gleichar-
tigen Verfahrens erworben 
werden. 

 
 
(5) Vergeben die Auftraggeber ei-
nen Auftrag im nicht offenen Ver-
fahren oder im Verhandlungsver-
fahren mit Teilnahmewettbewerb, 
so können sie eine Höchstzahl von 
Unternehmen bestimmen, die zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wer-
den. Die Zahl ist in der Bekanntma-
chung anzugeben. Sie darf im nicht 
offenen Verfahren nicht unter fünf, 
im Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb nicht unter drei 
liegen. 
 
 
 
 
(6) Die Auftraggeber können vorse-
hen, dass das Verhandlungsverfah-
ren in verschiedenen aufeinander 
folgenden Phasen abgewickelt wird, 
um so die Zahl der Angebote, über 
die verhandelt wird, oder die zu er-
örternden Lösungen anhand der 
vorgegebenen Zuschlagskriterien 
zu verringern. Wenn die Auftragge-
ber dies vorsehen, geben sie dies 
in der Bekanntmachung oder in den 
Vergabeunterlagen an. In der 
Schlussphase des Verfahrens müs-
sen so viele Angebote vorliegen, 
dass ein echter Wettbewerb ge-
währleistet ist, sofern eine ausrei-
chende Anzahl von geeigneten Be-
werbern vorhanden ist. 
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§ 6a Abs. 1 VgV 2003 
(1) Die staatlichen Auftraggeber 
können für die Vergabe eines Lie-
fer-, Dienstleistungs- oder Bauauf-
trags oberhalb der Schwellenwerte 
einen wettbewerblichen Dialog 
durchführen, sofern sie objektiv 
nicht in der Lage sind,  
 

1. die technischen Mittel an-
zugeben, mit denen ihre 
Bedürfnisse und Ziele er-
füllt werden können oder 

 
2. die rechtlichen oder finan-

ziellen Bedingungen des 
Vorhabens anzugeben. 

 
 
 
 
§ 6a Abs. 2 VgV 2003 
(2) Die staatlichen Auftraggeber 
haben ihre Bedürfnisse und Anfor-
derungen europaweit bekannt zu 
machen; die Erläuterung dieser An-
forderungen erfolgt in der Be-
kanntmachung oder in einer Be-
schreibung. 
 
 
 
 
 
 
§ 6 a Abs. 3 VgV 2003 
(3) Mit den im Anschluss an die Be-
kanntmachung nach Absatz 2 aus-
gewählten Unternehmen ist ein Dia-
log zu eröffnen, in dem die staatli-

 
 
(7) Die Auftraggeber können für die 
Vergabe eines Auftrags einen wett-
bewerblichen Dialog durchführen, 
sofern sie objektiv nicht in der Lage 
sind, 
 
 
 

- die technischen Mittel an-
zugeben, mit denen ihre 
Bedürfnisse und Ziele er-
füllt werden können oder 

 
- die rechtlichen oder finan-

ziellen Bedingungen des 
Vorhabens anzugeben. 

 
 
Zu diesem Zweck gehen die Auf-
traggeber wie folgt vor: 
 

a) Sie beschreiben und erläu-
tern ihre Bedürfnisse und 
Anforderungen in der Be-
kanntmachung oder in ei-
ner Leistungsbeschreibung. 
In der Bekanntmachung 
können sie eine Höchstzahl 
von Unternehmen bestim-
men, die zur Teilnahme am 
Dialog aufgefordert werden 
und die nicht unter drei lie-
gen darf. 

 
 

b) Mit den im Anschluss an 
die Bekanntmachung aus-
gewählten Unternehmen 
eröffnen die Auftraggeber 
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chen Auftraggeber ermitteln und 
festlegen, wie ihre Bedürfnisse am 
besten erfüllt werden können. Bei 
diesem Dialog können sie mit den 
ausgewählten Unternehmen alle 
Einzelheiten des Auftrages erörtern. 
Die staatlichen Auftraggeber haben 
dafür zu sorgen, dass alle Unter-
nehmen bei dem Dialog gleich be-
handelt werden. Insbesondere dür-
fen sie nicht Informationen so wei-
tergeben, dass bestimmte Unter-
nehmen begünstigt werden könn-
ten. Die staatlichen Auftraggeber 
dürfen Lösungsvorschläge oder 
vertrauliche Informationen eines 
Unternehmens nicht ohne dessen 
Zustimmung an die anderen Unter-
nehmen weitergeben und diese nur 
im Rahmen des Vergabeverfahrens 
verwenden. 
 
§ 6 a Abs. 4 VgV 2003 
(4) Die staatlichen Auftraggeber 
können vorsehen, dass der Dialog 
in verschiedenen aufeinander fol-
genden Phasen abgewickelt wird, 
um die Zahl der in der Dialogphase 
zu erörternden Lösungen anhand 
der in der Bekanntmachung oder in 
der Beschreibung angegebenen 
Zuschlagskriterien zu verringern. Im 
Fall des Satzes 1 ist dies in der Be-
kanntmachung oder in einer Be-
schreibung anzugeben. Die staatli-
chen Auftraggeber haben die Un-
ternehmen, deren Lösungen nicht 
für die nächstfolgende Dialogphase 
vorgesehen sind, darüber zu infor-
mieren. 
 

einen Dialog, in dem sie 
ermitteln und festlegen, wie 
ihre Bedürfnisse am besten 
erfüllt werden können. Da-
bei können sie mit den 
ausgewählten Unterneh-
men alle Einzelheiten des 
Auftrages erörtern. Sie sor-
gen dafür, dass alle Unter-
nehmen bei dem Dialog 
gleich behandelt werden, 
geben Lösungsvorschläge 
oder vertrauliche Informati-
onen eines Unternehmens 
nicht ohne dessen Zustim-
mung an die anderen Un-
ternehmen weiter und ver-
wenden diese nur im Rah-
men des Vergabeverfah-
rens. 

 
 
 

c) Die Auftraggeber können 
vorsehen, dass der Dialog 
in verschiedenen aufeinan-
der folgenden Phasen ab-
gewickelt wird, um die Zahl 
der in der Dialogphase zu 
erörternden Lösungen an-
hand der Zuschlagskriterien 
zu verringern. Die Unter-
nehmen, deren Lösungen 
nicht für die nächstfolgende 
Dialogphase vorgesehen 
sind, werden darüber in-
formiert. 
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§ 6 a Abs. 5 VgV 2003 
(5) Die staatlichen Auftraggeber 
haben den Dialog für abgeschlos-
sen zu erklären, wenn  
 

1. eine Lösung gefunden wor-
den ist, die ihre Bedürfnisse 
erfüllt oder 

 
2. erkennbar ist, dass keine 

Lösung gefunden werden 
kann; 

 
sie haben die Unternehmen dar-
über zu informieren. Im Fall des 
Satzes 1 Nr. 1 haben sie die Unter-
nehmen aufzufordern, auf der 
Grundlage der eingereichten und in 
der Dialogphase näher ausgeführ-
ten Lösungen ihr endgültiges An-
gebot vorzulegen. Die Angebote 
müssen alle zur Ausführung des 
Projekts erforderlichen Einzelheiten 
enthalten. Der staatliche Auftragge-
ber kann verlangen, dass Präzisie-
rungen, Klarstellungen und Ergän-
zungen zu diesen Angeboten ge-
macht werden. Diese Präzisierun-
gen, Klarstellungen oder Ergänzun-
gen dürfen jedoch keine Änderung 
der grundlegenden Elemente des 
Angebotes oder der Ausschreibung 
zur Folge haben, die den Wettbe-
werb verfälschen oder diskriminie-
rend wirken könnte. 
 
§ 6 a Abs. 6 VgV 2003 
(6) Die staatlichen Auftraggeber 
haben die Angebote auf Grund der 
in der Bekanntmachung oder in der 

 
 

d) Die Auftraggeber erklären 
den Dialog für abgeschlos-
sen, wenn eine oder meh-
rere Lösungen gefunden 
worden sind, die ihre Be-
dürfnisse erfüllen oder er-
kennbar ist, dass keine Lö-
sung gefunden werden 
kann. Im Fall der ersten Al-
ternative fordern sie die Un-
ternehmen auf, auf der 
Grundlage der eingereich-
ten und in der Dialogphase 
näher ausgeführten Lösun-
gen ihr endgültiges Ange-
bot vorzulegen, das alle zur 
Ausführung des Projekts 
erforderlichen Einzelheiten 
enthalten muss. Die Auf-
traggeber können verlan-
gen, dass Präzisierungen, 
Klarstellungen und Ergän-
zungen zu diesen Angebo-
ten gemacht werden. Diese 
Präzisierungen, Klarstel-
lungen oder Ergänzungen 
dürfen jedoch keine Ände-
rung der grundlegenden 
Elemente des Angebotes 
oder der Ausschreibung zur 
Folge haben, die den Wett-
bewerb verfälschen oder 
diskriminierend wirken 
könnte. 

 
 

e) Die Auftraggeber bewerten 
die Angebote auf Grund der 
in der Bekanntmachung 
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Beschreibung festgelegten Zu-
schlagskriterien zu bewerten und 
das wirtschaftlichste Angebot aus-
zuwählen. Die staatlichen Auftrag-
geber dürfen das Unternehmen, 
dessen Angebot als das wirtschaft-
lichste ermittelt wurde, auffordern, 
bestimmte Einzelheiten des Ange-
botes näher zu erläutern oder im 
Angebot enthaltene Zusagen zu 
bestätigen. Dies darf nicht dazu 
führen, dass wesentliche Aspekte 
des Angebotes oder der Ausschrei-
bung geändert werden, und dass 
der Wettbewerb verzerrt wird oder 
andere am Verfahren beteiligte Un-
ternehmen diskriminiert werden. 
 
 
 
 
 
§ 6 a Abs. 7 VgV 2003 
(7) Verlangen die staatlichen Auf-
traggeber, dass die am wettbe-
werblichen Dialog teilnehmenden 
Unternehmen Entwürfe, Pläne, 
Zeichnungen, Berechnungen oder 
andere Unterlagen ausarbeiten, 
müssen sie einheitlich für alle Un-
ternehmen, die die geforderte Un-
terlage rechtzeitig vorgelegt haben, 
eine angemessene Kostenerstat-
tung hierfür gewähren. 
 
 
 
 
§ 31 a Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Wettbewerbe sind Auslo-
bungsverfahren, die zu einem 

oder in den Vergabeunter-
lagen festgelegten Zu-
schlagskriterien und wählen 
das wirtschaftlichste Ange-
bot aus. Sie dürfen das Un-
ternehmen, dessen Ange-
bot als das wirtschaftlichste 
ermittelt wurde, auffordern, 
bestimmte Einzelheiten des 
Angebotes näher zu erläu-
tern oder im Angebot ent-
haltene Zusagen zu bestä-
tigen. Dies darf nicht dazu 
führen, dass wesentliche 
Aspekte des Angebotes 
oder der Ausschreibung 
geändert werden, und dass 
der Wettbewerb verzerrt 
wird oder andere am Ver-
fahren beteiligte Unterneh-
men diskriminiert werden. 

 
 

f) Verlangen die Auftragge-
ber, dass die am wettbe-
werblichen Dialog teilneh-
menden Unternehmen 
Entwürfe, Pläne, Zeichnun-
gen, Berechnungen oder 
andere Unterlagen ausar-
beiten, müssen sie einheit-
lich für alle Unternehmen, 
die die geforderte Unterla-
ge rechtzeitig vorgelegt ha-
ben, eine angemessene 
Kostenerstattung hierfür 
gewähren. 

 
 
(8) Die Auftraggeber können, so-
weit die entsprechende Leistung 
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Dienstleistungsauftrag führen sol-
len.  
 
§ 31 a Nr. 1 Abs. 2  
(2) Für Wettbewerbe über freiberuf-
liche Leistungen insbesondere auf 
dem Gebiet der Raumplanung, 
Stadtplanung, der Architektur und 
des Bauwesens gelten die Bestim-
mungen der Verdingungsordnung 
für freiberufliche Leistungen (VOF).  
 
§ 31 a Nr. 3 Abs. 1  
3. (1) Auftraggeber, die einen Wett-
bewerb durchführen wollen, teilen 
ihre Absicht durch Bekanntma-
chung nach dem im Anhang XII der 
Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 
enthaltenen Muster mit. Die Be-
kanntmachung ist dem Amt für amt-
liche Veröffentlichungen der Euro-
päischen Gemeinschaften1 unver-
züglich mitzuteilen.  
 
§ 31 a Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Die auf die Durchführung des 
Wettbewerbs anwendbaren Regeln 
sind den an der Teilnahme am 
Wettbewerb Interessierten mitzutei-
len.  
 
 
 
 
 
 
 
§ 31 a Nr. 2 Abs. 3  
(3) Bei Wettbewerben mit be-
schränkter Teilnehmerzahl haben 
die Auftraggeber eindeutige und 

nicht unter die VOF fallen, Auslo-
bungen (Wettbewerbe) für Aufträge 
durchführen, die zu einer Dienst-
leistung führen sollen. Dabei ver-
fahren sie wie folgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Die Auftraggeber teilen ihre 
Absicht durch Bekanntma-
chung nach dem im An-
hang XII der Verordnung 
(EG) zur Einführung von 
Standardformularen für die 
Veröffentlichung von Ver-
gabebekanntmachungen im 
Rahmen von Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Auf-
träge gemäß der Richtlinien 
2004/17/EG und der Richt-
linie 2004/18/EG des Euro-
päischen Parlaments und 
des Rats in der jeweils gel-
tenden Fassung enthalte-
nen Muster mit und ma-
chen die auf die Durchfüh-
rung des Wettbewerbs an-
wendbaren Regeln den an 
der Teilnahme am Wettbe-
werb Interessierten zu-
gänglich. 

 
 

b) Bei Wettbewerben mit be-
schränkter Teilnehmerzahl 
haben die Auftraggeber 
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nicht diskriminierende Auswahlkrite-
rien festzulegen. Die Zahl der Be-
werber muss ausreichen, um einen 
echten Wettbewerb zu gewährleis-
ten. 
 
 
 
§ 31 a Nr. 2 Abs. 4  
(4) Das Preisgericht darf nur aus 
Preisrichtern bestehen, die von den 
Teilnehmern des Wettbewerbs un-
abhängig sind. Wird von den Wett-
bewerbsteilnehmern eine bestimm-
te berufliche Qualifikation verlangt, 
muss mindestens ein Drittel der 
Preisrichter über dieselbe oder eine 
gleichwertige Qualifikation verfü-
gen.  
 
§ 31 a Nr. 2 Abs. 5  
(5) Das Preisgericht ist in seinen 
Entscheidungen und Stellungnah-
men unabhängig. Es trifft diese 
aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, 
die anonym vorgelegt werden, und 
nur aufgrund von Kriterien, die in 
der Bekanntmachung nach Num-
mer 3 genannt sind.  
 
§ 31 a Nr. 2 Abs. 6  
(6) Das Preisgericht hat einen von 
den Preisrichtern zu unterzeich-
nenden Bericht zu erstellen über 
die Rangfolge der von ihm ausge-
wählten Projekte und über die ein-
zelnen Wettbewerbsarbeiten.  
 
§ 31 a Nr. 3 Abs. 3  
(3) Auftraggeber, die einen Wett-
bewerb durchgeführt haben, geben 

eindeutige und nicht dis-
kriminierende Auswahlkrite-
rien festzulegen. Die Zahl 
der Bewerber muss ausrei-
chen, um einen echten 
Wettbewerb zu gewährleis-
ten. 

 
 

c) Das Preisgericht darf nur 
aus Preisrichtern bestehen, 
die von den Teilnehmern 
des Wettbewerbs unab-
hängig sind. Wird von den 
Wettbewerbsteilnehmern 
eine bestimmte berufliche 
Qualifikation verlangt, muss 
mindestens ein Drittel der 
Preisrichter über dieselbe 
oder eine gleichwertige 
Qualifikation verfügen. Es 
trifft Entscheidungen und 
Stellungnahmen selbst-
ständig und unabhängig 
aufgrund von Wettbe-
werbsarbeiten, die anonym 
vorgelegt werden, aufgrund 
der Kriterien, die in der Be-
kanntmachung genannt 
sind. Das Preisgericht er-
stellt einen von den Preis-
richtern zu unterzeichnen-
den Bericht über die Rang-
folge der von ihm ausge-
wählten Projekte und über 
die einzelnen Wettbe-
werbsarbeiten. 

 
 

d) Auftraggeber, die einen 
Wettbewerb durchgeführt 
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spätestens 48 Tage nach Durchfüh-
rung eine Bekanntmachung nach 
dem im Anhang XIII der Verord-
nung (EG) Nr. 1564/2005 enthalte-
nen Muster an das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäi-
schen Gemeinschaften. § 27a gilt 
entsprechend. 
 
§ 31 a Nr. 3 Abs. 2  
(2) § 17a Nr. 1 gilt entsprechend. 

haben, geben spätestens 
48 Tage nach Durchfüh-
rung eine Bekanntmachung 
nach dem im Anhang XIII 
der Verordnung (EG) Nr. 
1564/2005 enthaltenen 
Muster an das Amt für amt-
liche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemein-
schaften. Die Bestimmun-
gen über die Behandlung 
nicht berücksichtigter Be-
werbungen gelten entspre-
chend. 
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2006 2009 
§ 3a 

Arten der Vergabe, Rahmenver-
einbarungen  

§ 4 EG  
Rahmenvereinbarungen 

§ 3 a Nr. 4 Abs. 1  

(1) Rahmenvereinbarungen sind öf-
fentliche Aufträge, die die Auftrag-
geber an ein oder mehrere Unter-
nehmen vergeben können, um die 
Bedingungen für Einzelaufträge, die 
während eines bestimmten Zeit-
raumes vergeben werden sollen, 
festzulegen, insbesondere über den 
in Aussicht genommenen Preis. 
Das in Aussicht genommene Auf-
tragsvolumen ist so genau wie 
möglich zu ermitteln und zu be-
schreiben, braucht aber nicht ab-
schließend festgelegt zu werden. 
Die Auftraggeber dürfen für diesel-
be Leistung nicht mehrere Rah-
menvereinbarungen vergeben. 

 
§ 3 a Nr. 4 Abs. 3  
(3) Für den Abschluss einer Rah-
menvereinbarung befolgen die Auf-
traggeber die Verfahrensvorschrif-
ten dieses Abschnittes in allen 
Phasen bis zur Zuschlagserteilung 
der Einzelaufträge, die auf diese 
Rahmenvereinbarung gestützt sind. 
Solche Einzelaufträge sind nur zwi-
schen den von Anbeginn an der 
Rahmenvereinbarung beteiligten 
Auftraggebern und Unternehmen 
zulässig. Bei der Vergabe der auf 
einer Rahmenvereinbarung beru-
henden Einzelaufträge dürfen keine 

 

(1) Rahmenvereinbarungen sind 
Aufträge, die ein oder mehrere Auf-
traggeber an ein oder mehrere Un-
ternehmen vergeben können, um 
die Bedingungen für Einzelaufträge, 
die während eines bestimmten Zeit-
raumes vergeben werden sollen, 
festzulegen, insbesondere über den 
in Aussicht genommenen Preis. 
Das in Aussicht genommene Auf-
tragsvolumen ist so genau wie 
möglich zu ermitteln und bekannt 
zu geben, braucht aber nicht ab-
schließend festgelegt zu werden. 
Die Auftraggeber dürfen für diesel-
be Leistung nicht mehrere Rah-
menvereinbarungen abschließen. 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Erteilung von Einzelaufträ-
gen nach den Absätzen 3 bis 6 ist 
nur zulässig zwischen den Auftrag-
gebern, die ihren voraussichtlichen 
Bedarf für das Vergabeverfahren 
gemeldet haben, und den Unter-
nehmen, mit denen die Rahmen-
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grundlegenden Änderungen an den 
Bedingungen dieser Rahmenver-
einbarung vorgenommen werden. 
 
 
§ 3 a Nr. 4 Abs. 4  
(4) Wird eine Rahmenvereinbarung 
mit einem Unternehmen geschlos-
sen, so werden die auf dieser 
Rahmenvereinbarung beruhenden 
Einzelaufträge entsprechend den 
Bedingungen der Rahmenvereinba-
rung vergeben. Vor der Vergabe 
der Einzelaufträge kann die Verga-
bestelle das an der Rahmenverein-
barung beteiligte Unternehmen in 
Textform konsultieren und dabei 
auffordern, sein Angebot erforderli-
chenfalls zu vervollständigen. 
 
§ 3 a Nr. 4 Abs. 5  
(5) Wird eine Rahmenvereinbarung 
mit mehreren Unternehmen ge-
schlossen, so müssen mindestens 
drei Unternehmen beteiligt sein, so-
fern eine ausreichend große Zahl 
von Unternehmen die Eignungskri-
terien und eine ausreichend große 
Zahl von zulässigen Angeboten die 
Zuschlagskriterien erfüllt. 
 
§ 3 a Nr. 4 Abs. 6  
(6) Die Vergabe von Einzelaufträ-
gen, die auf einer mit mehreren Un-
ternehmen geschlossenen Rah-
menvereinbarung beruhen, erfolgt  
 

a) sofern alle Bedingungen 
festgelegt sind, nach den 
Bedingungen der Rahmen-
vereinbarung ohne erneu-

vereinbarungen abgeschlossen 
wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) Wird eine Rahmenvereinbarung 
mit mehreren Unternehmen ge-
schlossen, so müssen mindestens 
drei Unternehmen beteiligt sein, so-
fern eine ausreichend große Zahl 
von Unternehmen die Eignungskri-
terien und eine ausreichend große 
Zahl von zulässigen Angeboten die 
Zuschlagskriterien erfüllt. 

 

(5) Die Vergabe von Einzelaufträ-
gen, die auf einer mit mehreren Un-
ternehmen geschlossenen Rah-
menvereinbarung beruhen, erfolgt 
 

a) sofern alle Bedingungen 
festgelegt sind, nach den 
Bedingungen der Rahmen-
vereinbarung ohne erneu-
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ten Aufruf zum Wettbewerb 
oder 

 
b) sofern nicht alle Bedingun-

gen in der Rahmenverein-
barung festgelegt sind, 
nach erneutem Aufruf der 
Parteien zum Wettbewerb 
zu denselben Bedingun-
gen, die erforderlichenfalls 
zu präzisieren sind, oder 
nach anderen, in den Ver-
dingungsunterlagen der 
Rahmenvereinbarung ge-
nannten Bedingungen. 

 
§ 3 a Nr. 4 Abs. 7  
(7) Im Fall von Absatz 6 Buchstabe 
b) ist folgendes Verfahren einzuhal-
ten: 
 

a) Vor Vergabe jedes Einzel-
auftrags konsultieren die 
Vergabestellen in Textform 
die Unternehmen, ob sie in 
der Lage sind, den Einzel-
auftrag auszuführen. 

 
b) Die Vergabestellen setzen 

eine angemessene Frist für 
die Abgabe der Angebote 
für jeden Einzelauftrag; da-
bei berücksichtigen sie ins-
besondere die Komplexität 
des Auftragsgegenstands 
und die für die Übermittlung 
der Angebote erforderliche 
Zeit 

 
 
 

ten Aufruf zum Wettbewerb 
oder 

 

b) sofern nicht alle Bedingun-
gen in der Rahmenverein-
barung festgelegt sind, 
nach erneutem Aufruf der 
Parteien zum Wettbewerb 
zu denselben Bedingun-
gen, die erforderlichenfalls 
zu präzisieren sind, oder 
nach anderen in der Rah-
menvereinbarung genann-
ten Bedingungen. 

 
 

(6) Im Fall von Absatz 5 Buchstabe 
b) ist folgendes Verfahren einzuhal-
ten: 
 

a) vor Vergabe jedes Einzel-
auftrags konsultieren die 
Auftraggeber in Textform 
die Unternehmen, ob sie in 
der Lage sind, den Einzel-
auftrag auszuführen. 

 

b) Die Auftraggeber setzen ei-
ne angemessene Frist für 
die Abgabe der Angebote 
für jeden Einzelauftrag; da-
bei berücksichtigen sie ins-
besondere die Komplexität 
des Auftragsgegenstands 
und die für die Übermittlung 
der Angebote erforderliche 
Zeit. 
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c) Die Vergabestellen geben 
an, in welcher Form die 
Angebote einzureichen 
sind, der Inhalt der Angebo-
te ist bis zum Ablauf der 
Angebotsfrist geheim zu 
halten. 

 
d) Die Vergabestellen verge-

ben die einzelnen Aufträge 
an das Unternehmen, das 
auf der Grundlage der in 
den Verdingungsunterlagen 
der Rahmenvereinbarung 
aufgestellten Zuschlagskri-
terien das wirtschaftlichste 
Angebot vorgelegt hat. 

 
§ 3 a Nr. 4 Abs. 8  
(8) Die Laufzeit einer Rahmenver-
einbarung darf vier Jahre nicht 
überschreiten, es sei denn der Auf-
tragsgegenstand oder andere be-
sondere Umstände rechtfertigen ei-
ne Ausnahme. 
 

c) Die Auftraggeber geben an, 
in welcher Form die Ange-
bote einzureichen sind, der 
Inhalt der Angebote ist bis 
zum Ablauf der Angebots-
frist geheim zu halten. 

 

d) Die Auftraggeber vergeben 
die einzelnen Aufträge an 
das Unternehmen, das auf 
der Grundlage der in der 
Rahmenvereinbarung auf-
gestellten Zuschlagskrite-
rien das wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben hat. 

 
 

(7) Die Laufzeit einer Rahmenver-
einbarung darf vier Jahre nicht 
überschreiten, es sei denn der Auf-
tragsgegenstand oder andere be-
sondere Umstände rechtfertigen ei-
ne Ausnahme. 
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 § 5 EG  
Dynamische elektronische Ver-

fahren 
. (1) Die Auftraggeber können für die 

Vergabe von Aufträgen über markt-
übliche Waren und Leistungen ein 
dynamisches elektronisches Ver-
fahren gem. § 101 Abs. 6 Satz 2 
GWB einrichten. Die Auftraggeber 
verwenden bei der Einrichtung des 
dynamischen elektronischen Ver-
fahrens und bei der Vergabe der 
Aufträge dabei ausschließlich elekt-
ronische Mittel gemäß § 13 EG Ab-
satz 2 und 3 und § 16 EG Abs 1 
und 2. Sie haben dieses Verfahren 
als offenes Vergabeverfahren in al-
len Phasen von der Einrichtung bis 
zur Vergabe des zu vergebenden 
Auftrags durchzuführen. Alle Unter-
nehmen, die die Eignungskriterien 
erfüllen und ein erstes vorläufiges 
Angebot im Einklang mit den Ver-
gabeunterlagen und den etwaigen 
zusätzlichen Dokumenten vorgelegt 
haben, werden zur Teilnahme zu-
gelassen. Die Unternehmen können 
jederzeit ihre vorläufigen Angebote 
nachbessern, sofern die Angebote 
mit den Vergabeunterlagen verein-
bar bleiben. 
 
 
(2) Beim dynamischen elektroni-
schen Verfahren ist Folgendes ein-
zuhalten: 
 

a) In der Bekanntmachung 
wird angegeben, dass es 
sich um ein dynamisches 
elektronisches Verfahren 
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handelt. 
 

b) In den Vergabeunterlagen 
sind insbesondere der Ge-
genstand der beabsichtig-
ten Beschaffungen sowie 
alle erforderlichen Informa-
tionen zum dynamischen 
elektronischen Verfahren, 
zur verwendeten elektroni-
schen Ausrüstung des Auf-
traggebers, zu den Daten-
formaten und zu den tech-
nischen Vorkehrungen und 
Merkmalen der elektroni-
schen Verbindung zu präzi-
sieren. 
 

c) Es ist auf elektronischem 
Wege ab dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der Be-
kanntmachung und bis zur 
Beendigung des dynami-
schen elektronischen Ver-
fahrens ein freier, unmittel-
barer und uneingeschränk-
ter Zugang zu den Verga-
beunterlagen und den zu-
sätzlichen Dokumenten zu 
gewähren und in der Be-
kanntmachung die Internet-
Adresse anzugeben, unter 
der diese Dokumente abge-
rufen werden können. 
 

d) Die Auftraggeber ermögli-
chen während der gesam-
ten Laufzeit des dynami-
schen elektronischen Ver-
fahrens jedem Unterneh-
men, ein vorläufiges Ange-
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bot zu unterbreiten, um zur 
Teilnahme am dynami-
schen elektronischen Ver-
fahren zugelassen zu wer-
den. Sie prüfen dieses An-
gebot innerhalb einer Frist 
von höchstens 15 Kalen-
dertagen ab dem Zeitpunkt 
der Vorlage des Angebots. 
Sie können die Frist zur 
Angebotswertung verlän-
gern, sofern nicht zwi-
schenzeitlich ein Aufruf 
zum Wettbewerb erfolgt. 
Die Auftraggeber unterrich-
ten das Unternehmen un-
verzüglich darüber, ob das 
Unternehmen zur Teilnah-
me am dynamischen elekt-
ronischen Verfahren zuge-
lassen ist oder sein vorläu-
figes Angebot abgelehnt 
wurde. 
 

e) Für jeden Einzelauftrag hat 
ein gesonderter Aufruf zum 
Wettbewerb zu erfolgen. 
Vor diesem Aufruf zum 
Wettbewerb veröffentlichen 
die Auftraggeber eine ver-
einfachte Bekanntmachung 
nach Anhang IX der Ver-
ordnung (EG) zur Einfüh-
rung von Standardformula-
ren für die Veröffentlichung 
von Vergabebekanntma-
chungen im Rahmen von 
Verfahren zur Vergabe öf-
fentlicher Aufträge gemäß 
der Richtlinie 2004/17/EG 
und der Richtlinie 
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2004/18/EG des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates in der jeweils gelten-
den Fassung, in der alle in-
teressierten Unternehmen 
aufgefordert werden, inner-
halb einer Frist von mindes-
tens 15 Kalendertagen ab 
dem Versand der verein-
fachten Bekanntmachung 
ein vorläufiges Angebot ab-
zugeben. Die Auftraggeber 
nehmen den Aufruf zum 
Wettbewerb erst dann vor, 
wenn alle fristgerecht ein-
gegangenen vorläufigen 
Angebote ausgewertet 
wurden. 
 

f) Die Auftraggeber fordern al-
le zugelassenen Unter-
nehmen auf, endgültige 
Angebote für die zu verge-
benden Aufträge einzurei-
chen. Für die Einreichung 
der Angebote legen sie ei-
ne angemessene Frist fest. 
Sie vergeben den Auftrag 
an das Unternehmen, das 
nach den in der Bekannt-
machung für die Einrich-
tung des dynamischen 
elektronischen Verfahrens 
aufgestellten Zuschlagskri-
terien das wirtschaftlichste 
Angebot vorgelegt hat. Die 
Zuschlagskriterien können 
in der Aufforderung zur Ab-
gabe eines endgültigen 
Angebots präzisiert wer-
den. 
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g) Die Laufzeit eines dynami-

schen elektronischen Ver-
fahrens darf grundsätzlich 
vier Jahre nicht überschrei-
ten. Eine Überschreitung 
der Laufzeit ist nur in be-
sonders zu begründenden 
Fällen zulässig. 
 
 

(4) Eine Entscheidung der Auftrag-
geber, auf ein eingeleitetes dyna-
misches elektronisches Verfahren 
zu verzichten, ist den zugelassenen 
Unternehmen unverzüglich mitzu-
teilen. 
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2006 2009 
§ 7a 

Teilnehmer am Wettbewerb 
§ 6 EG  

Teilnehmer am Wettbewerb 
§ 7 a Nr. 1  
1. Bewerber oder Bieter, die gemäß 
den Rechtsvorschriften des Staa-
tes, in dem sie ansässig sind (Her-
kunftsland), zur Erbringung der 
betreffenden Leistung berechtigt 
sind, dürfen nicht allein deshalb zu-
rückgewiesen werden, weil sie ge-
mäß den einschlägigen deutschen 
Rechtsvorschriften entweder eine 
natürliche oder juristische Person 
sein müssten. 
 
§ 7 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Arbeitsgemeinschaften und an-
dere gemeinschaftliche Bewerber 
sind Einzelbewerbern gleichzuset-
zen. 
 
§ 7 a Nr. 3 Abs. 7  
(7) Nur für den Fall der Auftragser-
teilung kann der Auftraggeber ver-
langen, dass eine Bietergemein-
schaft eine bestimmte Rechtsform 
annehmen muss, sofern dies für die 
ordnungsgemäße Durchführung 
des Auftrages notwendig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 a Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Ein Unternehmen ist von der 
Teilnahme an einem Vergabever-

 
(1) Bewerber oder Bieter, die ge-
mäß den Rechtsvorschriften des 
Staates, in dem sie ansässig sind 
(Herkunftsland), zur Erbringung der 
betreffenden Leistung berechtigt 
sind, dürfen nicht allein deshalb zu-
rückgewiesen werden, weil sie ge-
mäß den einschlägigen deutschen 
Rechtsvorschriften entweder eine 
natürliche oder juristische Person 
sein müssten. 
 
 
(2) Bewerber- und Bietergemein-
schaften sind wie Einzelbewerber 
und -bieter zu behandeln. 
 
 
Für den Fall der Auftragserteilung 
können die Auftraggeber verlangen, 
dass eine Bietergemeinschaft eine 
bestimmte Rechtsform annimmt, 
sofern dies für die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Auftrages 
notwendig ist. 
 
 
(3) Von den Bewerbern und Bietern 
dürfen Entgelte für die Durchfüh-
rung der Vergabeverfahren nicht 
erhoben werden. 
 
 
 (4) Ein Unternehmen ist von der 
Teilnahme an einem Vergabever-
fahren wegen Unzuverlässigkeit 
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fahren wegen Unzuverlässigkeit 
auszuschließen, wenn der Auftrag-
geber Kenntnis davon hat, dass ei-
ne Person, deren Verhalten dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt ist wegen: 
 

a) § 129 des Strafgesetzbu-
ches (Bildung krimineller 
Vereinigungen), § 129a des 
Strafgesetzbuches (Bildung 
terroristischer Vereinigun-
gen), § 129b des Strafge-
setzbuches (kriminelle und 
terroristische Vereinigun-
gen im Ausland),  

 
b) § 261 des Strafgesetzbu-

ches (Geldwäsche, Ver-
schleierung unrechtmäßig 
erlangter Vermögenswer-
te), 

 
c) § 263 des Strafgesetzbu-

ches (Betrug), soweit sich 
die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften oder ge-
gen Haushalte richtet, die 
von den Europäischen 
Gemeinschaften oder in de-
ren Auftrag verwaltet wer-
den,  

 
d) § 264 des Strafgesetzbu-

ches (Subventionsbetrug), 
soweit sich die Straftat ge-
gen den Haushalt der Eu-
ropäischen Gemeinschaf-
ten oder gegen Haushalte 
richtet, die von den Europä-

auszuschließen, wenn der Auftrag-
geber Kenntnis davon hat, dass ei-
ne Person, deren Verhalten dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt ist wegen: 
 
 

a) § 129 des Strafgesetzbu-
ches (Bildung krimineller 
Vereinigungen), § 129a des 
Strafgesetzbuches (Bildung 
terroristischer Vereinigun-
gen), § 129b des Strafge-
setzbuches (kriminelle und 
terroristische Vereinigun-
gen im Ausland),  

 
b) § 261 des Strafgesetzbu-

ches (Geldwäsche, Ver-
schleierung unrechtmäßig 
erlangter Vermögenswerte), 

 
 

c) § 263 des Strafgesetzbu-
ches (Betrug), soweit sich 
die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften oder ge-
gen Haushalte richtet, die 
von den Europäischen 
Gemeinschaften oder in de-
ren Auftrag verwaltet wer-
den, 

 
d) § 264 des Strafgesetzbu-

ches (Subventionsbetrug), 
soweit sich die Straftat ge-
gen den Haushalt der Eu-
ropäischen Gemeinschaf-
ten oder gegen Haushalte 
richtet, die von den Europä-
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ischen Gemeinschaften 
oder in deren Auftrag ver-
waltet werden,  

 
e) § 334 des Strafgesetzbu-

ches (Bestechung), auch in 
Verbindung mit Artikel 2 
des EU-
Bestechungsgesetzes, Arti-
kel 2 § 1 des Gesetzes zur 
Bekämpfung internationaler 
Bestechung, Artikel 7 Abs. 
2 Nr. 10 des Vierten Straf-
rechtsänderungsgesetzes 
und § 2 des Gesetzes über 
das Ruhen der Verfol-
gungsverjährung und die 
Gleichstellung der Richter 
und Bediensteten des In-
ternationalen Strafgerichts-
hofes,  

 
f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes 

zur Bekämpfung internatio-
naler Bestechung (Beste-
chung ausländischer Abge-
ordneter im Zusammen-
hang mit internationalem 
Geschäftsverkehr) oder  

 
g) § 370 Abgabenordnung, 

auch in Verbindung mit § 
12 des Gesetzes zur 
Durchführung der gemein-
samen Marktorganisationen 
und der Direktzahlungen 
(MOG), soweit sich die 
Straftat gegen den Haus-
halt der Europäischen Ge-
meinschaften oder gegen 
Haushalte richtet, die von 

ischen Gemeinschaften 
oder in deren Auftrag ver-
waltet werden, 

 
e) § 334 des Strafgesetzbu-

ches (Bestechung), auch in 
Verbindung mit Artikel 2 
des EU - Bestechungsge-
setzes, Artikel 2 § 1 des 
Gesetzes zur Bekämpfung 
internationaler Bestechung, 
Artikel 7 Abs. 2 Nr. 10 des 
Vierten Strafrechtsände-
rungsgesetzes und § 2 des 
Gesetzes über das Ruhen 
der Verfolgungsverjährung 
und die Gleichstellung der 
Richter und Bediensteten 
des Internationalen Strafge-
richtshofes, 

 
 

f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes 
zur Bekämpfung internatio-
naler Bestechung (Beste-
chung ausländischer Abge-
ordneter im Zusammen-
hang mit internationalem 
Geschäftsverkehr) oder 

 
g) § 370 Abgabenordnung, 

auch in Verbindung mit § 
12 des Gesetzes zur 
Durchführung der gemein-
samen Marktorganisationen 
und der Direktzahlungen 
(MOG), soweit sich die 
Straftat gegen den Haus-
halt der Europäischen Ge-
meinschaften oder gegen 
Haushalte richtet, die von 
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den Europäischen Gemein-
schaften oder in deren Auf-
trag verwaltet werden.  

 
Einem Verstoß gegen diese Vor-
schriften gleichgesetzt sind Verstö-
ße gegen entsprechende Strafnor-
men anderer Staaten. Ein Verhalten 
einer rechtskräftig verurteilten Per-
son ist einem Unternehmen zuzu-
rechnen, wenn sie für dieses Un-
ternehmen bei der Führung der Ge-
schäfte selbst verantwortlich ge-
handelt hat oder ein Aufsichts- oder 
Organisationsverschulden gemäß § 
130 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) einer Person 
im Hinblick auf das Verhalten einer 
anderen für das Unternehmen han-
delnden, rechtskräftig verurteilten 
Person vorliegt. 
 
§ 7 a Nr. 2 Abs. 3  
(3) Von einem Ausschluss nach 
Absatz 1 kann nur abgesehen wer-
den, wenn zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses vorliegen und 
andere Unternehmen die Leistung 
nicht angemessen erbringen kön-
nen oder wenn aufgrund besonde-
rer Umstände des Einzelfalls der 
Verstoß die Zuverlässigkeit des Un-
ternehmens nicht in Frage stellt. 
 
§ 7 Nr. 5  
5. Von der Teilnahme am Wettbe-
werb können Bewerber ausge-
schlossen werden, 
 

a) über deren Vermögen das 
Insolvenzverfahren oder ein 

den Europäischen Gemein-
schaften oder in deren Auf-
trag verwaltet werden. 

 
Einem Verstoß gegen diese Vor-
schriften gleichgesetzt sind Verstö-
ße gegen entsprechende Strafnor-
men anderer Staaten. Ein Verhalten 
einer rechtskräftig verurteilten Per-
son ist einem Unternehmen zuzu-
rechnen, wenn sie für dieses Un-
ternehmen bei der Führung der Ge-
schäfte selbst verantwortlich ge-
handelt hat oder ein Aufsichts- oder 
Organisationsverschulden gemäß § 
130 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) einer Person 
im Hinblick auf das Verhalten einer 
anderen für das Unternehmen han-
delnden, rechtskräftig verurteilten 
Person vorliegt. 
 
 
(5) Von einem Ausschluss nach 
Absatz 4 kann nur abgesehen wer-
den, wenn zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses vorliegen und 
andere Unternehmen die Leistung 
nicht angemessen erbringen kön-
nen oder wenn aufgrund besonde-
rer Umstände des Einzelfalls der 
Verstoß die Zuverlässigkeit des Un-
ternehmens nicht in Frage stellt. 
 
 
(6) Von der Teilnahme am Wettbe-
werb können Bewerber ausge-
schlossen werden, 
 

a) über deren Vermögen das 
Insolvenzverfahren oder ein 
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vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet oder die 
Eröffnung beantragt oder 
dieser Antrag mangels 
Masse abgelehnt worden 
ist.  

 
b) die sich in Liquidation be-

finden,  
 

c) die nachweislich eine 
schwere Verfehlung be-
gangen haben, die ihre Zu-
verlässigkeit als Bewerber 
in Frage stellt,  

 
d) die ihre Verpflichtung zur 

Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie der Beiträ-
ge zur gesetzlichen Sozial-
versicherung nicht ord-
nungsgemäß erfüllt haben,  

 
die im Vergabeverfahren vorsätzlich 
unzutreffende Erklärungen in Bezug 
auf ihre Fachkunde, Leistungsfä-
higkeit und Zuverlässigkeit abgege-
ben haben. 

vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet oder die 
Eröffnung beantragt oder 
dieser Antrag mangels 
Masse abgelehnt worden 
ist, 

 
b) die sich in Liquidation be-

finden, 
 

c) die nachweislich eine 
schwere Verfehlung be-
gangen haben, die ihre Zu-
verlässigkeit als Bewerber 
in Frage stellt, 

 
d) die ihre Verpflichtung zur 

Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie der Beiträ-
ge zur gesetzlichen Sozial-
versicherung nicht ord-
nungsgemäß erfüllt haben, 

 
e) die im Vergabeverfahren 

vorsätzlich unzutreffende 
Erklärungen in Bezug auf 
ihre Eignung abgegeben 
haben. 

 
(7) Hat ein Bieter oder Bewerber 
vor Einleitung des Vergabeverfah-
rens den Auftraggeber beraten oder 
sonst unterstützt, so hat der Auf-
traggeber sicherzustellen, dass der 
Wettbewerb durch die Teilnahme 
des Bieters oder Bewerbers nicht 
verfälscht wird. 
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2006 2009 
§ 7a 

Teilnehmer am Wettbewerb 
§ 7 EG  

Nachweis der Eignung 
§ 7 Nr. 4  
4. Von den Bewerbern können zum 
Nachweis ihrer Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
entsprechende Angaben gefordert 
werden, soweit es durch den Ge-
genstand des Auftrags gerechtfer-
tigt ist; dabei muss der Auftragge-
ber die berechtigten Interessen des 
Unternehmens am Schutz seiner 
Betriebsgeheimnisse berücksichti-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 a Nr. 3 Abs. 1  
3. (1) In finanzieller und wirtschaftli-
cher Hinsicht kann von dem Unter-
nehmen zum Nachweis seiner Leis-
tungsfähigkeit in der Regel Folgen-
des verlangt werden: 
 

a) bei Lieferaufträgen Vorlage 
entsprechender Bankaus-
künfte,  

 
b) bei Dienstleistungsaufträ-

gen entweder entspre-
chende Bankerklärungen 
oder den Nachweis ent-
sprechender Berufshaft-
pflichtversicherungsde-
ckung,  

 
(1) Von den Unternehmen dürfen 
zum Nachweis ihrer Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit (Eignung) nur Unterlagen und 
Angaben gefordert werden, die 
durch den Gegenstand des Auf-
trags gerechtfertigt sind.  
 
 
 
 
 
Grundsätzlich sind Eigenerklärun-
gen zu verlangen. Die Forderung 
von anderen Nachweisen als Ei-
generklärungen haben die Auftrag-
geber in der Dokumentation zu be-
gründen. 
 
 
(2) In finanzieller und wirtschaftli-
cher Hinsicht kann von dem Unter-
nehmen zum Nachweis seiner Leis-
tungsfähigkeit in der Regel Folgen-
des verlangt werden: 
 

a) Vorlage entsprechender 
Bankauskünfte, 
 
 

b) bei Dienstleistungsaufträ-
gen entweder entspre-
chende Bankerklärungen 
oder den Nachweis ent-
sprechender Berufshaft-
pflichtversicherungsde-
ckung, 



forum vergabe VOL/A Synopse  

 173 

 
c) Vorlage von Bilanzen oder 

Bilanzauszügen des Unter-
nehmens, falls deren Veröf-
fentlichung nach dem Ge-
sellschaftsrecht des Staa-
tes, in dem das Unterneh-
men ansässig ist, vorge-
schrieben ist,  

 
d) Erklärung über den Ge-

samtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Um-
satz bezüglich der beson-
deren Leistungsart, die Ge-
genstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die 
letzten drei Geschäftsjahre.  

 
§ 7 a Nr. 3 Abs. 2  
(2) In fachlicher und technischer 
Hinsicht kann das Unternehmen je 
nach Art, Menge und Verwen-
dungszweck der zu erbringenden 
Leistung seine Leistungsfähigkeit 
folgendermaßen nachweisen: 
 

a) durch eine Liste der we-
sentlichen in den letzten 
drei Jahren erbrachten 
Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der 
Leistungszeit sowie der öf-
fentlichen oder privaten 
Auftraggeber: 

 
- bei Leistungen an öf-

fentliche Auftraggeber 
durch eine von der zu-
ständigen Behörde 
ausgestellte oder be-

 
c) Vorlage von Bilanzen oder 

Bilanzauszügen des Unter-
nehmens, falls deren Veröf-
fentlichung nach dem Ge-
sellschaftsrecht des Staa-
tes, in dem das Unterneh-
men ansässig ist, vorge-
schrieben ist, 

 
d) Erklärung über den Ge-

samtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Um-
satz bezüglich der beson-
deren Leistungsart, die Ge-
genstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die 
letzten drei Geschäftsjahre. 

 
 
(3) In fachlicher und technischer 
Hinsicht kann das Unternehmen je 
nach Art, Menge und Verwen-
dungszweck der zu erbringenden 
Leistung seine Leistungsfähigkeit 
folgendermaßen nachweisen: 
 

a) durch eine Liste der we-
sentlichen in den letzten 
drei Jahren erbrachten 
Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der 
Leistungszeit sowie der öf-
fentlichen oder privaten 
Auftraggeber: 

 
- bei Leistungen an öf-

fentliche Auftraggeber 
durch eine von der zu-
ständigen Behörde 
ausgestellte oder be-
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glaubigte Bescheini-
gung,  

 
- bei Leistungen an pri-

vate Auftraggeber 
durch eine von diesen 
ausgestellte Bescheini-
gung; ist eine derartige 
Bescheinigung nicht 
erhältlich, so ist eine 
einfache Erklärung des 
Unternehmens zuläs-
sig,  

 
b) durch die Beschreibung der 

technischen Ausrüstung, 
der Maßnahmen des Un-
ternehmens zur Gewähr-
leistung der Qualität sowie 
der Untersuchungs- und 
Forschungsmöglichkeiten 
des Unternehmens,  

 
c) durch Angaben über die 

technische Leitung oder die 
technischen Stellen, unab-
hängig davon, ob sie dem 
Unternehmen angeschlos-
sen sind oder nicht, und 
zwar insbesondere über 
diejenigen, die mit der Qua-
litätskontrolle beauftragt 
sind,  

 
d) bei Lieferaufträgen durch 

Muster, Beschreibungen 
und/oder Fotografien der zu 
erbringenden Leistung, de-
ren Echtheit auf Verlangen 
des Auftraggebers nach-
gewiesen werden muss,  

glaubigte Bescheini-
gung, 
 

- bei Leistungen an pri-
vate Auftraggeber 
durch eine von diesen 
ausgestellte Bescheini-
gung; ist eine derartige 
Bescheinigung nicht 
erhältlich, so ist eine 
einfache Erklärung des 
Unternehmens zuläs-
sig, 

 
b) durch die Beschreibung der 

technischen Ausrüstung, 
der Maßnahmen des Un-
ternehmens zur Gewähr-
leistung der Qualität sowie 
der Untersuchungs- und 
Forschungsmöglichkeiten 
des Unternehmens, 
 

c) durch Angaben über die 
technische Leitung oder die 
technischen Stellen, unab-
hängig davon, ob sie dem 
Unternehmen angeschlos-
sen sind oder nicht, und 
zwar insbesondere über 
diejenigen, die mit der Qua-
litätskontrolle beauftragt 
sind, 

 
d) bei Lieferaufträgen durch 

Muster, Beschreibungen 
und/oder Fotografien der zu 
erbringenden Leistung, de-
ren Echtheit auf Verlangen 
des Auftraggebers nachge-
wiesen werden muss, 
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e) bei Lieferaufträgen durch 

Bescheinigungen der zu-
ständigen amtlichen Quali-
tätskontrollinstitute oder -
dienststellen, mit denen 
bestätigt wird, dass die 
durch entsprechende Be-
zugnahmen genau gekenn-
zeichneten Leistungen be-
stimmten Spezifikationen 
oder Normen entsprechen,  

 
f) sind die zu erbringenden 

Leistungen komplexer Art 
oder sollen sie ausnahms-
weise einem besonderen 
Zweck dienen, durch eine 
Kontrolle, die von den Be-
hörden des Auftraggebers 
oder in deren Namen von 
einer anderen damit ein-
verstandenen zuständigen 
amtlichen Stelle aus dem 
Land durchgeführt wird, in 
dem das Unternehmen an-
sässig ist; diese Kontrolle 
betrifft die Produktionska-
pazitäten und erforderli-
chenfalls die Untersu-
chungs- und Forschungs-
möglichkeiten des Unter-
nehmens sowie die von 
diesem zur Gewährleistung 
der Qualität getroffenen 
Vorkehrungen,  

 
g) durch Studiennachweise 

und Bescheinigungen über 
die berufliche Befähigung, 
insbesondere der für die 

 
e) bei Lieferaufträgen durch 

Bescheinigungen der zu-
ständigen amtlichen Quali-
tätskontrollinstitute oder -
dienststellen, mit denen 
bestätigt wird, dass die 
durch entsprechende Be-
zugnahmen genau gekenn-
zeichneten Leistungen be-
stimmten Spezifikationen 
oder Normen entsprechen, 

 
f) sind die zu erbringenden 

Leistungen komplexer Art 
oder sollen sie ausnahms-
weise einem besonderen 
Zweck dienen, durch eine 
Kontrolle, die von den Be-
hörden des Auftraggebers 
oder in deren Namen von 
einer anderen damit einver-
standenen zuständigen 
amtlichen Stelle aus dem 
Land durchgeführt wird, in 
dem das Unternehmen an-
sässig ist; diese Kontrolle 
betrifft die Produktionska-
pazitäten und erforderli-
chenfalls die Untersu-
chungs- und Forschungs-
möglichkeiten des Unter-
nehmens sowie die von 
diesem zur Gewährleistung 
der Qualität getroffenen 
Vorkehrungen, 
 

g) durch Studiennachweise 
und Bescheinigungen über 
die berufliche Befähigung, 
insbesondere der für die 
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Leistungen verantwortli-
chen Personen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 a Nr. 3 Abs. 3  
(3) Der Auftraggeber gibt bereits in 
der Bekanntmachung (§§ 17 und 
17a) an, welche Nachweise vorzu-
legen sind. Kann ein Unternehmen 
aus einem stichhaltigen Grund die 
vom Auftraggeber geforderten 
Nachweise nicht beibringen, so 
kann es seine Leistungsfähigkeit 
durch Vorlage anderer, vom Auf-
traggeber für geeignet erachteter 
Belege nachweisen. 
 
§ 7 a Nr. 2 Abs. 2  
(2) Als Nachweis, dass die Kenntnis 
gemäß Absatz 1 unrichtig ist und 
die in Absatz 1 genannten Fälle 
nicht vorliegen, akzeptieren die Auf-
traggeber einen Auszug aus dem 
Bundeszentralregister oder eine 
gleichwertige Urkunde einer zu-
ständigen Gerichts- oder Verwal-
tungsbehörde des Herkunftslands. 
Wenn eine Urkunde oder Beschei-
nigung vom Herkunftsland nicht 
ausgestellt oder nicht vollständig al-
le vorgesehenen Fälle erwähnt, 
kann dies durch eine eidesstattliche 
Erklärung oder eine förmliche Erklä-
rung vor einer zuständigen Ge-
richts- oder Verwaltungsbehörde, 

Leistungen verantwortli-
chen Personen. 

 
 
(4) Die Auftraggeber können Eig-
nungsnachweise, die durch Präqua-
lifizierungsverfahren erworben wer-
den, zulassen. 
 
 
 
(5) Die Auftraggeber geben bereits 
in der Bekanntmachung an, welche 
Nachweise vorzulegen sind. Kann 
ein Unternehmen aus einem stich-
haltigen Grund die vom Auftragge-
ber geforderten Nachweise nicht 
beibringen, so kann es seine Leis-
tungsfähigkeit durch Vorlage ande-
rer, vom Auftraggeber für geeignet 
erachteter Belege nachweisen. 
 
 
 
(6) Als Nachweis dafür, dass die 
Kenntnis gemäß § 6 EG Absatz 4 
unrichtig ist und die dort genannten 
Fälle nicht vorliegen, akzeptieren 
die Auftraggeber einen Auszug aus 
dem Bundeszentralregister oder ei-
ne gleichwertige Urkunde einer zu-
ständigen Gerichts- oder Verwal-
tungsbehörde des Herkunftslands. 
Wenn eine Urkunde oder Beschei-
nigung vom Herkunftsland nicht 
ausgestellt wird oder nicht vollstän-
dig alle vorgesehenen Fälle er-
wähnt, kann dies durch eine eides-
stattliche Erklärung oder eine förm-
liche Erklärung vor einer zuständi-
gen Gerichts- oder Verwaltungsbe-
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einem Notar oder einer dafür quali-
fizierten Berufsorganisation des 
Herkunftslands ersetzt werden. 
 
 
§ 7 a Nr. 3 Abs. 4  
(4) Der Auftraggeber kann von dem 
Bewerber oder Bieter entsprechen-
de Bescheinigungen der zuständi-
gen Stellen oder Erklärungen dar-
über verlangen, dass die in § 7 Nr. 
5 genannten Ausschlussgründe auf 
ihn nicht zutreffen. Als ausreichen-
der Nachweis für das Nichtvorlie-
gen der in § 7 Nr. 5 genannten Tat-
bestände sind zu akzeptieren: 
 

- bei den Buchstaben a) und 
b) ein Auszug aus dem 
Strafregister, eine Erklä-
rung der Stelle, die das In-
solvenzregister führt, oder - 
in Ermangelung solcher - 
eine gleichwertige Be-
scheinigung einer Gerichts- 
oder Verwaltungsbehörde 
des Ursprungs- oder Her-
kunftslandes des Unter-
nehmens, aus der hervor-
geht, dass sich das Unter-
nehmen nicht in einer sol-
chen Lage befindet,  

 
- bei dem Buchstaben d) ei-

ne von der zuständigen 
Behörde des betreffenden 
Mitgliedstaates ausgestellte 
Bescheinigung.  

  
Wird eine solche Bescheinigung in 
dem betreffenden Land nicht aus-

hörde, einem Notar oder einer dafür 
qualifizierten Berufsorganisation 
des Herkunftslands ersetzt werden. 
 
 
(7) Die Auftraggeber können von 
den Bewerbern oder Bietern ent-
sprechende Bescheinigungen der 
zuständigen Stellen oder Erklärun-
gen darüber verlangen, dass die in 
§ 6 EG Abs. 6 genannten Aus-
schlussgründe auf sie nicht zutref-
fen. Als ausreichender Nachweis 
für das Nichtvorliegen der in § 6 EG 
Abs. 6 genannten Tatbestände sind 
zu akzeptieren: 
 

- bei den Buchstaben a) und 
b) ein Auszug aus dem 
Strafregister, eine Erklä-
rung der Stelle, die das In-
solvenzregister führt, oder - 
in Ermangelung solcher - 
eine gleichwertige Be-
scheinigung einer Gerichts- 
oder Verwaltungsbehörde 
des Ursprungs- oder Her-
kunftslandes des Unter-
nehmens, aus der hervor-
geht, dass sich das Unter-
nehmen nicht in einer sol-
chen Lage befindet, 
 

- bei dem Buchstaben d) ei-
ne von der zuständigen 
Behörde des betreffenden 
Mitgliedstaates ausgestellte 
Bescheinigung. 
 

Wird eine solche Bescheinigung in 
dem betreffenden Land nicht aus-
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gestellt oder werden darin nicht alle 
in § 7 Nr. 5 a) bis c) vorgesehenen 
Fälle erwähnt, so kann sie durch 
eine eidesstattliche Erklärung er-
setzt werden, die das betreffende 
Unternehmen vor einer Gerichts- 
oder Verwaltungsbehörde, einem 
Notar oder jeder anderen befugten 
Behörde des betreffenden Staates 
abgibt. 
 
In den Staaten, in denen es einen 
derartigen Eid nicht gibt, kann die-
ser durch eine feierliche Erklärung 
ersetzt werden. Die zuständige Be-
hörde oder der Notar stellen eine 
Bescheinigung über die Echtheit 
der eidesstattlichen oder der feierli-
chen Erklärung aus.  
 
§ 7 a Nr. 3 Abs. 5  
(5) Unternehmen können aufgefor-
dert werden, den Nachweis darüber 
zu erbringen, dass sie im Berufs- 
oder Handelsregister nach Maßga-
be der Rechtsvorschriften des Lan-
des der Gemeinschaft oder des 
Vertragsstaates des EWR-
Abkommens eingetragen sind, in 
dem sie ansässig sind. 

gestellt oder werden darin nicht alle 
in § 6 EG Abs. 6 Buchstaben a) bis 
c) vorgesehenen Fälle erwähnt, so 
kann sie durch eine eidesstattliche 
Erklärung ersetzt werden, die das 
betreffende Unternehmen vor einer 
Gerichts- oder Verwaltungsbehör-
de, einem Notar oder jeder anderen 
befugten Behörde des betreffenden 
Staates abgibt. 
 
In den Staaten, in denen es einen 
derartigen Eid nicht gibt, kann die-
ser durch eine feierliche Erklärung 
ersetzt werden. Die zuständige Be-
hörde oder der Notar stellen eine 
Bescheinigung über die Echtheit 
der eidesstattlichen oder der feierli-
chen Erklärung aus. 
 
 
(8) Unternehmen können aufgefor-
dert werden, den Nachweis darüber 
zu erbringen, dass sie im Berufs- 
oder Handelsregister nach Maßga-
be der Rechtsvorschriften des Lan-
des der Gemeinschaft oder des 
Vertragsstaates des EWR-
Abkommens eingetragen sind, in 
dem sie ansässig sind.1 

                                                
1 Diese Berufs- oder Handelsregister sind: für die Bundesrepublik Deutschland das "Handels-
register", die "Handwerksrolle" und das "Vereinsregister"; für Belgien das "Registre du com-
merce" oder das "Handelsregister" und die "Ordres professionnels" oder "Beroepsorden"; für 
Dänemark das "Aktieselskabs-Registret", das "Forenings-Registret" oder das "Handelsre-
gistret" oder das "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen"; für Frankreich das "Registre du commerce" 
und das "Répertoire des métiers"; für Italien das "Registro della Camera di Commercio, In-
dustria, Agricoltura e Artigianato" oder das "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigi-
anato" oder der "Consiglio nazionale degli ordini professionali"; für Luxemburg das "Registre 
aux firmes" und die "Rôle de la Chambre des métiers"; für die Niederlande das "Handelsregis-
ter"; für Portugal das "Registo Nacional das Pessoas Colectivas". Im Vereinigten Königreich 
und in Irland kann der Unternehmer zur Vorlage einer Bescheinigung des "Registrar of Com-
panies" oder des "Registrar of Friendly Societies" aufgefordert werden, aus der hervorgeht, 
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§ 7 a Nr. 3 Abs. 6  
(6) Ein Unternehmen kann sich, 
auch als Mitglied einer Bieterge-
meinschaft, zum Nachweis der 
Leistungsfähigkeit und Fachkunde 
der Fähigkeiten anderer Unterneh-
men bedienen, ungeachtet des 
rechtlichen Charakters der zwi-
schen ihm und diesen Unterneh-
men bestehenden Verbindungen. 
Er muss in diesem Fall dem Auf-
traggeber nachweisen, dass ihm 
die erforderlichen Mittel bei der Er-
füllung des Auftrags zur Verfügung 
stehen, indem er beispielsweise ei-
ne entsprechende Verpflichtungs-
erklärung dieser Unternehmen vor-
legt. 
 
§ 7 a Nr. 5 Abs. 1  
(1) Verlangt der Auftraggeber zum 
Nachweis dafür, dass das Unter-
nehmen bestimmte Qualitätsanfor-
derungen erfüllt, die Vorlage von 
Bescheinigungen von unabhängi-
gen Qualitätsstellen, so nehmen 
diese auf Qualitätsnachweisverfah-
ren auf der Grundlage der ein-
schlägigen Normen und auf Be-
scheinigungen Bezug, die durch 
Stellen zertifiziert sind, die den eu-
ropäischen Zertifizierungsnormen 

 
 
(9) Ein Unternehmen kann sich, 
auch als Mitglied einer Bieterge-
meinschaft, zum Nachweis der 
Leistungsfähigkeit und Fachkunde 
der Fähigkeiten anderer Unterneh-
men bedienen, ungeachtet des 
rechtlichen Charakters der zwi-
schen ihm und diesen Unterneh-
men bestehenden Verbindungen. 
Es muss in diesem Fall dem Auf-
traggeber nachweisen, dass ihm 
die erforderlichen Mittel bei der Er-
füllung des Auftrags zur Verfügung 
stehen, indem es beispielsweise ei-
ne entsprechende Verpflichtungs-
erklärung dieser Unternehmen vor-
legt.  
 
 
(10) Verlangen die Auftraggeber 
zum Nachweis dafür, dass das Un-
ternehmen bestimmte Qualitätsan-
forderungen erfüllt, die Vorlage von 
Bescheinigungen von unabhängi-
gen Qualitätsstellen, so nehmen 
diese auf Qualitätsnachweisverfah-
ren auf der Grundlage der ein-
schlägigen Normen und auf Be-
scheinigungen Bezug, die durch 
Stellen zertifiziert sind, die den eu-
ropäischen Zertifizierungsnormen 

                                                                                                             
dass die Lieferfirma "incorporated" oder "registered" ist, oder, wenn dies nicht der Fall ist, zur 
Vorlage einer Bescheinigung, wonach der betreffende 
Unternehmer eidesstattlich erklärt hat, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem 
er ansässig ist, an einem bestimmten Ort und unter einem bestimmten Firmennamen ausübt; 
für Österreich das "Firmenbuch", das "Gewerberegister", die "Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammern", für Finnland das "Kaupparekisteri" - "Handelsregistret", für Island die "Fir-
maskrá", die "Hlutafelagaskrá", für Liechtenstein das "Gewerberegister", für Norwegen das 
"Foretaksregisteret", für Schweden das "Aktiebolagsregistret", das "Handelsregistret" und das 
"Föreningsregistret". 
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entsprechen. Gleichwertige Be-
scheinigungen von Stellen aus an-
deren Mitgliedstaaten sind anzuer-
kennen. Die Auftraggeber erkennen 
auch andere gleichwertige Nach-
weise für Qualitätssicherungsmaß-
nahmen an. 
 
§ 7 a Nr. 5 Abs. 2  
(2) Verlangen bei der Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen die Auf-
traggeber als Nachweis der techni-
schen Leistungsfähigkeit, dass die 
Unternehmen bestimmte Normen 
für das Umweltmanagement erfül-
len, die Vorlage von Bescheinigun-
gen unabhängiger Stellen, so neh-
men sie auf das Gemeinschaftssys-
tem für das Umweltmanagement 
und die Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) oder auf Normen für das 
Umweltmanagement Bezug, die auf 
den einschlägigen europäischen 
oder internationalen Normen beru-
hen und von entsprechenden Stel-
len zertifiziert sind, die dem europä-
ischen Gemeinschaftsrecht oder 
europäischen oder internationalen 
Zertifizierungsnormen entsprechen.  
 
Gleichwertige Bescheinigungen von 
Stellen in anderen Mitgliedstaaten 
sind anzuerkennen. Die Auftragge-
ber erkennen auch andere Nach-
weise für gleichwertige Umweltma-
nagementmaßnahmen an, die von 
den Unternehmen vorgelegt wer-
den. 
 
 
 

entsprechen. Gleichwertige Be-
scheinigungen von Stellen aus an-
deren Mitgliedstaaten sind anzuer-
kennen. Die Auftraggeber erkennen 
auch andere gleichwertige Nach-
weise für Qualitätssicherungsmaß-
nahmen an. 
 
 
(11) Verlangen bei der Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen die Auf-
traggeber als Nachweis der techni-
schen Leistungsfähigkeit, dass die 
Unternehmen bestimmte Normen 
für das Umweltmanagement erfül-
len, die Vorlage von Bescheinigun-
gen unabhängiger Stellen, so neh-
men sie auf das Gemeinschaftssys-
tem für das Umweltmanagement 
und die Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) oder auf Normen für das 
Umweltmanagement Bezug, die auf 
den einschlägigen europäischen 
oder internationalen Normen beru-
hen und von entsprechenden Stel-
len zertifiziert sind, die dem europä-
ischen Gemeinschaftsrecht oder 
europäischen oder internationalen 
Zertifizierungsnormen entsprechen. 
 
Gleichwertige Bescheinigungen von 
Stellen in anderen Mitgliedstaaten 
sind anzuerkennen. Die Auftragge-
ber erkennen auch andere Nach-
weise für gleichwertige Umweltma-
nagementmaßnahmen an, die von 
den Unternehmen vorgelegt wer-
den. 
 
 
(12) Die Unternehmen sind ver-
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§ 7 a Nr. 5 Abs. 2 aE  
Der Auftraggeber kann Unterneh-
men auffordern, die vorgelegten 
Bescheinigungen zu vervollständi-
gen oder zu erläutern. 
 

pflichtet, die geforderten Nachweise 
vor Ablauf der Teilnahme oder der 
Angebotsfrist oder der nach § 19 
EG Abs. 2 vorgesehenen Frist ein-
zureichen, wenn diese nicht für den 
Auftraggeber auf elektronischem 
Weg verfügbar sind. 
 
 
(13) Die Auftraggeber können Un-
ternehmen auffordern, die vorgeleg-
ten Nachweise zu vervollständigen 
oder zu erläutern. 
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2006 2009 
§ 8a 

Technische Anforderungen 
§ 8 EG  

Leistungsbeschreibung, Techni-
sche Anforderungen 

§ 8 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Die Leistung ist eindeutig und 
so erschöpfend zu beschreiben, 
dass alle Bewerber die Beschrei-
bung im gleichen Sinne verstehen 
müssen und die Angebote mitein-
ander verglichen werden können. 
 
 
 
§ 8 a Nr. 1  
1. Die technischen Anforderungen 
sind zu formulieren: 
 

1. entweder unter Bezugnah-
me auf die im Anhang TS 
definierten technischen 
Spezifikationen in der 
Rangfolge:  
 
a) nationale Normen, mit 

denen europäische 
Normen umgesetzt 
werden,  

 
b) europäische technische 

Zulassungen,  
 

c) gemeinsame techni-
sche Spezifikationen,  

 
d) internationale Normen 

und andere technische 
Bezugssysteme, die 
von den europäischen 
Normungsgremien er-

 
(1) Die Leistung ist eindeutig und 
erschöpfend zu beschreiben, so 
dass alle Bewerber die Beschrei-
bung im gleichen Sinne verstehen 
müssen und dass miteinander ver-
gleichbare Angebote zu erwarten 
sind (Leistungsbeschreibung). 
 
 
(2) Die technischen Anforderungen 
sind in der Leistungsbeschreibung 
zu formulieren 
 

1. entweder unter Bezugnah-
me auf die im Anhang TS 
definierten technischen 
Spezifikationen in der 
Rangfolge: 

 
a) nationale Normen, mit 

denen europäische 
Normen umgesetzt 
werden, 

 
b) europäische technische 

Zulassungen, 
 
c) gemeinsame techni-

sche Spezifikationen, 
 
d) internationale Normen 

und andere technische 
Bezugssysteme, die 
von den europäischen 
Normungsgremien er-
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arbeitet wurden, oder,  
 

e) falls solche Normen 
und Spezifikationen 
fehlen, nationale Nor-
men, nationale techni-
sche Zulassungen oder 
nationale technische 
Spezifikationen für die 
Planung, Berechnung 
und Ausführung von 
Bauwerken und den 
Einsatz von Produkten.  

 
Jede Bezugnahme ist mit 
dem Zusatz „oder gleich-
wertig“ zu versehen; 

 
 

2. oder in Form von 
Leistungs- oder Funktions-
anforderungen, die genau 
so zu fassen sind, dass sie 
den Bewerbern oder Bie-
tern ein klares Bild vom 
Auftragsgegenstand vermit-
teln und dem Auftraggeber 
die Erteilung des Zuschlags 
ermöglichen;  

 
3. oder als Kombination von 

Ziffer 1 und 2, d.h. 
 
a) in Form von Leistungs-

anforderungen unter 
Bezugnahme auf die 
Spezifikationen gemäß 
Ziffer 1 als Mittel zur 
Vermutung der Kon-
formität mit diesen 
Leistungs- und Funkti-

arbeitet wurden oder, 
 
e) falls solche Normen 

und Spezifikationen 
fehlen, nationale Nor-
men, nationale techni-
sche Zulassungen oder 
nationale technische 
Spezifikationen für die 
Planung, Berechnung 
und Ausführung von 
Bauwerken und den 
Einsatz von Produkten; 

 
jede Bezugnahme ist mit 
dem Zusatz „oder gleich-
wertig“ zu versehen; 

 
 

2. oder in Form von 
Leistungs- oder Funktions-
anforderungen, die so ge-
nau zu fassen sind, dass 
sie ein klares Bild vom Auf-
tragsgegenstand vermitteln 
und den Auftraggebern die 
Erteilung des Zuschlags 
ermöglichen; 

 
 

3. oder als Kombination von 
Nummer 1 und 2, d. h. 
 
a) in Form von Leistungs-

anforderungen unter 
Bezugnahme auf die 
Spezifikationen gemäß 
Nummer 1 als Mittel zur 
Vermutung der Kon-
formität mit diesen 
Leistungs- und Funkti-
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onsanforderungen;  
 

b) oder mit Bezugnahme 
auf die Spezifikationen 
gemäß Ziffer 1 hinsicht-
lich bestimmter Merk-
male und mit Bezug-
nahme auf die 
Leistungs- und Funkti-
onsanforderungen ge-
mäß Ziffer 2 hinsichtlich 
anderer Merkmale.  

 
§ 8 a Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Verweist der Auftraggeber in 
der Leistungs- oder Aufgabenbe-
schreibung auf die in Nummer 1 Zif-
fer 1 Buchstabe a) genannten tech-
nischen Anforderungen, so darf er 
ein Angebot nicht mit der Begrün-
dung ablehnen, die angebotenen 
Waren und Dienstleistungen ent-
sprächen nicht den von ihnen he-
rangezogenen Spezifikationen, 
wenn das Unternehmen in seinem 
Angebot dem Auftraggeber mit ge-
eigneten Mitteln nachweist, dass 
die von ihm vorgeschlagenen Lö-
sungen den Anforderungen der 
technischen Spezifikation, auf die 
Bezug genommen wurde, glei-
chermaßen entsprechen. Als ge-
eignete Mittel gelten insbesondere 
eine technische Beschreibung des 
Herstellers oder ein Prüfbericht ei-
ner anerkannten Stelle.  
 
§ 8 a Nr. 2 Abs. 2  
(2) Legt der Auftraggeber die tech-
nischen Anforderungen in Form von 
Leistungs- oder Funktionsanforde-

onsanforderungen  
 

b) oder mit Bezugnahme 
auf die Spezifikationen 
gemäß Nummer 1, hin-
sichtlich bestimmter 
Merkmale und mit Be-
zugnahme auf die 
Leistungs- und Funkti-
onsanforderungen ge-
mäß Nummer 2 hin-
sichtlich anderer Merk-
male. 

 
 
(3) Verweisen die Auftraggeber auf 
die in Absatz 2 Nummer 1 Buchsta-
be a) genannten technischen An-
forderungen, so dürfen sie ein An-
gebot nicht mit der Begründung ab-
lehnen, die angebotenen Waren 
und Dienstleistungen entsprächen 
nicht den von ihnen herangezoge-
nen Spezifikationen, wenn die Un-
ternehmen in ihrem Angebot den 
Auftraggebern mit geeigneten Mit-
teln nachweisen, dass die von ih-
nen vorgeschlagenen Lösungen 
den Anforderungen der technischen 
Spezifikation, auf die Bezug ge-
nommen wurde, gleichermaßen 
entsprechen. Als geeignete Mittel 
gelten insbesondere eine techni-
sche Beschreibung des Herstellers 
oder ein Prüfbericht einer aner-
kannten Stelle. 
 
(4) Legen die Auftraggeber die 
technischen Anforderungen in Form 
von Leistungs- oder Funktionsan-
forderungen fest, so dürfen sie ein 
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rungen fest, so darf er ein Angebot, 
das einer nationalen Norm, mit der 
eine europäische Norm umgesetzt 
wird, oder einer europäischen tech-
nischen Zulassung, einer gemein-
samen technischen Spezifikation, 
einer internationalen Norm oder ei-
nem technischen Bezugssystem, 
das von den europäischen Nor-
mungsgremien erarbeitet wurde, 
entspricht, nicht zurückweisen, 
wenn diese Spezifikationen die von 
ihm geforderten Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen betreffen. 
Der Bieter muss in seinem Angebot 
mit geeigneten Mitteln nachweisen, 
dass die der Norm entsprechende 
jeweilige Ware oder Dienstleistung 
den Leistungs- oder Funktionsan-
forderungen des Auftraggebers 
entspricht. Als geeignete Mittel gel-
ten insbesondere eine technische 
Beschreibung des Herstellers oder 
ein Prüfbericht einer anerkannten 
Stelle.  
 
§ 8 a Nr. 3  
3. Schreibt der Auftraggeber Um-
welteigenschaften in Form von 
Leistungs- oder Funktionsanforde-
rungen vor, so kann er die Spezifi-
kationen verwenden, die in europä-
ischen, multinationalen oder ande-
ren Umweltzeichen definiert sind, 
wenn  
 

a) sie sich zur Definition der 
Merkmale des Auftragsge-
genstandes eignen,  

 
b) die Anforderungen des 

Angebot, das einer nationalen 
Norm, mit der eine europäische 
Norm umgesetzt wird oder einer eu-
ropäischen technischen Zulassung, 
einer gemeinsamen technischen 
Spezifikation, einer internationalen 
Norm oder einem technischen Be-
zugssystem, das von den europäi-
schen Normungsgremien erarbeitet 
wurde, entspricht, nicht zurückwei-
sen, wenn diese Spezifikationen die 
von ihnen geforderten Leistungs- 
oder Funktionsanforderungen 
betreffen. Die Bieter müssen in ih-
ren Angeboten mit geeigneten Mit-
teln nachweisen, dass die der Norm 
entsprechende jeweilige Ware oder 
Dienstleistung den Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen der Auf-
traggeber entspricht. Als geeignete 
Mittel gelten insbesondere eine 
technische Beschreibung des Her-
stellers oder ein Prüfbericht einer 
anerkannten Stelle. 
 
 
(5) Schreiben die Auftraggeber 
Umwelteigenschaften in Form von 
Leistungs- oder Funktionsanforde-
rungen vor, so können sie die Spe-
zifikationen verwenden, die in euro-
päischen, multinationalen oder an-
deren Umweltzeichen definiert sind, 
wenn 
 

a) sie sich zur Definition der 
Merkmale des Auftragsge-
genstandes eignen, 
 

b) die Anforderungen des 
Umweltzeichens auf der 
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Umweltzeichens auf der 
Grundlage von wissen-
schaftlich abgesicherten In-
formationen ausgearbeitet 
werden, 

 
c) die Umweltzeichen im 

Rahmen eines Verfahrens 
erlassen werden, an dem 
interessierte Kreise wie 
staatliche Stellen, Verbrau-
cher, Hersteller, Händler 
und Umweltorganisationen 
teilnehmen können, und 

 
d) das Umweltzeichen für alle 

Betroffenen zugänglich und 
verfügbar ist. 

 
Der Auftraggeber kann in den Ver-
gabeunterlagen angeben, dass bei 
Waren oder Dienstleistungen, die 
mit einem Umweltzeichen ausges-
tattet sind, vermutet wird, dass sie 
den in der Leistungs- oder Aufga-
benbeschreibung festgelegten 
technischen Anforderungen genü-
gen. Der Auftraggeber muss jedes 
andere geeignete Beweismittel, wie 
technische Unterlagen des Herstel-
lers oder Prüfberichte anerkannter 
Stellen, akzeptieren. 
 
§ 8 a Nr. 4  
4. Anerkannte Stellen sind die Prüf- 
und Eichlaboratorien im Sinne des 
Eichgesetzes sowie die Inspekti-
ons- und Zertifizierungsstellen, die 
mit den anwendbaren europäischen 
Normen übereinstimmen. Der Auf-
traggeber erkennt Bescheinigungen 

Grundlage von wissen-
schaftlich abgesicherten In-
formationen ausgearbeitet 
werden, 
 

c) die Umweltzeichen im 
Rahmen eines Verfahrens 
erlassen werden, an dem 
interessierte Kreise wie 
staatliche Stellen, Verbrau-
cher, Hersteller, Händler 
und Umweltorganisationen 
teilnehmen können und 
 
 

d) das Umweltzeichen für alle 
Betroffenen zugänglich und 
verfügbar ist. 

 
Die Auftraggeber können in den 
Vergabeunterlagen angeben, dass 
bei Waren oder Dienstleistungen, 
die mit einem Umweltzeichen aus-
gestattet sind, vermutet wird, dass 
sie den in der Leistungs- oder Auf-
gabenbeschreibung festgelegten 
technischen Anforderungen genü-
gen. Die Auftraggeber müssen je-
des andere geeignete Beweismittel, 
wie technische Unterlagen des 
Herstellers oder Prüfberichte aner-
kannter Stellen, akzeptieren. 
 
 
(6) Anerkannte Stellen sind die 
Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne 
des Eichgesetzes sowie die Inspek-
tions- und Zertifizierungsstellen, die 
mit den anwendbaren europäischen 
Normen übereinstimmen. Die Auf-
traggeber erkennen Bescheinigun-
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von in anderen Mitgliedstaaten an-
sässigen anerkannten Stellen an.  
 
§ 8 a Nr. 5  
5. Soweit es nicht durch den Auf-
tragsgegenstand gerechtfertigt ist, 
darf in den technischen Spezifikati-
onen nicht auf eine bestimmte Pro-
duktion oder Herkunft oder ein be-
sonderes Verfahren oder auf Mar-
ken, Patente, Typen, einen be-
stimmten Ursprung oder eine be-
stimmte Produktion verwiesen wer-
den, wenn dadurch bestimmte Un-
ternehmen oder bestimmte Produk-
te begünstigt oder ausgeschlossen 
werden. Solche Verweise sind je-
doch ausnahmsweise zulässig, 
wenn der Auftragsgegenstand nicht 
hinreichend genau und allgemein 
verständlich beschrieben werden 
kann; solche Verweise sind mit dem 
Zusatz „oder gleichwertig“ zu ver-
sehen. 

gen von in anderen Mitgliedstaaten 
ansässigen anerkannten Stellen an. 
 
 
(7) Soweit es nicht durch den Auf-
tragsgegenstand gerechtfertigt ist, 
darf in den technischen Anforde-
rungen nicht auf eine bestimmte 
Produktion oder Herkunft oder ein 
besonderes Verfahren oder auf 
Marken, Patente, Typen, einen be-
stimmten Ursprung oder eine be-
stimmte Produktion verwiesen wer-
den, wenn dadurch bestimmte Un-
ternehmen oder bestimmte Produk-
te begünstigt oder ausgeschlossen 
werden. Solche Verweise sind je-
doch ausnahmsweise zulässig, 
wenn der Auftragsgegenstand nicht 
hinreichend genau und allgemein 
verständlich beschrieben werden 
kann; solche Verweise sind mit dem 
Zusatz „oder gleichwertig“ zu ver-
sehen. 
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2006 2009 
§ 9a 

Vergabeunterlagen 
§ 9 EG  

Vergabeunterlagen 
§ 9 Nr. 1  
1. Die Vergabeunterlagen bestehen 
aus dem Anschreiben (Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe) und den 
Verdingungsunterlagen. 
 
§ 9 a Nr. 1  
1. Die Aufforderung zur Angebots-
abgabe enthält mindestens Folgen-
des: 
 

a) Hinweis auf die veröffent-
lichte Bekanntmachung,  

 
b) beim Wettbewerblichen 

Dialog den Termin und den 
Ort des Beginns der Dia-
logphase,  

 
c) alle vorgesehenen Zu-

schlagskriterien, einschließ-
lich deren Gewichtung 
oder, soweit nach § 25a Nr. 
1 Abs. 1 zulässig, der ab-
steigenden Reihenfolge der 
ihnen zuerkannten Bedeu-
tung,  

 
d) ob beabsichtigt ist, ein Ver-

handlungsverfahren oder 
einen Wettbewerblichen 
Dialog in verschiedenen 
Phasen abzuwickeln, um 
die Zahl der Angebote zu 
verringern. Die Angaben 
der Buchstaben c und d 
können stattdessen auch in 

 
(1) Die Vergabeunterlagen umfas-
sen alle Angaben, die erforderlich 
sind, um eine Entscheidung zur 
Teilnahme am Vergabeverfahren 
oder zur Angebotsabgabe zu er-
möglichen. Sie bestehen in der Re-
gel aus 
 

a) dem Anschreiben (Auffor-
derung zur Angebotsabga-
be oder Begleitschreiben 
für die Abgabe der ange-
forderten Unterlagen), 
 

b) der Beschreibung der Ein-
zelheiten der Durchführung 
des Verfahrens (Bewer-
bungsbedingungen), ein-
schließlich der Angabe der 
Zuschlagskriterien und de-
ren Gewichtung, sofern 
nicht in der Bekanntma-
chung bereits genannt und 
 

c) den Vertragsunterlagen, die 
aus Leistungsbeschreibung 
und Vertragsbedingungen 
bestehen. 
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der Vergabebekanntma-
chung oder den Verdin-
gungsunterlagen erfolgen.  

 
§ 25 a Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Der Auftraggeber berücksich-
tigt bei der Entscheidung über den 
Zuschlag verschiedene durch den 
Auftragsgegenstand gerechtfertigte 
Kriterien, beispielsweise Qualität, 
Preis, technischer Wert, Ästhetik, 
Zweckmäßigkeit, Umwelteigen-
schaften, Betriebskosten, Rentabili-
tät, Kundendienst und technische 
Hilfe, Lieferzeitpunkt und Liefe-
rungs- oder Ausführungsfrist. Er hat 
die Kriterien zu gewichten. Die Ge-
wichtung kann mit einer angemes-
senen Marge erfolgen. Kann nach 
Ansicht des Auftraggebers die Ge-
wichtung aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht angegeben werden, 
so legt der Auftraggeber die Krite-
rien in absteigender Reihenfolge ih-
rer Bedeutung fest.  
 
§ 20 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Bei Öffentlicher Ausschrei-
bung dürfen für die Verdingungsun-
terlagen die Vervielfältigungskosten 
gefordert werden. In der Bekannt-
machung (§ 17) ist anzugeben, wie 
hoch sie sind. Sie werden nicht er-
stattet. 
 
§ 7 a Nr. 3 Abs. 3  
(3) Der Auftraggeber gibt bereits in 
der Bekanntmachung (§§ 17 und 
17a) an, welche Nachweise vorzu-
legen sind. Kann ein Unternehmen 
aus einem stichhaltigen Grund die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Auftraggeber haben die Zu-
schlagskriterien zu gewichten. Die 
Gewichtung kann mit einer ange-
messenen Marge erfolgen. Kann 
nach Ansicht der Auftraggeber die 
Gewichtung aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht angegeben werden, 
so legen die Auftraggeber die Krite-
rien in absteigender Reihenfolge ih-
rer Bedeutung fest. 
 
 
 
 
 
(3) Im offenen Verfahren darf bei di-
rekter oder postalischer Übermitt-
lung für die Vervielfältigung der 
Vergabeunterlagen Kostenersatz 
gefordert werden. Dessen Höhe ist 
in der Bekanntmachung an-
zugeben. 
 
 
(4) Sofern die Auftraggeber Nach-
weise verlangen, haben sie diese in 
einer abschließenden Liste zu-
sammenzustellen. 
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vom Auftraggeber geforderten 
Nachweise nicht beibringen, so 
kann es seine Leistungsfähigkeit 
durch Vorlage anderer, vom Auf-
traggeber für geeignet erachteter 
Belege nachweisen. 
 
§ 9 a Nr. 2  
2. Sofern Nebenangebote zugelas-
sen sind, enthalten die Verdin-
gungsunterlagen auch die Mindest-
anforderungen für Nebenangebote. 

 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Auftraggeber können Ne-
benangebote zulassen. Fehlt eine 
entsprechende Angabe in der Be-
kanntmachung oder den Vergabe-
unterlagen, sind keine Nebenange-
bote zugelassen. Lassen die Auf-
traggeber Nebenangebote zu, le-
gen sie hierzu in der Bekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen 
Mindestanforderungen fest. 
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2006 2009 
§ 7a  

Teilnehmer am Wettbewerb 
§ 10 EG  

Aufforderung zur Angebotsab-
gabe und zur Teilnahme am 

wettbewerblichen Dialog 
§ 7 a Nr. 4  
4. Ist ein Teilnahmewettbewerb 
durchgeführt worden, so wählt der 
Auftraggeber anhand der gemäß 
Nummer 2 Abs. 2 und Nr. 3 gefor-
derten, mit dem Teilnahmeantrag 
vorgelegten Unterlagen unter den 
Bewerbern, die den Anforderungen 
an Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit entsprechen, 
diejenigen aus, die er gleichzeitig 
und unter Beifügen der Verdin-
gungsunterlagen in Textform auf-
fordert, in einem Nichtoffenen Ver-
fahren oder einem Verhandlungs-
verfahren ein Angebot einzureichen 
oder in einem Wettbewerblichen 
Dialog den Dialog zu eröffnen. 
 
 
 
 
 
§ 9 a Nr. 1  
1. Die Aufforderung zur Angebots-
abgabe enthält mindestens Folgen-
des: 
 
 
 
 
 

a) Hinweis auf die veröffent-
lichte Bekanntmachung,  

 

 
(1) Ist ein Teilnahmewettbewerb 
durchgeführt worden, so wählen die 
Auftraggeber anhand der mit den 
Teilnahmeanträgen vorgelegten 
oder durch die Bewerber elektro-
nisch verfügbar gemachten Unter-
lagen unter den Bewerbern, die den 
Anforderungen an Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit, und Zuverlässigkeit 
entsprechen, diejenigen aus, die sie 
gleichzeitig und unter Beifügen der 
Vergabeunterlagen in Textform auf-
fordern, in einem nicht offenen oder 
einem Verhandlungsverfahren ein 
Angebot einzureichen oder am 
wettbewerblichen Dialog teilzuneh-
men. Teilnahmeanträge, die nach 
Ablauf der vorgeschriebenen Ein-
reichungsfrist nicht den Anforde-
rungen des § 14 EG entsprechen, 
dürfen nicht berücksichtigt werden. 
 
 
(2) Bei Aufforderung zur Angebots-
abgabe in nicht offenen Verfahren 
und Verhandlungsverfahren oder 
zur Teilnahme an einem wettbe-
werblichen Dialog enthalten die 
Vergabeunterlagen mindestens 
Folgendes: 
 

a) im nicht offenen Verfahren 
und Verhandlungsverfahren 
mit öffentlichem Teilnah-
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b) beim Wettbewerblichen 
Dialog den Termin und den 
Ort des Beginns der Dia-
logphase,  
 

c) alle vorgesehenen Zu-
schlagskriterien, einschließ-
lich deren Gewichtung 
oder, soweit nach § 25a Nr. 
1 Abs. 1 zulässig, der ab-
steigenden Reihenfolge der 
ihnen zuerkannten Bedeu-
tung,  
 
 

d) ob beabsichtigt ist, ein Ver-
handlungsverfahren oder 
einen Wettbewerblichen 
Dialog in verschiedenen 
Phasen abzuwickeln, um 
die Zahl der Angebote zu 
verringern. 

 
§ 32 a  
In der Vergabebekanntmachung 
und den Vergabeunterlagen ist die 
Stelle anzugeben, an die sich der 
Bewerber oder Bieter zur Nachprü-
fung behaupteter Verstöße gegen 
Vergabebestimmungen wenden 
kann. 
 
 
§ 9a Nr. 1 lit. d) a.E. 
Die Angaben der Buchstaben c und 
d können stattdessen auch in der 
Vergabebekanntmachung oder den 

mewettbewerb den Hinweis 
auf die veröffentlichte Be-
kanntmachung, 
 

b) beim wettbewerblichen Dia-
log den Termin und den Ort 
des Beginns der Dialog-
phase, 
 

c) alle vorgesehenen Zu-
schlagskriterien, einschließ-
lich deren Gewichtung oder, 
sofern diese aus nachvoll-
ziehbaren Gründen nicht 
angegeben werden können, 
der absteigenden Reihen-
folge der ihnen zuerkannten 
Bedeutung, 
 

d) ob beabsichtigt ist, ein Ver-
handlungsverfahren oder 
einen wettbewerblichen Di-
alog in verschiedenen Pha-
sen abzuwickeln, um die 
Zahl der Angebote zu ver-
ringern, 
 
 

e) die Stelle, an die sich der 
Bewerber oder Bieter zur 
Nachprüfung behaupteter 
Verstöße gegen Vergabe-
stimmungen wenden kann. 
 
 
 
 
 

Die Angaben zu Buchstaben c) und 
d) können anstatt in der Aufforde-
rung auch in der Vergabebekannt-
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Verdingungsunterlagen erfolgen. machung erfolgen. 
 
 

2006 2009 
§ 9 

Vergabeunterlagen, Vertragsbe-
dingungen 

§ 11 EG  
Vertragsbedingungen 

§ 9 Nr. 2  
2. In den Verdingungsunterlagen ist 
vorzuschreiben, dass die Allgemei-
nen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Leistungen 
(VOL/B) Bestandteil des Vertrages 
werden. Das gilt auch für etwaige 
Zusätzliche, Ergänzende sowie Be-
sondere Vertragsbedingungen und, 
soweit erforderlich, für etwaige 
Technische Vertragsbedingungen.  
 
§ 9 Nr. 3 Abs. 1  
3. (1) Die Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen bleiben grundsätzlich 
unverändert. Sie können von Auf-
traggebern, die ständig Leistungen 
vergeben, für die bei ihnen allge-
mein gegebenen Verhältnisse 
durch Zusätzliche Vertragsbedin-
gungen ergänzt werden. Diese dür-
fen den Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen nicht widersprechen. 
 
§ 12  
Vertragsstrafen sollen nur für die 
Überschreitung von Ausführungs-
fristen ausbedungen werden und 
auch nur dann, wenn die Über-
schreitung erhebliche Nachteile 
verursachen kann. Die Strafe ist in 
angemessenen Grenzen zu halten. 
 
§ 13 Nr. 1  

 
(1) Die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen (VOL/B) sind grundsätzlich 
zum Vertragsgegenstand zu ma-
chen. Zusätzliche Allgemeine Ver-
tragsbedingungen dürfen der 
VOL/B nicht widersprechen. Für die 
Erfordernisse einer Gruppe gleich-
gelagerter Einzelfälle können Er-
gänzende Vertragsbedingungen 
Abweichungen von der VOL/B vor-
sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Vertragsstrafen sollen nur für 
die Überschreitung von Ausfüh-
rungsfristen vereinbart werden, 
wenn die Überschreitung erhebliche 
Nachteile verursachen kann. Die 
Strafe ist in angemessenen Gren-
zen zu halten. 
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1. Für die Verjährung der Mängel-
ansprüche sollen die gesetzlichen 
Fristen ausbedungen werden.  
 
§ 13 Nr. 2  
2. Andere Regelungen für die Ver-
jährung sollen vorgesehen werden, 
wenn dies wegen der Eigenart der 
Leistung erforderlich ist. In solchen 
Fällen sind alle Umstände gegen-
einander abzuwägen; hierbei kön-
nen die in dem Wirtschaftszweig 
üblichen Regelungen in Betracht 
gezogen werden. 
 
§ 14 Nr. 1  
1. Sicherheitsleistungen sind nur zu 
fordern, wenn sie ausnahmsweise 
für die sach- und fristgemäße 
Durchführung der verlangten Leis-
tung notwendig erscheinen.  
 
§ 14 Nr. 2  
2. Die Sicherheit soll nicht höher 
bemessen und ihre Rückgabe nicht 
für einen späteren Zeitpunkt vorge-
sehen werden als nötig ist, um den 
Auftraggeber vor Schaden zu be-
wahren. Sie soll 5 vom Hundert der 
Auftragssumme nicht überschrei-
ten. 
 
§ 10 Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) In den Verdingungsunterla-
gen ist festzulegen, dass der Auf-
tragnehmer bei der Einholung von 
Angeboten für Unteraufträge re-
gelmäßig kleine und mittlere Unter-
nehmen angemessen beteiligt.  
 
§ 10 Nr. 2 Abs. 2  

 
 
 
 
 
 
(3) Andere Verjährungsfristen als 
nach § 14 VOL/B sind nur vorzuse-
hen, wenn dies nach der Eigenart 
der Leistung erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
(4) Auf Sicherheitsleistungen soll 
ganz oder teilweise verzichtet wer-
den, es sei denn sie erscheinen 
ausnahmsweise für die sach- und 
fristgemäße Durchführung der ver-
langten Leistung notwendig. Die Si-
cherheit für die Erfüllung sämtlicher 
Verpflichtungen aus dem Vertrag 
soll 5 vom Hundert der Auftrags-
summe nicht überschreiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Wird ein Unternehmen, das 
nicht öffentlicher Auftraggeber ist, 
mit der Wahrnehmung oder Durch-
führung einer öffentlichen Aufgabe 
betraut, verpflichtet der Auftragge-
ber das Unternehmen, sofern es 
Unteraufträge an Dritte vergibt, die 
Regeln über die Berücksichtigung 
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(2) Bei Großaufträgen ist in den 
Verdingungsunterlagen weiter fest-
zulegen, dass sich der Auftragneh-
mer bemüht, Unteraufträge an klei-
ne und mittlere Unternehmen in 
dem Umfang zu erteilen, wie er es 
mit der vertragsgemäßen Ausfüh-
rung der Leistung vereinbaren 
kann. 

mittelständischer Interessen (§ 2 
EG Abs. 2) einzuhalten. 
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2006 2009 
§ 18a 

Formen und Fristen 
§ 12 EG  
Fristen 1 

§ 18 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Für die Bearbeitung und Ab-
gabe der Angebote sind ausrei-
chende Fristen vorzusehen. Dabei 
ist insbesondere der zusätzliche 
Aufwand für die Beschaffung von 
Unterlagen für die Angebotsbear-
beitung, Erprobungen oder Besich-
tigungen zu berücksichtigen. 
 
§ 19 Nr. 3  
3. Es ist vorzusehen, dass der Bie-
ter bis zum Ablauf der Zuschlags-
frist an sein Angebot gebunden ist 
(Bindefrist). 
 
§ 18 a Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Beim Offenen Verfahren be-
trägt die Angebotsfrist mindestens 
52 Tage, gerechnet vom Tage der 
Absendung der Bekanntmachung 
an. 
 
§ 18 a Nr. 1 Abs. 2  
(2) Die Frist für den Eingang der 
Angebote kann durch eine kürzere 
Frist ersetzt werden, wenn die 
nachstehenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 
 

a) Der öffentliche Auftragge-
ber muss eine Vorinforma-

 
(1) Bei der Festsetzung der Fristen 
für den Eingang der Angebote und 
der Anträge auf Teilnahme berück-
sichtigen die Auftraggeber unbe-
schadet der nachstehend festgeleg-
ten Mindestfristen insbesondere die 
Komplexität des Auftrags und die 
Zeit, die für die Ausarbeitung der 
Angebote erforderlich ist. Die Auf-
traggeber bestimmen eine ange-
messene Frist, innerhalb der die 
Bieter an ihre Angebote gebunden 
sind (Bindefrist). 
 
 
 
(2) Beim offenen Verfahren beträgt 
die Angebotsfrist mindestens 52 
Tage, gerechnet vom Tage der Ab-
sendung der Bekanntmachung an. 
 
 
(3) Diese Angebotsfrist kann ver-
kürzt werden, wenn 
 
 
 
 

a) die öffentlichen Auftragge-
ber eine Vorinformation 
gemäß § 15 EG Abs. 6 

                                                
1 Die Berechnung der Fristen erfolgt nach der Verordnung (EWG/-Euratom) Nr. 1182/71 des 
Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine, ABl. 
EG Nr. L 124 vom 8. Juni 1971, S. 1 (vgl. Anhang III). 
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tion gemäß § 17a Nr. 3 
nach dem vorgeschriebe-
nen Muster (Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 
1564/2005) mindestens 52 
Tage, höchstens aber 12 
Monate vor dem Zeitpunkt 
der Absendung der Be-
kanntmachung des Auf-
trags im Offenen Verfahren 
nach § 17a Nr. 1 im Amts-
blatt der Europäischen 
Gemeinschaften oder in 
seinem Beschafferprofil 
nach § 17a Nr. 2 veröffent-
licht haben. Diese Vorin-
formation oder das Be-
schafferprofil muss mindes-
tens ebenso viele Informa-
tionen wie das Muster einer 
Bekanntmachung für das 
Offene Verfahren (Anhang 
II der Verordnung (EG) Nr. 
1564/2005) enthalten, so-
weit diese Informationen 
zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung der Bekannt-
machung für die Vorinfor-
mation vorlagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nach dem vorgeschriebe-
nen Muster (Anhang I der 
Verordnung (EG) zur Ein-
führung von Standardfor-
mularen für die Veröffentli-
chung von Vergabebe-
kanntmachungen im Rah-
men von Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Auf-
träge gemäß der Richtlinie 
2004/17/EG und der Richt-
linie 2004/18/EG des Euro-
päischen Parlaments und 
des Rates in der jeweils 
geltenden Fassung) min-
destens 52 Tage, höchs-
tens aber 12 Monate vor 
dem Zeitpunkt der Absen-
dung der Bekanntmachung 
des Auftrags im offenen 
Verfahren nach § 15 EG 
Abs. 1 - 4 im Amtsblatt der 
Europäischen Gemein-
schaften oder in ihrem Be-
schafferprofil nach § 15 EG 
Abs. 5 veröffentlicht haben. 
Diese Vorinformation oder 
das Beschafferprofil muss 
mindestens ebenso viele 
Informationen wie das Mus-
ter einer Bekanntmachung 
für das offene Verfahren 
(Anhang II der in Satz 1 
genannten Verordnung 
(EG)) enthalten, soweit die-
se Informationen zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung 
der Bekanntmachung für 
die Vorinformation vorla-
gen, und 
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b) Die verkürzte Frist muss für 

die Interessenten ausrei-
chen, um ordnungsgemäße 
Angebote einreichen zu 
können. Sie sollte in der 
Regel nicht weniger als 36 
Tage vom Zeitpunkt der 
Absendung der Bekannt-
machung des Auftrags an 
betragen; sie muss auf je-
den Fall mindestens 22 Ta-
ge betragen. 

 
§ 18 a Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Beim Nichtoffenen Verfahren, 
Wettbewerblichen Dialog und im 
Verhandlungsverfahren in den Fäl-
len des § 3a Nr. 1 Abs. 5 beträgt 
die vom Auftraggeber festzuset-
zende Frist für den Antrag auf Teil-
nahme mindestens 37 Tage ab 
dem Tag der Absendung der Be-
kanntmachung. In Fällen besonde-
rer Dringlichkeit (beschleunigtes 
Verfahren) beim Nichtoffenen Ver-
fahren und Verhandlungsverfahren 
in den Fällen des § 3a Nr. 1 Abs. 5 
beträgt diese Frist mindestens 15 
Tage oder mindestens 10 Tage bei 
elektronischer Übermittlung, jeweils 
gerechnet vom Tag der Absendung 
der Bekanntmachung an. 
 
 
§ 18 a Nr. 2 Abs. 2  
(2) Die vom Auftraggeber festzu-
setzende Angebotsfrist beim Nicht-
offenen Verfahren beträgt mindes-
tens 40 Tage, gerechnet vom Tag 
der Absendung der Aufforderung 

 
b) die verkürzte Frist für die In-

teressenten ausreicht, um 
ordnungsgemäße Angebo-
te einreichen zu können. 
Sie sollte in der Regel nicht 
weniger als 36 Tage vom 
Zeitpunkt der Absendung 
der Bekanntmachung des 
Auftrags an betragen; sie 
muss auf jeden Fall min-
destens 22 Tage betragen. 

 
 
 
(4) Beim nicht offenen Verfahren, 
wettbewerblichen Dialog und im 
Verhandlungsverfahren mit öffentli-
chem Teilnahmewettbewerb beträgt 
die von den Auftraggebern festzu-
setzende Frist für den Antrag auf 
Teilnahme mindestens 37 Tage ab 
dem Tag der Absendung der Be-
kanntmachung. In Fällen besonde-
rer Dringlichkeit (beschleunigtes 
Verfahren) beim nicht offenen Ver-
fahren und Verhandlungsverfahren 
mit öffentlichem Teilnahmewettbe-
werb beträgt diese Frist mindestens 
15 Tage oder mindestens 10 Tage 
bei elektronischer Übermittlung, je-
weils gerechnet vom Tag der Ab-
sendung der Bekanntmachung an.  
 
 
 
(5) Die von den Auftraggebern fest-
zusetzende Angebotsfrist beim 
nicht offenen Verfahren beträgt 
mindestens 40 Tage, gerechnet 
vom Tag der Absendung der Auf-
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zur Angebotsabgabe an. In Fällen 
besonderer Dringlichkeit beträgt die 
Frist mindestens 10 Tage, gerech-
net vom Tage der Absendung der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe 
an. Hat der Auftraggeber eine Vor-
information veröffentlicht, kann er 
die Frist für den Eingang der Ange-
bote im Allgemeinen auf 36 Tage 
ab dem Tag der Absendung der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe, 
jedoch keinesfalls weniger als 22 
Tage festsetzen. Nummer 1 Abs. 2 
Buchstabe a) gilt entsprechend. 
 
 
§ 18 a Nr. 1 Abs. 4  
(4) Bei elektronisch erstellten und 
übermittelten Bekanntmachungen 
können die Fristen nach Nr. 1 Abs. 
1 und 2 um 7 Tage verkürzt wer-
den. Macht der Auftraggeber die 
Verdingungsunterlagen und alle zu-
sätzliche Unterlagen elektronisch 
frei, direkt und vollständig verfüg-
bar, kann er die Frist für den Ein-
gang der Angebote nach Nummer 1 
Absatz 1 um weitere 5 Tage ver-
kürzen. 
 
§ 18 a Nr. 2 Abs. 3  
(3) Bei elektronisch erstellten und 
übermittelten Bekanntmachungen 
kann die Frist für den Eingang der 
Teilnahmeanträge gemäß Absatz 1 
Satz 1 um 7 Tage verkürzt werden. 
Macht der Auftraggeber die Verdin-
gungsunterlagen und alle zusätzli-
che Unterlagen elektronisch frei, di-
rekt und vollständig verfügbar, kann 
er die Frist gemäß Absatz 2 Satz 1 

forderung zur Angebotsabgabe an. 
In Fällen besonderer Dringlichkeit 
beträgt die Frist mindestens 10 Ta-
ge, gerechnet vom Tage der Ab-
sendung der Aufforderung zur An-
gebotsabgabe an. Haben die Auf-
traggeber eine Vorinformation ver-
öffentlicht, können sie die Frist für 
den Eingang der Angebote im All-
gemeinen auf 36 Tage ab dem Tag 
der Absendung der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe, jedoch kei-
nesfalls weniger als 22 Tage fest-
setzen. Absatz 3 Buchstabe a) gilt 
entsprechend. 
 
 
(6) Bei elektronisch erstellten und 
übermittelten Bekanntmachungen 
können die Fristen nach Abs. 2 und 
3 Buchstabe b) und Abs. 4 Satz 1 
um 7 Tage verkürzt werden. Ma-
chen die Auftraggeber die Verga-
beunterlagen und alle zusätzliche 
Unterlagen elektronisch frei, direkt 
und vollständig verfügbar, können 
sie die Frist für den Eingang der 
Angebote nach Absatz 2 und Abs. 5 
Satz 1 um weitere 5 Tage verkür-
zen. 
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um weitere 5 Tage verkürzen.  
 
§ 18 a Nr. 1 Abs. 5  
(5) Macht der Auftraggeber die 
Verdingungsunterlagen und alle zu-
sätzlichen Unterlagen nicht auf 
elektronischem Weg frei, direkt und 
vollständig verfügbar und sind die 
Verdingungsunterlagen und die zu-
sätzlichen Unterlagen rechtzeitig 
angefordert worden, so muss der 
Auftraggeber die genannten Unter-
lagen innerhalb von 6 Tagen nach 
Eingang des Antrags an die Unter-
nehmen absenden. 
 
§ 18 a Nr. 1 Abs. 6  
(6) Der Auftraggeber muss rechtzei-
tig angeforderte zusätzliche Aus-
künfte über die Verdingungsunter-
lagen und das Anschreiben spätes-
tens 6 Tage vor Ablauf der Ange-
botsfrist erteilen. 
 
§ 18 a Nr. 2 Abs. 5  
(5) Der Auftraggeber muss rechtzei-
tig angeforderte zusätzliche Aus-
künfte über die Verdingungsunter-
lagen und das Anschreiben spätes-
tens 6 Tage, beim Nichtoffenen 
Verfahren oder beschleunigten 
Verhandlungsverfahren spätestens 
4 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist 
erteilen. 
 
§ 18 a Nr. 1 Abs. 3  
(3) Können die Angebote nur nach 
einer Ortsbesichtigung oder Ein-
sichtnahme in nicht übersandte 
Verdingungsunterlagen erstellt 
werden, oder konnten die Fristen 

 
 
 
(7) Machen die Auftraggeber die 
Vergabeunterlagen und alle zusätz-
lichen Unterlagen nicht auf elektro-
nischem Weg frei, direkt und voll-
ständig verfügbar und sind die Ver-
gabeunterlagen und die zusätzli-
chen Unterlagen rechtzeitig ange-
fordert worden, so müssen die Auf-
traggeber die genannten Unterla-
gen innerhalb von 6 Tagen nach 
Eingang des Antrags an die Unter-
nehmen absenden. 
 
(8) Die Auftraggeber müssen recht-
zeitig angeforderte zusätzliche 
Auskünfte über die Vergabeunter-
lagen und das Anschreiben spätes-
tens 6 Tage, beim nicht offenen 
Verfahren oder beschleunigten 
Verhandlungsverfahren spätestens 
4 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist 
erteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Können die Angebote nur nach 
einer Ortsbesichtigung oder Ein-
sichtnahme in nicht übersandte 
Vergabeunterlagen erstellt werden 
oder konnten die Fristen nach Ab-
satz 7 oder 8 nicht eingehalten 
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nach Absatz 5 und 6 nicht eingehal-
ten werden, so sind die Angebots-
fristen entsprechend zu verlängern. 
 
§ 18 a Nr. 2 Abs. 4  
(4) Können die Angebote nur nach 
einer Ortsbesichtigung oder Ein-
sichtnahme in nicht übersandte 
Verdingungsunterlagen erstellt 
werden oder konnten die Fristen 
nach Absatz 5 nicht eingehalten 
werden, so sind die Angebotsfristen 
entsprechend zu verlängern.  
 
§ 18 Nr. 3  
3. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 
können Angebote in den in Num-
mer 2 genannten Formen zurück-
gezogen werden. 

werden, so sind die Angebotsfristen 
entsprechend zu verlängern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Bis zum Ablauf der Angebots-
frist können Angebote in allen für 
deren Einreichung vorgesehenen 
Formen zurückgezogen werden. 
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2006 2009 
§ 16  

Grundsätze der Ausschreibung 
und der Informationsübermitt-

lung 

§ 13 EG  
Grundsätze der Informations-

übermittlung 

§ 16 Nr. 4  
4. Die Auftraggeber geben in der 
Bekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen an, ob Informationen 
per Post, Telefax, direkt, elektro-
nisch oder durch eine Kombination 
dieser Kommunikationsmittel über-
mittelt werden.  
 
§ 16 Nr. 5  
5. Das für die elektronische Über-
mittlung gewählte Netz muss all-
gemein verfügbar sein und darf den 
Zugang der Bewerber und Bieter zu 
den Vergabeverfahren nicht be-
schränken. Die dafür zu verwen-
denden Programme und ihre tech-
nischen Merkmale müssen 
 

− allgemein zugänglich und  
 

− kompatibel mit allgemein 
verbreiteten Erzeugnissen 
der Informations- und 
Kommunikationstechnolo-
gie  

 
− nicht diskriminierend 

 
sein.  
 
§ 16 Nr. 6  
6. Die Auftraggeber haben dafür 
Sorge zu tragen, dass den interes-
sierten Unternehmen die Informati-

 
(1) Die Auftraggeber geben in der 
Bekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen an, ob Informationen 
auf dem Postweg, mittels Teleko-
pie, direkt, elektronisch oder durch 
eine Kombination dieser Kommuni-
kationsmittel übermittelt werden. 
 
 
(2) Das für die elektronische Über-
mittlung gewählte Netz muss all-
gemein verfügbar sein und darf den 
Zugang der Bewerber oder Bieter 
zu den Vergabeverfahren nicht be-
schränken. Die dafür zu verwen-
denden Programme und ihre tech-
nischen Merkmale müssen 
 

− allgemein zugänglich, 
 

− kompatibel mit allgemein 
verbreiteten Erzeugnissen 
der Informations- und 
Kommunikationstechnolo-
gie und 

 
− nicht diskriminierend 

 
sein. 
 
 
(3) Die Auftraggeber haben dafür 
Sorge zu tragen, dass den interes-
sierten Unternehmen die Informati-
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onen über die Spezifikationen der 
Geräte, die für die elektronische 
Übermittlung der Anträge auf Teil-
nahme und der Angebote erforder-
lich sind, einschließlich Verschlüs-
selung zugänglich sind. Außerdem 
muss gewährleistet sein, dass die 
in Anhang II genannten Anforde-
rungen erfüllt sind. 

onen über die Anforderungen an 
die Geräte, die für die elektronische 
Übermittlung der Anträge auf Teil-
nahme und der Angebote erforder-
lich sind, einschließlich Verschlüs-
selung zugänglich sind. Außerdem 
muss gewährleistet sein, dass die 
Geräte die in Anhang II genannten 
Anforderungen erfüllen können. 
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2006 2009 

§ 16 a  
Anforderungen an Teilnahmean-

träge 

§ 14 EG  
Anforderungen an Teilnahmean-

träge 
§ 16 a Nr. 1  
1. Die Auftraggeber haben die In-
tegrität der Daten und die Vertrau-
lichkeit der übermittelten Teilnah-
meanträge auf geeignete Weise zu 
gewährleisten.  
 
Per Post oder direkt übermittelte 
Teilnahmeanträge sind in einem 
verschlossenen Umschlag einzurei-
chen, als solche zu kennzeichnen 
und bis zum Ablauf der für ihre Ein-
reichung vorgesehenen Frist unter 
Verschluss zu halten.  
 
 
 
Bei elektronisch übermittelten Teil-
nahmeanträgen ist dies durch ent-
sprechende organisatorische und 
technische Lösungen nach den An-
forderungen des Auftraggebers und 
durch Verschlüsselung sicherzu-
stellen. Die Verschlüsselung muss 
bis zum Ablauf der für ihre Einrei-
chung vorgesehenen Frist aufrecht 
erhalten bleiben.  
 
 
 
 
§ 16 a Nr. 2  
2. Teilnahmeanträge können auch 
per Telefax oder telefonisch gestellt 
werden. Werden Anträge auf Teil-
nahme telefonisch oder per Telefax 

 
(1) Die Auftraggeber gewährleisten 
die Unversehrtheit und die Vertrau-
lichkeit der übermittelten Teilnah-
meanträge. 
 
 
(2) Auf dem Postweg oder direkt 
übermittelte Teilnahmeanträge sind 
in einem verschlossenen Umschlag 
einzureichen und als solche zu 
kennzeichnen. Bis zum Ablauf der 
für ihre Einreichung vorgesehenen 
Frist werden sie unter Verschluss 
gehalten.  
 
 
(3) Bei mittels Telekopie übermittel-
ten Teilnahmeanträgen ist dies 
durch entsprechende organisatori-
sche und technische Lösungen 
nach den Anforderungen des Auf-
traggebers sicherzustellen; dies gilt 
auch für elektronisch übermittelte 
Teilnahmeanträge, wobei deren 
Vertraulichkeit durch Verschlüsse-
lung sicher zu stellen ist. Die Ver-
schlüsselung muss bis zum Ablauf 
der für ihre Einreichung vorgesehe-
nen Frist aufrechterhalten bleiben. 
 
 
(4) Telefonisch angekündigte Teil-
nahmeanträge sind vom Bewerber 
vor Ablauf der Frist für die Abgabe 
der Teilnahmeanträge in Textform 
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gestellt, sind diese vom Bewerber 
bis zum Ablauf der Frist für die Ab-
gabe der Teilnahmeanträge durch 
Übermittlung per Post, direkt oder 
elektronisch zu bestätigen. 

zu bestätigen. 
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2006 2009 
§ 17a 

Bekanntmachung, Aufforderung 
zur Angebotsabgabe, Beschaf-

ferprofil, Vorinformation 

§ 15 EG  
Bekanntmachung, Versand der 

Vergabeunterlagen 

§ 17 a Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Die Bekanntmachung im Sin-
ne des § 3a Nr. 1 Abs. 4 wird nach 
dem in Anhang II der Verordnung 
(EG) Nr. 1564/20051 enthaltenen 
Muster erstellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17 a Nr. 1 Abs. 2  
(2) Die Bekanntmachung ist auf 
elektronischem oder auf anderem 
Wege unverzüglich dem Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften zu 
übermitteln. Soweit keine elektroni-
sche Übermittlung der Bekanntma-
chung erfolgt, darf der Inhalt der 
Bekanntmachung rund 650 Worte 
nicht überschreiten. In Fällen be-
sonderer Dringlichkeit muss die Be-
kanntmachung mittels Telefax oder 

 
(1) Die Bekanntmachung einer be-
absichtigten Auftragsvergabe wird 
nach dem in Anhang II der Verord-
nung (EG) zur Einführung von 
Standardformularen für die Veröf-
fentlichung von Vergabebekannt-
machungen im Rahmen von Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge gemäß der Richtlinie 
2004/17/EG und der Richtlinie 
2004/18/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates in der je-
weils geltenden Fassung enthalte-
nen Muster erstellt.  
 
 
(2) Die Bekanntmachung ist auf 
elektronischem2 oder auf anderem 
Wege unverzüglich dem Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften3 zu 
übermitteln. Sofern keine elektroni-
sche Übermittlung der Bekanntma-
chung erfolgt, ist der Inhalt der Be-
kanntmachung auf ca. 650 Worte 
beschränkt. In Fällen besonderer 
Dringlichkeit muss die Bekanntma-
chung mittels Telekopie oder auf 

                                                
2 Das Muster und die Modalitäten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen 
sind unter der Internetadresse http://simap.europa.eu/ abrufbar 
3 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-
2985 Luxemburg. 
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auf elektronischem Weg übermittelt 
werden. Der Auftraggeber muss 
den Tag der Absendung nachwei-
sen können.  
 
§ 17 a Nr. 1 Abs. 3  
(3) Elektronisch erstellte und über-
sandte Bekanntmachungen werden 
spätestens fünf Tage nach ihrer 
Absendung an das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffent-
licht. Nicht elektronisch erstellte und 
übersandte Bekanntmachungen 
werden spätestens zwölf Tage nach 
der Absendung veröffentlicht. Die 
Bekanntmachungen werden unent-
geltlich ungekürzt im Supplement 
zum Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften in der jeweiligen 
Originalsprache und eine Zusam-
menfassung der wichtigsten Be-
standteile davon in den anderen 
Amtssprachen der Gemeinschaft 
veröffentlicht; hierbei ist nur der 
Wortlaut in der Originalsprache 
verbindlich. 
 
§ 17 a Nr. 1 Abs. 4  
(4) Die Bekanntmachung darf in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht 
vor dem Tag der Absendung an das 
Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht werden. Diese Veröf-
fentlichung darf nur die dem Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften über-
mittelten oder in einem Beschaf-
ferprofil nach Nummer 2 veröffent-
lichten Angaben enthalten. Auf das 

elektronischem Weg übermittelt 
werden. Der Auftraggeber muss 
den Tag der Absendung nachwei-
sen können. 
 
 
(3) Elektronisch erstellte und über-
sandte Bekanntmachungen werden 
spätestens fünf Tage nach ihrer 
Absendung an das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffent-
licht. Nicht elektronisch erstellte und 
übersandte Bekanntmachungen 
werden spätestens zwölf Tage nach 
der Absendung veröffentlicht. Die 
Bekanntmachungen werden unent-
geltlich ungekürzt im Supplement 
zum Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften in der jeweiligen 
Originalsprache und eine Zusam-
menfassung der wichtigsten Be-
standteile davon in den anderen 
Amtssprachen der Gemeinschaft 
veröffentlicht; hierbei ist nur der 
Wortlaut in der Originalsprache 
verbindlich.  
 
 
(4) Die Bekanntmachung darf in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht 
vor dem Tag der Absendung an das 
Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht werden. Diese Veröf-
fentlichung darf keine anderen An-
gaben enthalten als die an das Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften ab-
gesandten Bekanntmachung oder 
als in einem Beschafferprofil veröf-
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Datum der Absendung der europa-
weiten Bekanntmachung an das 
Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
ist in der nationalen Bekanntma-
chung hinzuweisen.  
 
 
§ 17 a Nr. 2  
2. Die Auftraggeber können im In-
ternet ein Beschafferprofil einrich-
ten. Es enthält Angaben über ge-
plante und laufende Vergabeverfah-
ren, über vergebene Aufträge sowie 
alle sonstigen für die Auftragsver-
gabe relevanten Informationen wie 
zum Beispiel Kontaktstelle, Telefon- 
und Telefaxnummer, Anschrift, E-
Mail-Adresse des Auftraggebers.  
 
§ 17 a Nr. 9 Abs. 1  
3. (1) Die Auftraggeber veröffentli-
chen sobald wie möglich nach Be-
ginn des jeweiligen Haushaltsjahres 
nicht verbindliche Bekanntmachun-
gen, die Angaben enthalten über al-
le für die nächsten zwölf Monate 
beabsichtigten Aufträge, deren 
nach der Vergabeverordnung ge-
schätzter Wert jeweils mindestens 
750.000 EURO beträgt. Die Liefer-
aufträge sind nach Warenbereichen 
unter Bezugnahme auf die Verord-
nung über das gemeinsame Voka-
bular für öffentliche Aufträge - CPV 
(Verordnung (EG) Nr. 2195/20024 
in der Fassung der Verordnung 
(EG) Nr. 2151/20035) aufzuschlüs-
seln, die Dienstleistungsaufträge 
nach den im Anhang I A genannten 
Kategorien.  

fentlicht wurden. Auf das Datum der 
Absendung der europaweiten Be-
kanntmachung an das Amt für amt-
liche Veröffentlichungen der Euro-
päischen Gemeinschaften ist in der 
nationalen Bekanntmachung hin-
zuweisen. 
 
 
(5) Die Auftraggeber können im In-
ternet ein Beschafferprofil einrich-
ten. Es enthält Angaben über ge-
plante und laufende Vergabeverfah-
ren, über vergebene Aufträge sowie 
alle sonstigen für die Auftragsver-
gabe relevanten Informationen wie 
zum Beispiel Kontaktstelle, Telefon- 
und Telefaxnummer, Anschrift, E-
Mail-Adresse des Auftraggebers. 
 
 
(6) Die Auftraggeber veröffentlichen 
sobald wie möglich nach Beginn 
des jeweiligen Haushaltsjahres 
nicht verbindliche Bekanntmachun-
gen, die Angaben enthalten über al-
le für die nächsten zwölf Monate 
beabsichtigten Aufträge, deren 
nach der Vergabeverordnung ge-
schätzter Wert jeweils mindestens 
750.000 EURO beträgt. Die Liefer-
aufträge sind nach Warenbereichen 
unter Bezugnahme auf die Verord-
nung (EG) über das Gemeinsame 
Vokabular für öffentliche Aufträge 
(CPV) des Europäischen Parla-
ments und des Rates in der jeweils 
geltenden Fassung aufzuschlüs-
seln, die Dienstleistungsaufträge 
nach den im Anhang I A genannten 
Kategorien. 
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§ 17 a Nr. 9 Abs. 2  
9. (2) Die Vorinformation wird so-
bald als möglich nach Beginn des 
Kalenderjahres an das Amt für amt-
liche Veröffentlichungen der Euro-
päischen Gemeinschaften gesandt 
oder im Beschafferprofil veröffent-
licht. Veröffentlicht der Auftraggeber 
eine Vorinformation im Beschaf-
ferprofil, meldet er dies dem Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften zuvor 
auf elektronischem Wege nach dem 
im Anhang VIII der Verordnung 
(EG) Nr. 1564/2005 enthaltenen 
Muster. Die Bekanntmachung ist 
nur dann zwingend vorgeschrieben, 
wenn die Auftraggeber die Möglich-
keit wahrnehmen, die Frist für den 
Eingang der Angebote gemäß § 
18a Nr. 1 Abs. 2 zu verkürzen.  
 
 
§ 17 a Nr. 9 Abs. 3  
9. (3) Die Bekanntmachung über 
die Vorinformation ist nach dem im 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 
1564/2005 enthaltenen Muster zu 
erstellen und an das Amt für amtli-
che Veröffentlichungen der Europä-
ischen Gemeinschaften zu übermit-
teln.  
 
§ 17 a Nr. 10 
10. Die Auftraggeber können Be-
kanntmachungen über öffentliche 
Liefer- oder Dienstleistungsaufträge 
an das Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Ge-

 
 
(7) Die Vorinformation wird sobald 
wie möglich nach Beginn des 
Haushaltsjahres an das Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften ge-
sandt oder im Beschafferprofil ver-
öffentlicht. Veröffentlichen die Auf-
traggeber eine Vorinformation im 
Beschafferprofil, melden sie dies 
dem Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Ge-
meinschaften zuvor auf elektroni-
schem Wege nach dem im Anhang 
VIII der in Abs. 1 genannten Ver-
ordnung (EG) enthaltenen Muster. 
Die Bekanntmachung ist nur dann 
zwingend vorgeschrieben, wenn die 
Auftraggeber die Möglichkeit wahr-
nehmen, die Frist für den Eingang 
der Angebote gemäß § 12 EG Abs. 
3 zu verkürzen. 
 
 
 
(8) Die Bekanntmachung über die 
Vorinformation ist nach dem im An-
hang I der in Abs. 1 genannten 
Verordnung (EG) enthaltenen Mus-
ter zu erstellen und an das Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften zu 
übermitteln. 
 
 
(9) Die Auftraggeber können auch 
Bekanntmachungen über öffentli-
che Liefer- oder Dienstleistungsauf-
träge, die nicht der Bekanntma-
chungspflicht unterliegen, an das 
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meinschaften übermitteln, die nicht 
der Bekanntmachungspflicht nach 
den Vorschriften dieses Abschnittes 
unterliegen. 
 
§ 32 a  
In der Vergabebekanntmachung 
und den Vergabeunterlagen ist die 
Stelle anzugeben, an die sich der 
Bewerber oder Bieter zur Nachprü-
fung behaupteter Verstöße gegen 
Vergabebestimmungen wenden 
kann. 
 
§ 7 Nr. 2 Abs. 1  
(1) Bei Öffentlicher Ausschreibung 
sind die Unterlagen an alle Bewer-
ber abzugeben, die sich gewerbs-
mäßig mit der Ausführung von Leis-
tungen der ausgeschriebenen Art 
befassen. 
 
§ 17 Nr. 3 Abs. 6  
(6) Die Aufforderung zur Angebots-
abgabe ist bei Beschränkter Aus-
schreibung sowie bei Freihändiger 
Vergabe nach Öffentlichem Teil-
nahmewettbewerb an alle ausge-
wählten Bewerber am gleichen Tag 
abzusenden. 
 
 
 
 
 
 
§ 17 Nr. 5  
5. Die Namen der Bewerber, die 
Teilnahmeanträge gestellt haben, 
die Verdingungsunterlagen erhalten 
oder eingesehen haben, sind ver-

Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
übermitteln. 
 
 
 
(10) Die Auftraggeber benennen die 
Stelle, an die sich der Bewerber 
oder Bieter zur Nachprüfung von 
Vergabeverstößen wenden kann. 
 
 
 
 
 
(11) Die Vergabeunterlagen sind zu 
übermitteln 
 

a) im offenen Verfahren an al-
le anfordernden Unterneh-
men, 

 
b) im nicht offenen Verfahren 

und Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb 
an die Unternehmen, die 
einen Teilnahmeantrag ge-
stellt haben, geeignet sind 
und ausgewählt wurden 
oder 
 

c) bei Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb 
an die Unternehmen, die 
von den Auftraggebern 
ausgewählt wurden. 

 
(12) Die Namen der Unternehmen, 
die Vergabeunterlagen erhalten 
oder eingesehen haben, sind ver-
traulich zu behandeln. 



forum vergabe VOL/A Synopse  

 211 

traulich zu behandeln. 
2006 2009 
§ 21 

Inhalt der Angebote  
§ 16 EG  

Form und Inhalt der Angebote 
§ 16 Nr. 4  
4. Die Auftraggeber geben in der 
Bekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen an, ob Informationen 
per Post, Telefax, direkt, elektro-
nisch oder durch eine Kombination 
dieser Kommunikationsmittel über-
mittelt werden. 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 2 S. 5  
Die Angebote müssen unterschrie-
ben sein, elektronisch übermittelte 
Angebote sind mit einer fortge-
schrittenen elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetz und den 
Anforderungen des Auftraggebers 
oder mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen. 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Die Auftraggeber haben die In-
tegrität der Daten und die Vertrau-
lichkeit der übermittelten Angebote 
auf geeignete Weise zu gewährleis-
ten. Per Post oder direkt übermittel-
te Angebote sind in einem ver-
schlossenen Umschlag einzurei-
chen, als solche zu kennzeichnen 
und bis zum Ablauf der für die Ein-
reichung vorgesehenen Frist unter 
Verschluss zu halten. Bei elektro-
nisch übermittelten Angeboten ist 
dies durch entsprechende organisa-

 
(1) Die Auftraggeber legen fest, in 
welcher Form die Angebote einzu-
reichen sind. Auf dem Postweg 
oder direkt übermittelte Angebote 
müssen unterschrieben sein; elekt-
ronisch übermittelte Angebote sind 
mit einer „fortgeschrittenen elektro-
nischen Signatur“ nach dem Signa-
turgesetz4 und den Anforderungen 
der Auftraggeber oder mit einer 
„qualifizierten elektronischen Signa-
tur“ nach dem Signaturgesetz zu 
versehen; bei Abgabe des Angebo-
tes mittels Telekopie genügt die Un-
terschrift auf der Telekopievorlage. 
 
 
 
 
(2) Die Auftraggeber haben die Un-
versehrtheit und Vertraulichkeit der 
Angebote zu gewährleisten. Auf 
dem Postweg oder direkt zu über-
mittelnde Angebote sind in einem 
verschlossenen Umschlag einzurei-
chen, als solche zu kennzeichnen 
und bis zum Ablauf der Angebots-
frist unter Verschluss zu halten. Bei 
elektronisch zu übermittelnden An-
geboten ist die Unversehrtheit 
durch entsprechende organisatori-
sche und technische Lösungen 
nach den Anforderungen des Auf-

                                                
4 Gesetz zur digitalen Signatur (Signaturgesetz – SigG). 
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torische und technische Lösungen 
nach den Anforderungen des Auf-
traggebers und durch Verschlüsse-
lung sicherzustellen. Die Ver-
schlüsselung muss bis zum Ablauf 
der Frist zur Einreichung der Ange-
bote aufrecht erhalten bleiben. […] 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Die Angebote müssen die 
Preise sowie die geforderten Anga-
ben und Erklärungen enthalten. 
Soweit Erläuterungen zur Beurtei-
lung des Angebots erforderlich er-
scheinen, kann der Bieter sie auf 
besonderer Anlage seinem Angebot 
beifügen. 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 4  
(4) Änderungen und Ergänzungen 
an den Verdingungsunterlagen sind 
unzulässig. 
 
§ 21 Nr. 1 Abs. 3  
(3) Änderungen des Bieters an sei-
nen Eintragungen im Angebot müs-
sen zweifelsfrei sein. 
 
§ 21 Nr. 3 Abs. 1  
3. (1) Der Bieter hat auf Verlangen 
im Angebot anzugeben, ob für den 
Gegenstand des Angebots gewerb-
liche Schutzrechte bestehen oder 
von dem Bieter oder anderen bean-
tragt sind.  
 
§ 21 Nr. 3 Abs. 2  
(2) Der Bieter hat stets anzugeben, 
wenn er erwägt, Angaben aus sei-
nem Angebot für die Anmeldung ei-
nes gewerblichen Schutzrechtes zu 

traggebers und die Vertraulichkeit 
durch Verschlüsselung sicherzu-
stellen. Die Verschlüsselung muss 
bis zum Ablauf der Angebotsfrist 
aufrechterhalten bleiben. 
 
 
 
(3) Die Angebote müssen alle ge-
forderten Angaben, Erklärungen 
und Preise enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Änderungen an den Vertragsun-
terlagen sind unzulässig. Änderun-
gen des Bieters an seinen Eintra-
gungen müssen zweifelsfrei sein. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Der Bieter hat auf Verlangen im 
Angebot anzugeben, ob für den 
Gegenstand des Angebots gewerb-
liche Schutzrechte bestehen oder 
von dem Bieter oder anderen bean-
tragt sind. Der Bieter hat stets an-
zugeben, wenn er erwägt, Angaben 
aus seinem Angebot für die Anmel-
dung eines gewerblichen Schutz-
rechtes zu verwerten.  
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verwerten. 
 
§ 21 Nr. 4  
4. Arbeitsgemeinschaften und an-
dere gemeinschaftliche Bieter ha-
ben in den Angeboten jeweils die 
Mitglieder zu benennen sowie eines 
ihrer Mitglieder als bevollmächtigten 
Vertreter für den Abschluss und die 
Durchführung des Vertrages zu be-
zeichnen. Fehlt eine dieser Be-
zeichnungen im Angebot, so ist sie 
vor der Zuschlagserteilung beizu-
bringen. 

 
 
 
(6) Bietergemeinschaften haben in 
den Angeboten jeweils die Mitglie-
der sowie eines ihrer Mitglieder als 
bevollmächtigten Vertreter für den 
Abschluss und die Durchführung 
des Vertrages zu benennen. Fehlt 
eine dieser Angaben im Angebot, 
so ist sie vor der Zuschlagserteilung 
beizubringen. 
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2006 2009 
§ 22 

Öffnung der Angebote bei Aus-
schreibungen; Vertraulichkeit 

§ 17 EG  
Öffnung der Angebote 

§ 22 Nr. 1  
1. Schriftliche Angebote sind auf 
dem ungeöffneten Umschlag mit 
Eingangsvermerk zu versehen und 
bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter 
Verschluss zu halten. Den Ein-
gangsvermerk soll ein an der Ver-
gabe nicht Beteiligter anbringen. 
Elektronische Angebote sind ent-
sprechend zu kennzeichnen und 
unter Verschluss zu halten.  
 
 
 
 
§ 22 Nr. 2 Abs. 2  
(2) In der Verhandlung zur Öffnung 
der Angebote muss neben dem 
Verhandlungsleiter ein weiterer Ver-
treter des Auftraggebers anwesend 
sein.  
 
§ 22 Nr. 2 Abs. 3  
(3) Bieter sind nicht zuzulassen. 
 
§ 22 Nr. 4 Abs. 1  
4. (1) Über die Verhandlung zur 
Öffnung der Angebote ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. In die Nieder-
schrift sind folgende Angaben auf-
zunehmen: 
 

a) Name und Wohnort der 
Bieter und die Endbeträge 
der Angebote, ferner ande-
re den Preis betreffende 

 
(1) Auf dem Postweg und direkt 
übermittelte Angebote sind unge-
öffnet zu lassen, mit Eingangsver-
merk zu versehen und bis zum 
Zeitpunkt der Öffnung unter Ver-
schluss zu halten. Elektronische 
Angebote sind auf geeignete Weise 
zu kennzeichnen und verschlüsselt 
aufzubewahren. Mittels Telekopie 
eingereichte Angebote sind eben-
falls entsprechend zu kennzeichnen 
und auf geeignete Weise unter Ver-
schluss zu halten. 
 
 
(2) Die Öffnung der Angebote wird 
von mindestens zwei Vertretern des 
Auftraggebers gemeinsam durchge-
führt und dokumentiert. Bieter sind 
nicht zugelassen.  
 
 
 
 
 
Dabei wird mindestens festgehal-
ten: 
 
 
 
 

d) Name und Anschrift der 
Bieter, 

 
e) die Endbeträge ihrer Ange-
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Angaben,  
 
 

b) ob und von wem Nebenan-
gebote eingereicht worden 
sind.  

 
§ 22 Nr. 6 Abs. 1  
6. (1) Die Angebote und ihre Anla-
gen sind sorgfältig zu verwahren 
und vertraulich zu behandeln. Von 
den nicht ordnungsgemäß oder 
verspätet eingegangenen Angebo-
ten sind auch der Umschlag und 
andere Beweismittel aufzubewah-
ren. 

bote und andere den Preis 
betreffende Angaben, 

 
f) ob und von wem Nebenan-

gebote eingereicht worden 
sind. 

 
 
(3) Die Angebote und ihre Anlagen 
sowie die Dokumentation über die 
Angebotsöffnung sind auch nach 
Abschluss des Vergabeverfahrens 
sorgfältig zu verwahren und ver-
traulich zu behandeln. 
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2006 2009 
§ 24 

Verhandlungen mit Bietern bei 
Ausschreibungen 

§ 18 EG  
Aufklärung des Angebotsinhalts, 

Verhandlungsverbot 
§ 24 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Nach Öffnung der Angebote 
bis zur Zuschlagserteilung darf mit 
den Bietern über ihre Angebote nur 
verhandelt werden, um Zweifel über 
die Angebote oder die Bieter zu be-
heben. 
 
§ 24 Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Andere Verhandlungen, be-
sonders über Änderungen der An-
gebote oder Preise, sind unstatt-
haft. 

 
Im offenen und im nicht offenen 
Verfahren dürfen die Auftraggeber 
von den Bietern nur Aufklärungen 
über das Angebot oder deren Eig-
nung verlangen. Verhandlungen 
sind unzulässig. 
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2006 2009 
§ 25 

Wertung der Angebote 
§ 19 EG  

Prüfung und Wertung der Ange-
bote 

§ 23 Nr. 2  
2. Die übrigen Angebote sind ein-
zeln auf Vollständigkeit sowie auf 
rechnerische und fachliche Richtig-
keit zu prüfen; ferner sind die für die 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
der einzelnen Angebote maßge-
benden Gesichtspunkte festzuhal-
ten. Gegebenenfalls sind Sachver-
ständige (§ 6) hinzuzuziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 25 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Ausgeschlossen werden: 
 

a) Angebote, für deren Wer-
tung wesentliche Preisan-
gaben fehlen (§ 21 Nr. 1 
Abs. 1 Satz 1),  

 
b) Angebote, die nicht unter-

schrieben sind (§ 21 Nr. 1 
Abs. 2 Satz 5),  

 
(1) Die Angebote sind auf Vollstän-
digkeit sowie auf rechnerische und 
fachliche Richtigkeit zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Erklärungen und Nachweise, die 
auf Anforderung der Auftraggeber 
bis zum Ablauf der Angebotsfrist 
nicht vorgelegt wurden, können bis 
zum Ablauf einer zu bestimmenden 
Nachfrist nachgefordert werden. 
Dies gilt nicht für Preisangaben, es 
sei denn, es handelt sich um unwe-
sentliche Einzelpositionen, deren 
Einzelpreise den Gesamtpreis nicht 
verändern oder die Wertungsrei-
henfolge und den Wettbewerb nicht 
beeinträchtigen. 
 
 
(3) Ausgeschlossen werden: 
 

a) Angebote, die nicht die ge-
forderten oder nachgefor-
derten Erklärungen und 
Nachweise enthalten, 
 

b) Angebote, die nicht unter-
schrieben bzw. nicht elekt-
ronisch signiert sind, 
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c) Angebote, in denen Ände-

rungen des Bieters an sei-
nen Eintragungen nicht 
zweifelsfrei sind (§ 21 Nr. 1 
Abs. 3),  

 
d) Angebote, bei denen Ände-

rungen oder Ergänzungen 
an den Verdingungsunter-
lagen vorgenommen wor-
den sind (§ 21 Nr. 1 Abs. 
4),  

 
e) Angebote, die verspätet 

eingegangen sind, es sei 
denn, dass der verspätete 
Eingang durch Umstände 
verursacht worden ist, die 
nicht vom Bieter zu vertre-
ten sind,  

 
f) Angebote von Bietern, die 

in Bezug auf die Vergabe 
eine unzulässige, wettbe-
werbsbeschränkende Ab-
rede getroffen haben,  

 
g) Nebenangebote, soweit der 

Auftraggeber diese nach § 
17 Nr. 3 Abs. 5 ausge-
schlossen hat.  

 
§ 25 Nr. 1 Abs. 2  
 

c) Nebenangebote, die nicht 
auf besonderer Anlage ge-
macht worden oder als sol-
che nicht deutlich gekenn-
zeichnet sind (§ 21 Nr. 2). 

 

 
c) Angebote, in denen Ände-

rungen des Bieters an sei-
nen Eintragungen nicht 
zweifelsfrei sind, 
 
 

d) Angebote, bei denen Ände-
rungen oder Ergänzungen 
an den Vergabeunterlagen 
vorgenommen worden sind, 
 
 
 

e) Angebote, die nicht form- 
oder fristgerecht eingegan-
gen sind, sofern der Bieter 
dies zu vertreten hat 
 
 
 
 

f) Angebote von Bietern, die 
in Bezug auf die Vergabe 
eine unzulässige, wettbe-
werbsbeschränkende Ab-
rede getroffen haben, 
 

g) nicht zugelassene Neben-
angebote sowie Nebenan-
gebote, die die verlangten 
Mindestanforderungen 
nicht erfüllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



forum vergabe VOL/A Synopse  

 219 

 
§ 25 Nr. 1 Abs. 2 lit. a), b) 
1. (2) Außerdem können ausge-
schlossen werden:  
 

a) Angebote, die nicht die ge-
forderten Angaben und Er-
klärungen enthalten (§ 21 
Nr. 1 Abs. 1 Satz 1),  

b) Angebote von Bietern, die 
von der Teilnahme am 
Wettbewerb ausgeschlos-
sen werden können (§ 7 Nr. 
5),  

 
§ 25 Nr. 2 Abs. 1  
2. (1) Bei der Auswahl der Angebo-
te, die für den Zuschlag in Betracht 
kommen, sind nur Bieter zu berück-
sichtigen, die für die Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen die 
erforderliche Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit besit-
zen. 
 
§ 25 Nr. 2 Abs. 2  
(2) Erscheinen Angebote im Ver-
hältnis zu der zu erbringenden Leis-
tung ungewöhnlich niedrig, so 
überprüft der Auftraggeber vor der 
Vergabe des Auftrags die Einzel-
posten dieser Angebote. Zu diesem 
Zweck verlangt er in Textform vom 
Bieter die erforderlichen Belege. 
 
§ 25 Nr. 2 Abs. 3  
(3) Auf Angebote, deren Preise in 
offenbarem Missverhältnis zur Leis-
tung stehen, darf der Zuschlag nicht 

 
 
(4) Außerdem können Angebote 
von Bietern ausgeschlossen wer-
den, die auch als Bewerber von der 
Teilnahme am Wettbewerb hätten 
ausgeschlossen werden können (§ 
6 EG Abs. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Bei der Auswahl der Angebote, 
die für den Zuschlag in Betracht 
kommen, sind nur Bieter zu berück-
sichtigen, die für die Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen die 
erforderliche Eignung besitzen. 
 
 
 
(6) Erscheint ein Angebot im Ver-
hältnis zu der zu erbringenden Leis-
tung ungewöhnlich niedrig, verlan-
gen die Auftraggeber vom Bieter 
Aufklärung. Auf Angebote, deren 
Preise in offenbarem Missverhältnis 
zur Leistung stehen, darf der Zu-
schlag nicht erteilt werden. 
 
 
 
 
 
 



VOL/A Synopse  forum vergabe e.v: 

 220 

erteilt werden. 
 
§ 25 a Nr. 2  
2. Angebote, die aufgrund einer 
staatlichen Beihilfe ungewöhnlich 
niedrig sind, können allein aus die-
sem Grund nur dann zurückgewie-
sen werden, wenn das Unterneh-
men nach Aufforderung innerhalb 
einer vom Auftraggeber festzule-
genden ausreichenden Frist nicht 
nachweisen kann, dass die betref-
fende Beihilfe rechtmäßig gewährt 
wurde. Auftraggeber, die unter die-
sen Umständen ein Angebot zu-
rückweisen, müssen die Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaf-
ten darüber unterrichten. 
 
§ 25 a Nr. 1 Abs. 2  
(2) Bei der Wertung der Angebote 
darf der Auftraggeber nur die Krite-
rien berücksichtigen, die in der Be-
kanntmachung oder den Vergabe-
unterlagen genannt sind. 
 
 
 
§ 25 a Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Der Auftraggeber berücksich-
tigt bei der Entscheidung über den 
Zuschlag verschiedene durch den 
Auftragsgegenstand gerechtfertigte 
Kriterien, beispielsweise Qualität, 
Preis, technischer Wert, Ästhetik, 
Zweckmäßigkeit, Umwelteigen-
schaften, Betriebskosten, Rentabili-
tät, Kundendienst und technische 
Hilfe, Lieferzeitpunkt und Liefe-
rungs- oder Ausführungsfrist. Er hat 
die Kriterien zu gewichten. Die Ge-

 
 
(7) Angebote, die aufgrund einer 
staatlichen Beihilfe ungewöhnlich 
niedrig sind, können allein aus die-
sem Grund nur dann zurückgewie-
sen werden, wenn das Unterneh-
men nach Aufforderung innerhalb 
einer von den Auftraggebern festzu-
legenden ausreichenden Frist nicht 
nachweisen kann, dass die betref-
fende Beihilfe rechtmäßig gewährt 
wurde. Auftraggeber, die unter die-
sen Umständen ein Angebot zu-
rückweisen, müssen die Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaf-
ten darüber unterrichten. 
 
 
(8) Bei der Wertung der Angebote 
berücksichtigen die Auftraggeber 
entsprechend der bekannt gegebe-
nen Gewichtung vollständig und 
ausschließlich die Kriterien, die in 
der Bekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen genannt sind. 
 
 
(9) Bei der Entscheidung über den 
Zuschlag berücksichtigen die Auf-
traggeber verschiedene durch den 
Auftragsgegenstand gerechtfertigte 
Kriterien, beispielsweise Qualität, 
Preis, technischer Wert, Ästhetik, 
Zweckmäßigkeit, Umwelteigen-
schaften, Betriebskosten, Lebens-
zykluskosten, Rentabilität, Kunden-
dienst und technische Hilfe, Liefer-
zeitpunkt und Lieferungs- oder Aus-
führungsfrist. 
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wichtung kann mit einer angemes-
senen Marge erfolgen. Kann nach 
Ansicht des Auftraggebers die Ge-
wichtung aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht angegeben werden, 
so legt der Auftraggeber die Krite-
rien in absteigender Reihenfolge ih-
rer Bedeutung fest. 
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2006 2009 
§ 26 

Aufhebung der Ausschreibung 
§ 20 EG  

Aufhebung von Vergabeverfah-
ren 

§ 26 Nr. 1 lit. a)-d) 
1. Die Ausschreibung kann aufge-
hoben werden, wenn  
 
 
 

a) kein Angebot eingegangen 
ist, das den Ausschrei-
bungsbedingungen ent-
spricht,  

 
b) sich die Grundlagen der 

Ausschreibung wesentlich 
geändert haben, 

 
c) sie kein wirtschaftliches Er-

gebnis gehabt hat,  
 

d) andere schwerwiegende 
Gründe bestehen.  

 
§ 26 Nr. 4  
4. Die Bieter sind von der Aufhe-
bung der Ausschreibung unter Be-
kanntgabe der Gründe (Nummer 1 
Buchstabe a) bis d), Nummer 2 
Buchstabe a) und b)) unverzüglich 
zu benachrichtigen. 
 
§ 26 a Abschnitt 2 
Den Bewerbern oder Bietern teilt 
der Auftraggeber unverzüglich die 
Gründe für seine Entscheidung mit, 
auf die Vergabe eines im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften 
bekannt gemachten Auftrages zu 

 
(1) Die Vergabeverfahren können 
ganz oder bei Vergabe nach Losen 
auch teilweise aufgehoben werden, 
wenn 
 

a) kein Angebot eingegangen 
ist, das den Bewerbungs-
bedingungen entspricht, 
 
 

b) sich die Grundlagen der 
Vergabeverfahren wesent-
lich geändert haben, 
 

c) sie kein wirtschaftliches Er-
gebnis gehabt haben, 
 

d) andere schwerwiegende 
Gründe bestehen. 

 
 
(2) Die Bewerber oder Bieter sind 
von der Aufhebung der Vergabever-
fahren unter Bekanntgabe der 
Gründe unverzüglich zu benach-
richtigen. 
 
 
 
(3) Die Auftraggeber teilen den Be-
werbern oder Bietern nach Aufhe-
bung des Vergabeverfahrens un-
verzüglich die Gründe für ihre Ent-
scheidung mit, auf die Vergabe ei-
nes im Amtsblatt der Europäischen 
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verzichten oder das Verfahren er-
neut einzuleiten. Auf Antrag teilt er 
ihnen dies auch in Textform mit. 
 
 
 
§ 26 a Abschnitt 1 
Die Entscheidung, auf die Vergabe 
eines dem EG-weiten Wettbewerb 
unterstellten Auftrages zu verzich-
ten, teilt der Auftraggeber dem Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften mit. 

Gemeinschaften bekannt gemach-
ten Auftrages zu verzichten oder 
das Verfahren erneut einzuleiten. 
Auf Antrag teilen sie ihnen dies 
auch in Textform mit. 
 
 
(4) Die Entscheidung, auf die Ver-
gabe eines Auftrages zu verzichten, 
teilen die Auftraggeber dem Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften5 mit.  

 

                                                
5 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-
2985 Luxemburg 
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2006 2009 
§ 28 

Zuschlag  
§ 21 EG  

Zuschlag 
§ 25 Nr. 3  
3. Der Zuschlag ist auf das unter 
Berücksichtigung aller Umstände 
wirtschaftlichste Angebot zu ertei-
len. Der niedrigste Angebotspreis 
allein ist nicht entscheidend. 
 
§ 28 Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Der Zuschlag (§ 25 Nr. 3) auf 
ein Angebot soll schriftlich und so 
rechtzeitig erteilt werden, dass ihn 
der Bieter noch vor Ablauf der Zu-
schlagsfrist erhält. Wird aus-
nahmsweise der Zuschlag nicht 
schriftlich erteilt, so ist er umgehend 
schriftlich zu bestätigen.  
 
§ 28 Nr. 1 Abs. 2  
(2) Dies gilt nicht für die Fälle, in 
denen durch Ausführungsbestim-
mungen auf die Schriftform verzich-
tet worden ist. 
 

 
(1) Der Zuschlag ist auf das unter 
Berücksichtigung aller Umstände 
wirtschaftlichste Angebot zu ertei-
len. Der niedrigste Angebotspreis 
allein ist nicht entscheidend. 
 
 
(2) Die Annahme eines Angebots 
(Zuschlag) erfolgt in Schriftform, 
elektronischer Form oder mittels 
Telekopie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bei einer Zuschlagserteilung in 
elektronischer Form genügt eine 
„fortgeschrittene elektronische Sig-
natur“ nach dem Signaturgesetz, 
bei Übermittlung durch Telekopie 
genügt die Unterschrift auf der Te-
lekopievorlage. 
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§ 27 a  
Nicht berücksichtigte Bewerbun-

gen und Angebote 

§ 22 EG  
Nicht berücksichtigte Bewerbun-

gen und Angebote 
§ 27 a Nr. 1  
1. Der Auftraggeber teilt unverzüg-
lich, spätestens innerhalb von 15 
Tagen, nach Eingang eines ent-
sprechenden Antrags den nicht be-
rücksichtigten Bewerbern oder Bie-
tern die Gründe für die Ablehnung 
ihrer Bewerbung oder ihres Ange-
botes und den Bietern, die ein ord-
nungsgemäßes Angebot einge-
reicht haben, auch die Merkmale 
und Vorteile des erfolgreichen An-
gebots und den Namen des erfolg-
reichen Bieters mit.  
 
§ 27 a Nr. 2  
2. Der Auftraggeber kann in Num-
mer 1 genannte Informationen zu-
rückhalten, wenn die Weitergabe 
den Gesetzesvollzug vereiteln wür-
de oder sonst nicht im öffentlichen 
Interesse läge, oder die berechtig-
ten Geschäftsinteressen von Unter-
nehmen oder den fairen Wettbe-
werb beeinträchtigen würde. 

 
1) Die Auftraggeber teilen unver-
züglich, spätestens innerhalb von 
15 Tagen nach Eingang eines ent-
sprechenden Antrags, den nicht be-
rücksichtigten Bietern die Gründe 
für die Ablehnung ihres Angebotes, 
die Merkmale und Vorteile des er-
folgreichen Angebots sowie den 
Namen des erfolgreichen Bieters 
und den nicht berücksichtigten Be-
werbern die Gründe für die Nichtbe-
rücksichtigung mit. 
 
 
 
(2) Die Auftraggeber können die In-
formationen zurückhalten, wenn die 
Weitergabe den Gesetzesvollzug 
vereiteln würde oder sonst nicht im 
öffentlichen Interesse läge, oder die 
berechtigten Geschäftsinteressen 
von Unternehmen oder den fairen 
Wettbewerb beeinträchtigen würde. 
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§ 28 a  

Bekanntmachung über die Auf-
tragserteilung 

§ 23 EG  
Bekanntmachung über die Auf-

tragserteilung 
§ 28 a Nr. 1 Abs. 1  
1. (1) Die Auftraggeber machen 
über jeden vergebenen Auftrag Mit-
teilung nach dem im Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 
enthaltenen Muster innerhalb von 
48 Tagen nach Vergabe des Auf-
trags an das Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 
 
§ 28 a Nr. 2  
2. Die Auftraggeber brauchen be-
stimmte Angaben über die Auf-
tragsvergabe jedoch nicht mitzutei-
len, wenn dies dem öffentlichen In-
teresse zuwiderläuft, die legitimen 
geschäftlichen Interessen einzelner 
öffentlicher oder privater Unter-
nehmen berührt oder den fairen 
Wettbewerb zwischen den Unter-
nehmen beeinträchtigen würde. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 28 a Nr. 1 Abs. 2  
(2) Bei der Mitteilung von vergebe-
nen Aufträgen über Dienstleistun-
gen nach Anhang I B geben die 
Auftraggeber an, ob sie mit der 

 
(1) Die Auftraggeber machen inner-
halb von 48 Tagen nach Vergabe 
des Auftrags über jeden vergebe-
nen Auftrag Mitteilung nach dem im 
Anhang III der Verordnung (EG) zur 
Einführung von Standardformularen 
für die Veröffentlichung von Verga-
bebekanntmachungen im Rahmen 
von Verfahren zur Vergabe öffentli-
cher Aufträge gemäß der Richtlinie 
2004/18/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates in der je-
weils geltenden Fassung an das 
Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaf-
ten.6 Die Auftraggeber brauchen 
bestimmte Angaben über die Auf-
tragsvergabe jedoch nicht mitzutei-
len, wenn die Weitergabe den Ge-
setzesvollzug vereiteln würde oder 
dies dem öffentlichen Interesse zu-
widerläuft, die legitimen geschäftli-
chen Interessen einzelner öffentli-
cher oder privater Unternehmen be-
rührt oder den fairen Wettbewerb 
zwischen den Unternehmen beein-
trächtigen würde. 
 
 
(2) Bei der Mitteilung von vergebe-
nen Aufträgen über Dienstleistun-
gen nach Anhang I B geben die 
Auftraggeber an, ob sie mit der 

                                                
6 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-
2985 Luxemburg 
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Veröffentlichung einverstanden 
sind.  
 
§ 28 a Nr. 1 Abs. 3  
(3) Bei Rahmenvereinbarungen um-
fasst die Bekanntmachung den Ab-
schluss der Rahmenvereinbarung, 
aber nicht die Einzelaufträge, die 
aufgrund der Rahmenvereinbarung 
vergeben wurden. 

Veröffentlichung einverstanden 
sind. 
 
(3) Bei Rahmenvereinbarungen um-
fasst die Bekanntmachung den Ab-
schluss der Rahmenvereinbarung, 
aber nicht die Einzelaufträge, die 
aufgrund der Rahmenvereinbarung 
vergeben wurden. 
 
 
(4) Die Auftraggeber können die 
Bekanntmachung nach Abs. 1 mit 
dem Ergebnis der Vergabe der Ein-
zelaufträge im Rahmen eines dy-
namischen elektronischen Verfah-
rens pro Quartal eines Kalenderjah-
res zusammenfassen. In diesem 
Fall versenden sie die Zusammen-
stellung spätestens 48 Tage nach 
Quartalsende. 
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2006 2009 
§ 30 

Vergabevermerk 
§ 24 EG  

Dokumentation 
§ 30 Nr. 1  
1. Über die Vergabe ist ein Vermerk 
zu fertigen, der die einzelnen Stu-
fen des Verfahrens, die Maßnah-
men, die Feststellung sowie die 
Begründung der einzelnen Ent-
scheidungen enthält. 
 
 
§ 30 a Nr. 1  
1. Auf Verlangen der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 
sind aus dem Vergabevermerk 
mindestens folgende Angaben zu 
übermitteln: 
 

a) Name und Anschrift des 
Auftraggebers, 

b) Art und Umfang der Leis-
tung, 

c) Wert des Auftrages, 
 
 
 

d) Name der berücksichtigten 
Bewerber oder Bieter und 
Gründe für ihre Auswahl, 
 

e) Name der ausgeschlosse-
nen Bewerber oder Bieter 
und die Gründe für ihre Ab-
lehnung, 
 

 
 
 
 

 
(1) Das Vergabeverfahren ist von 
Anbeginn fortlaufend zu dokumen-
tieren, so dass die einzelnen Stufen 
des Verfahrens, die einzelnen 
Maßnahmen sowie die Begründung 
der einzelnen Entscheidungen fest-
gehalten werden. 
 
 
 
 
(2) Die Dokumentation umfasst 
mindestens Folgendes: 
 
 

a) den Namen und die An-
schrift des öffentlichen Auf-
traggebers, Gegenstand 
und Wert des Auftrags, der 
Rahmenvereinbarung oder 
des dynamischen Beschaf-
fungssystems, 

 
b) die Namen der berücksich-

tigten Bewerber oder Bieter 
und die Gründe für ihre 
Auswahl, 

c) die Namen der nicht be-
rücksichtigten Bewerber 
oder Bieter und die Gründe 
für ihre Ablehnung, 
 

d) die Gründe für die Ableh-
nung von ungewöhnlich 
niedrigen Angeboten, 
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f) Name des erfolgreichen 
Bieters und die Gründe für 
die Auswahl seines Ange-
botes sowie – falls bekannt 
– den Anteil, den der erfolg-
reiche Bieter an Dritte wei-
terzugeben beabsichtigt, 

 
 
 

 
g) bei Verhandlungsverfahren 

Gründe für die Wahl dieses 
Verfahrens (§ 3a Nr. 1 Abs. 
4 und Nr. 2), 

h) beim Wettbewerblichen 
Dialog Gründe für die Wahl 
dieses Verfahrens (§ 6a 
Abs. 1 VgV), 

 
 
i) Gründe, aus denen auf die 

Vergabe eines Auftrages 
verzichtet wurde (§26). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) den Namen des erfolgrei-
chen Bieters und die Grün-
de für die Auswahl seines 
Angebots sowie – falls be-
kannt – den Anteil am Auf-
trag oder an der Rahmen-
vereinbarung, den der Zu-
schlagsempfänger an Dritte 
weiterzugeben beabsich-
tigt, 
 

 
f) bei nicht offenen Verfahren, 

Verhandlungsverfahren und 
wettbewerblichen Dialogen 
die Gründe, die die Anwen-
dung dieser Verfahrens 
rechtfertigen, 

 
 
 
 

g) gegebenenfalls die Gründe, 
aus denen die Auftraggeber 
auf die Vergabe eines Auf-
trags, den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung oder 
die Einrichtung eines dy-
namischen Beschaffungs-
systems verzichtet haben, 
 

h) die Gründe, aufgrund derer 
mehrere Teil- oder Fachlo-
se zusammen vergeben 
werden sollen, 
 

i) die Gründe, warum der 
Gegenstand des Auftrags 
die Vorlage von Eignungs-
nachweisen erfordert und 
warum in diesen Fällen 
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Werden Vergabeverfahren elektro-
nisch durchgeführt, ist für eine ent-
sprechende Dokumentation des 
Verfahrensablaufs zu sorgen. 
 

Nachweise verlangt werden 
müssen, die über Eigener-
klärungen hinausgehen, 
 

j) die Gründe der Nichtanga-
be der Gewichtung der Zu-
schlagskriterien. 
 

 

 


